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Hallo Lichtblicker! 
leb habe in den letzten Monatm hier 
oben sehr viel edebt UDd natürlich 
auch Eu:h da untm bcobach~t 
Damit Ihr auf dem laufenden seid, 
will ich berichten, was sich hier im 
Kaninchenhimmel zugetragen hat 
Auch wir haben hier eine eigene 
Zeitung, den 'nestblick'. Wie sollte 
es 8Ddc:rs sein, ich als erfahrenes 
T ~er Redaktianskaninchen arbeite 
natiidicb mit, habe gleicb m spüren 
bekommen, daß es hier kaum anders 
zugeJn, als ich es beim 'Jjchtbliclc' 
kennengelernt habe. Und ich kann 
das bemteilen, schließlich bin ich 
lange genug Euer Maskottchen. 
Erst neulich wollte ich mit unserem 
Leitkanincllen Löffel - Langohr ein 
~ew tuhren, weil wir darauf 

I M 

KANINCHEN
HIMMEL ••• 

aufiner:ksam gemacht wurden, daß 
viele Dossiers über \DlS Kaninchen 
existieren, nur keiner weiß geoau wo. 
Sicher ist nur, daß die Dossiers nicht 
gesichert sind Wld nicht nur unser 
PersonalvetWaltungsk.aninch nein, 
jedes x-beliebige Karnickel seine 
Löffel da reinstecken kann. Und das 
gebt ja mm wilklich nicht, nicht mal 
hier im KaninchenhimmeL L.-L. 
hatte das J.otervjew ZUBesagt, als es 
dann llDSere Fragen erhieh, IIIDß es 
wohl kalte Ffoten bekommen haben. 
Es ging schnell auf Reisen, beauf
tragte seinen Löffel - Dienstpfote, 
der sein Sekretär für solche Sa
chen ist, irgendetwas zu schrei
ben. Was er dann zwischen Möh
renfeld und Kohlacker zu Papier 
gebracht hat, spottet jeder Karotte. 
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Neulich versuchten wir mal mit 
anderen Kaninchen ins Gespräch 
zu kommen, damit wir unser 
Blättchen etwas interessanter 
gestalten können. Ich habe nie 
geglaubt, wie kompliziert es sein 
kann, von einer Kaninchenwolke 
zur anderen zu gelangen. Eigent
lich sind alle Redakteure vom 
'nestblick' mit Freihoppetauswei
sen ausgestattet, damit sie, ohne 
ein Begleitkaninchen in Anspruch 
nehmen zu müssen, mal von Wol
ke III zur Wolk~ V und zurück 
hoppeln können. Aber das funk. 
tioniert zut Zeit weder mit noch 
ohne Freihoppelausweis. 

Mein Nest habe ich auf Wolke lli 
zugeteilt bekommen. Das ist recht 
bequem, weil ich dann schnell mal 
zur Redaktion hoppeln kann. We-
niger schön ist. daß ich hier nicht 
die Möglichkeit habe, die Spätaus
gabe von Nest - TV zu sehen. Da
.fiir hat unser Teilwolkenoberkanin
chen nämlich nur bestimmte Nester 
zugelassen. Nun muß ich warten, 
bis .fUr micb ein Fernsehnest frei 
wird. Dann werde ich mich neben 
dem Blick durch den Feldstecher 
auch wieder durch das TV
Programm informieren können. 
Ihr seht also, auch hier oben gil'>t es 
reichlich Probleme, die eigentlich 
gar keine sein dürften. 

Euer Hoppe/ 
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W tclltts : So>..~t nicht Ultden angegeben:~ des Inbaltl · ß'DZ 
oder tei.lwei~ - nur mit schriftljc:ber Eriaubus der R~~srhaft. 
Mi! vollem Namen gekrnn:zeidmete Attilcel gdlen nicht unbedin&t die 
Meiolmg der Redalctiaosgerneinoc.baft wieder. Bei ~ Maou· 
akripten setzen wir das EinvtriiUndois zum baoaratfrekn Abdruck uod 1:ur 

sllmwahtmdm Kümmg voraus, falls lcan ausdrßcldic:ber VM~ehalt 
1Jlltgt1ei.lt wird. 

E lrentumavorbehaJt: Die Ze.lll.JD8 bleibt .E.ißentum desAbee!ldt:n, bU 
sie dem Gefangmr:n penOnlich ausrandigt wird; auf§ 31 Abi.J StVollz.G 
wird betonden bislgewies=. HierDach lwln der Anstaltsleitee Sc:bre:ibal 
anhalten, wesm s1e grob unrichtige oder erlleblich entstellende ~ 
von Anslalt:sverb.a.l1nis enthalten. Witd die Zeitschrift dem ~ 
nicht penOo.l.ich ausgeh&ndigt, wobei e.ine "Zurb.abeoabme" lce.ine penOnliche 
Ausb!n<bgung im Sinne dieses VM~ehaltcs damellt, ut sie dem Absmdcr 
UDIC' An8Jlbe des Gnmdes ~ 
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NICHT NUR NEBENBEI ••• 

betrachtet von Frank Giesen 

,,Es kann nicht alles 211 Lasten der Mitmbeiter gehen", war in den letzten w~ 
cllen aufPlakaten miesen. die der Persooalrat der NA T~ aufgehängt hatte, 
um 211 eina außerordentlichen Personalversammlung ein2ldadcn Auf einem 
diesec Plakate hatte jemand die Frage dazugeschrieben: "Seit wmm sind Knak
kis Mitarbeitet?'' Denkt man übec diese Bemerkung nach, kommt man sehr 
schnell 211 weireren Fragen: Ist das Gefiiognis 1Ur die Mitarbeiter geschaffen 
wordm oder fiir die durch rechtskräftiges Urteil darin Verwahrten? Sind durch 
die Spannaßnahmen Resozialisi~ fiir die Insassen oder fUr 
die Bediensteten eingescbränkt? Auf wessen Rücken werden IetztJiclt die 
SparmaRnabmen wirklich ausgetragen? Ist eina der Bediensteten länger unter 
V crscbluß? Muß einer von ihnen mehr als sonst den Schlüssel im Scllloß dre
hen? Sind fiir den Mitmbeiter Gruppenaktivitä eingeschränkt? Wurden die 
Hooorazvertrnge fUr die Betreuer der Bediensteten nicht verlängert oder han
delte es sich da um die extemen Betreuer der Gefimgenen? Schlagen die ein
gestellten Baumaßnabmen - der Einbau größerel', den gesetzlichen Forderun
gen emsprecheoder Fenster, die schon vor 15 Jahren geplante Installation von 
Steckdosen in den Zellen - fiir die Bediensteten oder fiir die lnhaftiertm negativ 
211 Buche? Wohl fiir beide, denn die berechtigte Unmfriedenbeit: über solclJe 
Unzuläoglicb)a::itcn, nicht nur die baulichen, schlagen sich ~dig auf 
den Umgang zwischen Gefangenen und Bediensteten nieder. Wenn kein Ra
dio, kein. Fernseher in der Zelle betrieben werden kann, wird~ Beamte mehr 
geftagt sein. Bei ihm wird in etSt.e1" Linie der wacbsende Fnm abgeladen. 
Mir scheint. die V ernntwortlichen der NA Oldenburg. über deren Pro
gramm wir im letzten 'Iichtblick' unter dem Titel ,,Aus deutschen Gefimg
nissen - Zukunftstraum oder Gegenwartswirklichkeit?'' berichteten, sind 
schon einen wesentlichen Schritt weiter. Dort hat man es ~en und 
praktiziert, was das Strafvollzugsgesetz schon seit 20 Jahren vorscbre1b.t. 
Vom ersten Tag der Inhaftienmg an sollte der Weg der Reso2ialisienmg 
gemeinsam, nicht getrennt, gegangen werden und schon gar nicht .in Feind
schaft zueinander. So mancher Leser glaubte, diese Geschichte sei nur un
serem WlDlSChdenken entspnmgen. Dem ist nicht so. Was fiir alle Strafge
fimge.nen in der Vergangenheit per Gesetz beschlossen wurde ist .tUr viele, 
ob in Tegel oder anderswo, noch Zukunftsmusik. Mögen sich die Zweifler 
das Oldenburger Beispiel genau ansehen, es fiir die eigene Arbeit, fiir den 
eigenen Strafvollzug nutzen. Das ist notwendig, denn der eingeschlagene 
Sparlrurs zwingt alle zmn Nach- und Umdenken. Neue Wege müssen ge
funden werden, will man den schon jetzt eingetretenen Schaden in der 
Vollzugspraxis fitr Inhafuerte und Bedienstete begrenzen. 
Wir haben. entgegen unserer Ankündigung in dieser Ausgabe, auf das 
Thema ,,Kommunikation im Knast" zugunsten der aktuellen Berichterstat
tung über die Skandale, vor allem über den nicht vorhandenen Datenschutz 
in Justiz lDld Vollzug, verzichtet Dies war uns deshalb wichtig, weil die 
skandalösen Verhältnisse einer gründlichen und schnellen Ändenmg bedür
fen. Datenschutz betrifft hier übrigens nicht nur die Knackis. Schließlich ist 
eine fiir fast jeden Bediensteten zugängliche GefaDgenenpersonalakte ge
nauso zu beanstanden, wie die in Tegel geübte Praxis der offenen übergabe 
von Lohnsteuerlcarten an die Bediensteten.. 
Nur durch Kommunikation können wir erreichen, daß nicht alles auf 
dem Rücken der Knackis und der Mitarbeiter ausgetragen wird. Also 
reden wir miteinander. 
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Mauem die Eisigkeit nicht weicht. 
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Skandal im Sperrbezirk 
Tegeler Landrecht oder Wie die Just_iz mit dem Datenschutz umgeht 

Die JV A Tegel verstößt in eklatanter Weise gegen den Datenschutz und damit gegen die verfas
sungsmäßig verbürgten Persönlichkeitsrechte der ihr anvertrauten Gefangenen. Dies ist das 
"niederschmetternde Ergebnis" einer Querschnittsprüfung, das der Berliner Datenschutzbeauf
tragte in seinem jüngst vorgelegten Jahresbericht 1995 beklagt. Die dicksten Hunde sind: 117 
Sammlungen personenbezogener Daten an 22 verschiedenen Stellen; "fliegende" Fotosammlun
gen von Gefangenen ohne Standortkontrolle; keine anstaltsinternen Datenregister; Nichtbeach
tung gesetzlicher Datenvernichtungsfristen; Zugang zur Gefangenenpersonalakte iür jeden 
Bediensteten. Über die Insassen existieren Persönlichkeitsprofile, psychol<tgische Beurteilungen, 
Vermerke über Straftaten, Verhaltensdossiers und vieles mehr. 
Ein Skandal größten Ausmaßes, bei dem Amtaltsleitung, Senat und Parlament sofort die Notbremse 
betätigen müßten, um den Datenwildwuchs zu beseitigen und den notwendigen Rest dem Zugang des 
Jedermalm zu entziehen. Das um so mehr, als unterstellt werden darf, daß auch in anderen Berlürer 
VoJ.l.zugsanstalten das Tegeler Daten-Landrecht herrrscht. Doch nichts dergleichen geschieht oder ist 
erkennbar in Angriff genommen. In der Anstalts~itung wird verharmlost und auf Zeit gespielt. Dies ist 
der zweite Skandal in dieser für die Gefangenen existentiell wichtigen Sache. Hatte doch schon der Da
tenschutzbeauftragte öffentlich festgesteßt, daß ihm zunehmend der Wind ins Gesicht bläst. Neben der 
Polizei leiste besonders die Justiz Widerstand: "Der bärteste Knochen, auf dem wir berumbeißen". 

Mit dem Volkszählungsurteil vom Dezember 1983 hat 
das Bundesverfassungsgericht eine seiner bahribre
chenden Entscheidungen gefällt: Das höchste deutsche 
Gericht erkannte den Schutz persönlicher Daten als 
Grundrecht allen Bürgern zu. Natürlich gilt der verfas
sungsrechtlich garantierter Datenschutz auch fitr Ge
fangene, unabhängig davon, ob er im Strafvollzugsge
setz bisher geregelt ist oder nicht. Für Juristen, die ihre 
Einfiihrungsvoriesung ins Gnmdgesetz inzwischen 
vergessen haben, w:iederho1en wir hier, daß Grund
rechte in erster Linie Freiheitsansprüche eines jeden 
Bürgers gegenüber dem Staat begründen. Sie können 
durch Gesetze nur dann eingesc.bränkt werden, wenn 
der Verfassungstext dies ausdrücklich vorsieht. "In 
keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesens
gehalt angetastet werden" (Art. 19 Abs. 2 GG). 

Datt<.nschutz jst Gnmdrec.bt; der Umgang mit pe.rso
nenbezogenen Daten im Bereich der Justiz - nach den 
Worten des Berliner Datenschutzbeauftragten - kata
strophal. Anders ausgedrückt: Es gibt für Gefangene 
praktisch keinen Datenschutz. 

Staat im Staate 
Im Gefangnis soll der Gefangene zu einem gesetzestreu
en Leben befähigt werden. Wie kann dies in die Praxis 
umgesetzt werden, wenn ihm täglich Gesetzesverletzun
gen mit der größten Selbstverständlichkeit demonstriert, 
seine Grundrechte mit Füßen getreten werden? Das 
Gnmdgesetz der BlDldesrepublik Deutschland hat im 
Gef8nBJlis offenbar übeJhaupt keine Gültigkeit. Gelten .in 
den Verwahrarß'tahen eigene Gesetze, gilt vielleicht das 
T ~ler Landrecht. oder herrscht ganz einfach Willkür? 

Kein Verantwortlicher hält sich offenbar vor Augen, daß 
ein Gefangener nur m dem einen Zweck inhaftiert ist, 
nämlich die ihm vom Gericht zuerkannte Freiheitsstrafe 
zu verbüßen, ohne Nebenstrafen erleiden zu müssen. 

Mißbrauch Tür und Tor geöffnet 
Was hat der Berliner Datenschutzbeauftragte in der 
JV A Tegel u.a. festgestellt? 

• Die Gefangenenpersonalakten, die ein Sammelsuri
um hochsensibler personenbezogener Daten enthalten, 
sind nicht nur dem Berechtigten - wer immer das sein 
mag - zugänglich. 

• Die sog. Vormelder zum Arztbesuch etc. werden 
offen abgegeben und befördert, so daß sie von jedem 
Bediensteten gelesen werden können. 

• Kontoausz\lge mit sämtlichen Bewegungen des Ei
gen- und Hausgeldes liegen offen und für jedermann 
sichtbar auf den Stationszimmem; genau dort, wo sich 
auch die ein- und abgehende Post der Gefangenen 
befindet und mithin ,,Publikumsverke.hr" stattfindet. 

• Von Sozialarbeiterinnen (Gruppenleiterlnnen) wer
den keine Sonderakten über ihre Tätigkeit gefiihrt. Ihre 
Wahrnehmungen werden zu den Gefangenenpersonal
akten genommen, also dorthin, wo von fast allen Be
diensteten ein nahezu uneingeschränkter Zugriff be
steht. Dabei hat die Berufsgruppe der Sozialarbeiterin
nen, ebenso wie beispielsweise Ärzte, eine strafrecht
lich sanktionierte Schweigepflicht.(§ 203 StGB) Wenn 
ein staatlich anerkannter Sozialarbeiter Informationen, 
die er/gje in einem vertraulichen Gespräch mit dem 
Gefangenen erfährt, weitergibt, macht er/sie sich u.U. 
stratbar. Sozialarbeiterinnen sollten verptlichtet wer-
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den, Sonderakten über ihre Tätigkeiten zu fUhren, fUr 
die grundsätzlich keine Zugriffsmöglichkeiten der An
staltsleitung oder anderer Vollzugsbediensteter beste
hen. Schlicht unerträglich ist, wenn sich die im V er
trauen auf die Schweigepflicht den Sozialarbeiterinnen 
zugegangenett Informationen originalgetreu im Voll
zugsplan oder in Stellungnahmen fUr die vorzeitige 
Entlassung wiederfinden. 

• Fü:r die Übennittlung petSOnenbezogenener Daten 
von Strafgefangenen durch die NA an andere Stellen 
des öffentlichen oder privaten Bereiches existiert bjs
her keine Befugnisnorm im StVollzG. Die Zuständig
keit fUr die Auskunft über den Aufenthaltsort von 
Strafgefangenen ist im Meldegesetz geregelt, wonach 
das Landeseinwohneramt über die Auskunft zu ent
scheiden hat. Dabei hat es den Betroffenen vorher zu 
hören, um seine schutzwürdigen Belange überhaupt 
berücksichtigen zu können. Wer hat das jemals erlebt? 
·wirkt sich hier die räumliche Nähe der Meldeämter 
zur Polizei Utid anderen Diensten nachteilig aus? Die 
Stasi läßt grüßen. 
• Persönliche Daten des Gef~enen betreffen in 
großem Rahmen auch die Familie und seinen Freun
desJaejs. Jede.r Besuchf'.r. wird auf sf'.ine Be
suchstauglichkeit hin überprüft, seine Daten in der 
Gefangenenpersonalakte - dem Stammbuch eines 
jeden Gefangenen - festgeha1ten. Die Daten dieser 
Personen werden außerdem in den verschiedenen 
Bereichen aufgezeichnet und nie gelöscht. Sie blei
ben im Stammbuch selbst dann noch, wenn der Ge
fangene längst entlassen oder gar verstorben ist, weil 
bisher mit einer Datenvernichtung überhaupt noch 
nicht begonnen wurde. 

Der Anstaltsleiter schweigt 
Die Redaktion des 'Iichtblick· hat dem Anstaltsleiter 
der NA T eget dem Leitenden Regierungsdirektor 
Lange-Lebngut, nutdie folgenden fU.nfFragen gestellt: 

1. Wie reagiert die Anstaltsleitung der NA Tegel auf 
die Mängelrüge des Berliner Datenschutzbeauftr8gten, 
was die Flut an Dateien betrifft? 
2. Wie entkräftet die Anstaltsleitung den Vorwurf des 
Berliner Datenschutzbeaufuagten, daß ein fast beliebi
ger Zugang aller Bediensteter zu personenbezogenen 
Gefangenendaten besteht? 

3. Welche Regelung wird getroffen, um die vom Da
tenschutzbeauftzragten monierte Fotoschwemme ein
zudämmen? (Anfertigung, Autbewahrung und Aus
händigung an den Gefangenen bei dessen Entlassung). 

4. Wird eine Regelung über die Aufbewahrungsdauer 
de.r Date.n VOD Gfofangf'.Df'.D getrofff'.D Wf'.rdf'.n? 

5. Welche Perspektiven gibt es von seiten der Anstalt 
für die Etiminierung der wichtigsten Beanstand1mgen 
des Berliner Datenschutzbeau.ftr-agtt:n? 
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Der Anstaltsleiter schweigt zu diesen Fragen. Ein Schrei
ben, das wir auf unsere Fragestellung von seinem Ex
Datenschutzbeauftragten in der NA Tegel Amtmann 
Hoffinann, erhielten, zeigt sehr deutlich die V erhannlo
sung, mit der zu ,,Fragen" des Berliner Datenschutzbe
auftragten Stellung genommen wird. Es sind, wie der 
Datenschutzbericht ausweist, keine Fragen - es sind An
klagen, die erhoben werden; denn auch die noch fehlende 
bereichssperifi.scbe Regelung re.cbtfertist eine Datenver
arbeitung nur dann, mmn sie eine dem Berliner Daten
scht.rt7gesetz vergleichbare Regelung trifft. 

Unbefriedigende Antwort 
Niemandem in der Fllhrungsriege der JV A Tegel 
sehetut klar zu sein, wie eklatant die Gesetzesver
\etzungen s\nd, die sie täglich begehen bzw. zulassen. 
Geradezu verhöhnt muß sich ein Inhaftierter vorkom
men. wenn er .in der Stellungnahme der Anstalt.<deitung 
dazu liest, "daß die Gefangenenpersonalakten und ein 
großer Teil des Buchwerks im Falle einer Verlegung 
eines Gefangenen von emer .AnstaJt in eine andere und 
von einem Bundesland in ein anderes aus naheliegen
den Gründen fUr jeden im Vollzug Tätigen schnell und 
nach einheitlichem Schemalesbar sein müssen". 

Djf'se Bf'.gründ1mg jst ja noc.h vieJ sc.blimmf'.r, als die 
Tatsachen, die vom Berliner Datenschutzbeauftragten 
bei der in Tegel durchgefuhrten Querschnittsprüfung 
bemängelt wurden. Hier wird uns mit erschreckender 
Naivität eröffnet, daß jeder Bedienstete Zugriff auf die 
Personalakten von Gefangenen hat - ja sogar haben 
muB. Eine Tatsache, die dem Berliner Datenschutzbe
auftragten in einem solchen Ausmaß nicht bekannt 
gewesen sein dürfte. Verständlich ist es ja, daß man
cher Bedienstete von Justiz und Polizei, der Gefungene 
von einer Anstalt in eine andere oder von einem Bun
desland in ein anderes überfUhrt, die Gefangenenper
sonalakten seiner Businsassen liest. Was sollte er sonst 
auch auf der langweiligen Reise oder im Stau lesen? 
Schließlich werden ihm ja die Gefangenenpersonalak
ten offen mitgegeben. Bestimmt sind manche Akten 
.intf'.ressantf'.r als herkömmliche Zejtschrifte.n. 

Rechtliche Konsequenzen 
Uns sollte es nicht wundern, wenn infoige des Berliner 
Datenschutzberichtes eine Fülle von V erfassungsbe
schwerden und Schadensen;atzansprüchen erhoben 
werden. Die Datenschutzbestimmungen gelten fUr jede 
Form der Datenverarbeitung. Es macht keinen Unter
schied, ob sich die Daten in elektronischen Dateien 
oder in Akten befinden (§16 Abs. 4 Berl.DSG). Wird 
jemand durch rechtswidrige Dstenverarbcitung in sei
nen schutzwürdigen Belangen beeindrächtigt, hat ihm 
die öffentliche Stelle, welche die Daten verarbeitet hat, 
den entstandenen VennögeiD>"Scbaden zu ersetzen ohne 
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summenmäßige Begrenzung und ohne, daß ihr ein 
Verschulden nachgewiesen werden muß. In schweren 
Fällen kann der Betroffene auch ein Schmerzensgeld 
verlangen(§ 18 Abs. 1 Berl. DSG). 

Der Ex-Datenschutzbeauftragte der NA Tegel in 
seinem Schlußsatz: "Demzufolge können wir Ihnen 
die von Ihnen gestellten Fragen derzeit noch nicht 
beantworten" und weiter "Wir hoffen, Ihnen mit 
diesen Angaben vorerst gedient zu haben" . Hier wird 
die Verharmlosung der eklatanten Verstöße, die im 
Datenschutzbericht 1995 aufgelistet wurden, auf die 
Spitze getrieben. So also werden politische Skandale 
aufgearbeitet. Hochpolitische Fragen können nicht in 
der Knasthierarchie alleine behandelt werden. Dar
über muß doch wohl im Berliner Senat und im Ab
geordnetenhaus diskutiert und verfassungsorientiert 
entschieden werden. 

Uns jedenfalls wurde "mit diesen Angaben vorerst" 
nicht gedient. Wir können nur hoffen, daß eine wei
tere Stellungnahme zu unseren Fragen konkreter 
austalJt und mehr Perspektiven fiir die Gefangenen 
enthält. Das Handeln vieler Inhaftierter ist mit den 
Worten .,Denn sie wissen nicht, was sie tun" ent
schuldbar, die eklatanten Gesetzesverletzungen 
durch die Justiz selbst hingegen können so nicht 
entschuldigt werden, denn unsere Oberaufsicht wird 
von Juristen wahrgenommen, und die wissen im 
allgemeinen sehr wohl, was sie tun. Andernfalls sind 
sie fehl am Platze. -Siegfried Sünkel-
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Sehr geehrte Herren, 26.04.96 

auf Ihr Schreiben vom 23. April 1996, in dem Sie datenschutzrech1fiche 
Aspekte des Vollzugs in der JVA Tegel ansprechen, dOrfen wir Ihnen 
folgendes mitteilen: 
Datenschutz ist gerade auch im Justizvollzug ein wichtiges , vom 
Grundgesetz getragenes Anliegen; deshalb haben sowohl die Anstalt, 
als auch die Senatsverwaltung fOr Justiz den Berliner Datenschutzbe
auftragten, als er im Herbst 1994 die Anstalt einer ÜberprOfung unter
zog, mit Offenheit und allen Kräften unterstotzt. Der nunmehr vorlie
gende Bericht wirft eine ganze Anzahl von Fragen auf, die einer nähe
ren Betrachtung bedOrfen. 
ln diesem Zusammenhang sind besonders zwei Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. Zum ersten ist anzumerken, daß die in der Anstalt 
vorhandenen Datensammlungen im allgemeinen auf bundeseinheitlich 
geltende Verwaltungsvorschriften zurückgefOhrt werden können. Das 
hat seinen guten Sinn darin, daß die Gefangenenpersonalakten und ein 
großer Teil des Buchwerks im Falle der Verlegung eines Gefangenen 
von einer Anstalt in die andere und von einem Bundesfand in ein ande
res aus naheRegenden Gründen TOr jedem lm Vollzug TMgen sehnen 
und nach einheif!'ichem Schema lesbar sein müssen. 
Zum zwe·rcen dt:Jrfen wir Ihnen mitteilen, daß die datenschum'ech'd·lcne 
Praftmg der JVA Tegel vom Berliner Oatenscnutzbeauftragten nach 
seinen Angaben .auch im Hinblic\t auf die anst.ehemle Novellienmg des 
Strlrfltv/lzugsgesetze:s• durchgeführt wtm:fe, um die d~ 
chen Pfobl~m~ ?fa'll\sbezogen bei den Seratunsen ~ G~eMM.Ir
fes einbringen zu können. Wir hoffen, deß der langerwertete R~ 
rungsR.~ K\r ~ N<wt!.~rung des Strawollzugs.ge.settt!.s W\ datt!.n
scnutz-rech!Ncher Hinsicht demn#chst vcrlJegen wird. Jn dies8m Falle 
warden die da~echtlichen V~ des Strawoll~ 
seaes de.n Vorschriften des Be11iner Datenschutlgesetles und al..ICh 
des Bundesdatenschutzgesetzes über die Verarbeitung personenbe
zogener Daten im Strafvollzug vorgesehen. 
Demzufolge können wir Ihnen die von Ihnen geste.llten Fragen derzeit 
noch nicht beantworten; wir sind im Gespräch mit dem Berliner Daten
schutzbeauftragten und werden demnächst mit diesem ein Verfahren 
vereinbaren, auf welche Weise der Datenschutzbericht aufgearbeitet 
werden kann. 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben vorerst gedient zu haben. 
Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 
Hoffmann 

Beglaubigt 
(Unterschrift) 

Aus dem BERLINER DATENSCHUTZBERICHT 1995 
Persönlichkeitsrechte im Knast 

Datenschutz ist ein Menschenrecht. Es gilt auch im besonderen 
Gewaltverhältnis und endet nicht vor Gefangnismauern. Wir haben 
versucht, durch eine Querschnittsprüfung in der größten Berliner Justiz
vollzugsanstalt, der JVA Tegel, festzustellen, wie es um den Datenschutz 
der Strafgefangenen bestellt ist. 

Zum Prüfungszeitpunkt saßen ungefähr I 500 Strafgefangene irt den 
sechs Teilanstalten ein. Es gibt eine zentrale Vollzugsgeschäftsstelle, die 
Hausbüros der Teilanstalten haben jedoch wichtige Aufgaben -wie z. B. 
das Führen der Gefangenenpersonalakten - übernommen. Auch der 
Ärztliche Dienst ist dezentral in den Teilanstalten untergebracht. In die 
Prüfung waren die Vollzugsgeschäftsstelle, die Telefonzentrale, die Ein
weisungsabteilung, ein Hausbüro, eine Hauskammer, die Arbeitsver
waltung, Werkstätten, die Abteilung flir Zentrale Aufgaben, die Pädago
gische Abteilung, Arztgescbäftsstellen, die Sozialpädagogische Abtei
lung, Teilanstalten und das Haupttor einbezogen. 

Nach dem neuen § 6 Abs. 2 BlnDSG finden flir die Verarbeitung per
sonenbezogener Daten im Strafvollzug die §§ 13 bis 15 des BDSG 
Anwendung, soweit im Strafvollzugsgesetz keine Datenverarbeitungsbe
fugnisse existieren. Die übrigen Vorschriften des Berliner Datenschutz
gesetzes gelten uneingeschränkt. 

Hintergrund dieser Regelung ist , daß in vielen Bundesgesetzen - so 
auch im Strafvollzugsgesetz - die erforderlichen bereichsspezifischen 
Datenverarbeitungsbefugnisse noch immer fehlen. Sie darf jedoch 
n.icht von der Tatsache ablenken, daß spezielle datenschutzrechtliche 
Regelungen vom Bundesverfassungsgericht gefordert wurden und dies 
nur eine befristete Notlösung sein kann. Es sind deshalb erhöhte Anfor
derungen an die Erforderlichkeil der Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Strafvollzug zu stellen. 

Einige gravierende Mängel waren zu beanstanden: 
Ein internes Dateienregister, das alle in der JVA Tegel geftihrten 

Dateien mit Zweckangabe und Inhaltsbeschreibung aufführt, fehlt. Nur 
. wenn ein Überblick über die vorhandenen Dateien besteht, ist die nach 

dem Berliner Datenschutzgesetz vorgesehene Sicherstellung des 
Datenschutzes durcn aeu behördlicnen Datenschutzbeauftragten und 
die Kontrolle durch den Berliner Datenschutzbeauftragten möglich. 
Das gilt insbesondere bei einer nahezu unübersichtlichen Menge von 
Datensammlungen, wie wir sie in der NA Tegel vorgefunden haben. 
Allein bei den 22 geprüften Stellen werden 117 Sammlungen mit perso
nenbezogenen Daten geführt. 

In der Vollzugsgeschäftsstelle läuft seit Mitte 1994 eine als "Test
phase" bezeichnete automatisierte Datenverarbeitung. Sie dient der 
Erstellung von Gefangenenkarteikarten, der Lohnkontenverwaltung, 
der Arbeitsverwaltung und statistischen Zwecken. Obwohl bereits Echt
Daten gespeichert werden, erfolgte keine Anmeldung zum Dateienregi
ster und keine binreichende Zugangs-, Speicher-, Benutzer-, Zugriffs-, 
Eingabe- und Organisationskontrolle. Unter den vorgefundenen 
Umständen sind weder die Vertraulichkeit der Daten noch die Integrität 
und Verfügbarkeil der Daten, Programme und Systeme auch nur annä
hernd gewährleistet. 

In der Querschnittsprüfung wurden auch einige Probleme von grund
sätzlicher Bedeutung erkennbar: 

Es fehlen Regelungen dafür, welche Stelle welche Datensammlungen 
führt. Zahlreiche Daten werden mehrfach bei den verschiedensten Stellen 
gespeichert, und bei Stellen mit identischen Aufgabenbereichen haben 
wir völlig unterschiedliebe Datensammlungen vorgefunden. 

Bundeseinheitliche Vorgaben der Vollzugsgeschäftsordnung, welche 
Datensammlungen zu führen sind, werden nicht binreichend beachtet. 
Obwohl nach Nr. 63 Vollzugsgeschäftsordnung (VGO) nur die Voll
zugsgeschäftsstelle ein Namensverzeichnis (Nr. 66 VGO) und ein 
Zugangs- und Abgangsbuch (Nr. 67 VGO) fUhrt , haben wir beispiels
weise sechsmal ein Na!llensverzeichnis und fünfmal ein Zugangs- und 
Abgangsbuch vorgefunden. 

Die Doppelspeichemngen und der Datenumfang sind kritisch zu über
prüfen. Ein Teil der Datensammlungen ist verzichtbar. Der von der 
Vollzugsgeschäftsordnung aufgestellte Grundsatz, daß die Vollzugsge
schäftsstelle bzw. die Hausbüros die Datensammlungen führen, sollte 
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weitgehend wieder aufgegriffen werden. Eine Reduzierung der Daten
sammlungen und ihres Umfanges trägt nicht nur dem Grundsatz der 
Erforderlichkeil Rechnung, sondern stellt auch eine Arbeitsentlastung 
zugunsten anderer Vollzugsaufgaben dar. 

Die Automatisierung eröffnet vielfältige Möglichkeiten ftir einen 
datenschutzgerechteren Umgang mit den Daten der Gefangenen. Die in 
der Vollzugsgeschäftsordnung vorgesehenen Bücher können von der 
Vollzugsgeschäftsstelle bzw. einer zentralen Stelle automatisiert erfaßt 
werden. Dabei ist die Einftihrung unterschiedlicher Zugriffsrechte und 
-beschränkungen, die sich an den Aufgaben der Mitarbeiter orientieren, 
vorzusehen. Auch der' Datenumfang könnte vor einer Automatisierung 
noch einmal kritisch auf seine Erforderlichkeil flir die Aufgabenerftil
lung überprüft werden. Gerade bei der Größe einer Anstalt wie der JVA 
Tegel kann die Automatisierung entscheidend zur Arbeitsentlastung 
der Mitarbeiter und zur Verwirklichung des Schutzes des informationei
len Selbstbestimmungsrechtes der Gefangenen beitragen. Die begon
nene ;Auto~atisierung der Datenverarbeitung hat bereits jetzt gezeigt, 
daß s1ch hierdurch der Datenumfang der an andere Stellen innerhalb 
der JVA zu übermittelnden Daten verringert hat. 

Der Inhalt der Gefangenenpersonalakten ist in mehrfacher Hinsicht 
problematisch: wegen des Umfanges der zum Teil höchst persönlichen 
Daten, wegen der Art der Aufteilung der Akte und im Hinblick auf die 
Zugriffsrechte Dritter. 

In · die Gefangenenpersonalakte sollten nur Unterlagen aufgenom
men werden, die mit der Erreichung des Vollzugszieles in einem unmit
telbaren Zusammenhang stehen. Die Aufnahme von für den Vollzug 
nicht relevanten Banalitäten (wie z. B. dienstliche Meldungen über zer
brochenes Geschirr) sollte unterbleiben. Auch bei den sogenannten 
• Vormeldern" (Anträge von Gefangenen) ist kritisch zu prüfen, ob eine 
Aufbewahrung in der Gefangenenpersonalakte tatsächlich erforderlich 
ist. Vormelder, mit denen die Gefangenen beispielsweise um einen 
Arztbesuch bitten, dienen nicht dem Vollzug, sondern stehen im 
Zusammenhang mit dem Arztbesuch, so daß der Vormelder - falls er 
aufbewahrt werden muß - wegen der besonderen Sachnähe in der Kran
ken- bzw. Gesundheitsakte abgeheftet werden sollte. 

Die derzeit bestehende Möglichkeit jedes Mitarbeiters des Vollzugs
dienstes, Gefangenenpersonalakten einzusehen, ist mit dem Recht auf 
informationeile Selbstbestimmung nicht·zu vereinbaren. Nur soweit es 
ftir die Aufgabenerfüllung tatsächlich erford~rlich ist, darf die Personal
akte eingesehen werden. Zur nachträglichen Uberprüfung der Rechtmä
ßigkeit der Einsichtnahme ist eine Protokollierung vorzusehen. 

Um einen arn Erforderlichkeitsgrundsatz orientierten Zugriff auf die 
in der Gefangenenpersonalakte enthaltenen Daten zu gewährleisten, 
sollte eme getrennte Aktenführung eingeflihrt werden, die sich an den 
bereits vorhandenen drei Heftnadeln und den besonders sensiblen 
Daten über sozialtherapeutische oder ärztliche Behandlungen und 
Maßnahmen orientieren sollte. 

Die JVA Tegel erhält vor der Aufnahme eines Gefangenen aus der 
JVA Moabit eine vollständig angelegte Personalakte mit einer Aufnah
memitteilung über den Gefangenen. Die Vollzugsgeschäftsstelle der 
JVA Tegel erstellt im automatisierten Verfahren eine neue Aufnahme
mitteilung, die weniger Daten enthält. Die positiv zu bewertende Redu
zierung des Datensatzes verliert bei der Abbeftung der Aufnahmemit
teilung in der Gefangenenpersonalakte durch die weitere Aufbewah
rung der Moabiter Mitteilung ihre Wirkung, da bei Einsichtnahmen in 
die Akte die Möglichkeit besteht, auch die umfassendere Aufnahme
mitteilung, deren Inhalt überholt ist, einzusehen. Diese inhaltlich über
holten Daten, die auch in Gefangenenkarteien und anderen Daten
sammlungen wieder auftauchen, sollten vernichtet werden, da sie zur 
Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind. 

Die Aufbewahrungsdauer der Datensammlungen unterliegt offen
sichtlich keiner besonderen Kontrolle. 

Soweit für Datensammlungen keine Aufbewahrungsfristen existie
ren, ist die Erforderlichkeil der Speicherungsdauer im Einzelfall zu prü
fen. Für die Beurteilung der Erforderlichkeil sind nur Vollzugsaufgaben 
heranzuziehen. Die Aufbewahrung darf nicht mit der Begründung, die 
wir häufiger erhalten haben - "Die Erfahrung zeige, daß die meisten 
Gefangenen nach ihrer Entlassung wiederkommen"-, zu einer Vorrats
datenverarbeitung ftibren. 

Die zum Teil über viele Jahrefortlaufende Führung der Bücher führt zu 
unterschiedlich langen Aufbewahrungszeiten der personenbezogenen 
Daten. Sie sollten künftigjahrgangsweise und - wo möglich- als Kartei 
geführt werden. Nur so können unverhältnismäßig lange Speicherzeiten 
für einzelne Betroffene verhindert und die Fristenkontrolle erleichtert 
werden. 

Problerne bereiten auch die bundeseinheitlichen Bestimmungen über 
die Aufbewahrungsfristen ftir das Schriftgut der ordentlichen Gerichts
barkeit, der Staatsanwaltschaften und der Justizbehörden, in denen 
auch Aufbewahrungsfristen für die in der Vollzugsgeschäftsordnung 
geregelten Bucbwerke, die Gefangenenpersonalakte und die Gefange
nenkarteikarten enthalten sind. Die Fristen reichen von fünf Jahren bis 
zu 30 Jahren. 
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Problematisch ist bereits der Anknüpfungspunkt ftir den Frist beginn. 
Die Frist beginnt mit dem auf das Jahr der Weglegung folgenden Jahr 
zu laufen. Als Jahr der Weglegung z. B. bei Gefangenenbüchern gilt das 
Jahr, in dem der Vollzug aller darin aufgeführten Gefangenen beendet 
ist. Das bedeutet, daß Bücher, in denen Daten über einen zu lebens
länglicher Freiheitsstrafe verurteilten Gefangenen gespeichert sind, 
unter Umständen länger als 45 Jahre aufbewahrt werden. Die Regelung 
stellt einen krassen Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßig
keil und das Recht auf informationeHe Selbsbestimrnung dar und 
erschwert die Fristenkontrolle. Es muß ständig kontrolliert werden, 
welcher Gefangene die längste Freiheitsstrafe verbüßt. Dies dürfte nur 
sehr schwer durchführbar sein, zumal die Länge der Haftdauer in den 
Büchern nicht vermerkt ist. 

Die uns häufig auf unsere Frage nach der Aufbewahrungsdauer von 
Unterlagen gegebene Antwort - "Wir sammeln so lange, bis der Raum/ 
Schrank (in dem die Altakten aufbewahrt werden) voll ist" - zeigt, daß 
die Aufbewahrungsvorschriften nicht ausreichend bekannt sind. Erst 
recht unbekannt ist der Anknüpfungspunkt ftir den Frist beginn, an den 
sich demzufolge niemand zu halten scheint. Der Beginn der Aufbewah
rungsfristen sollte praxisgerechter und arn Erforderlicbkeitsgrundsatz 
orientiert festgelegt werden. 

Die bundeseinheitlichen Aufbewahrungsvorschriften sind vor dem 
Hintergrund der Schwierigkeiten in der Anwendung und der dort gere
gelten Fristen dringend zu überarbeiten. Für die nicht in den bundes
einheitlichen Aufbewahrungsvorschriften geregelten Datensammlun
gen sind Aufbewahrungsvorschriften möglichst einheitlich für alle 
Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin festzulegen. 

Es gibt eine nahezu unübersichtliche Anzahl von Fotos von den 
Gefangenen zu den verschiedensten Zwecken und bei den verschieden
sten Stellen. 

Nach§ 86 Abs. I Strafvollzugsgesetz (StVollzG) ist die Aufnahme von 
Lichtbildern zur erkennungsdienstliehen Behandlung des Gefangenen 
zur "Sicherung des Vollzuges" zulässig. Danach dürfen Lichtbilder nur 
gefertigt werden, wenn konkrete Hinweise für eine Fluchtgefahr beste
hen. Der Gesetzgeber schreibt eine Entscheidung in jedem Einzelfall 
vor und hält die Anfertigung von Lichtbildern von jedem Gefangenen 
nicht ftir angezeigt. Als eine das Ermessen bindende Regelung siebt in 
Nr. 23 Abs. 2 VGO darüber binaus vor, daß nur bei Strafgefangenen mit 
einer Vollzugsdauer von einem Jahr und mehr Lichtbilder aufzuneh
men sind. 

Wir haben Zweifel, daß die Vielzahl von Fotos, die wir in der Anstalt 
vorgefunden haben, unter Beachtung dieser Anforderungen gefertigt 
wurde. 

Nach § 86 Abs. 3 StVollzG kann der Gefangene beantragen, daß die 
erkennungsdienstliehen Unterlagen nach seiner Entlassung aus dem 
Vollzug vernichtet werden. Hierfür ist erforderlich, daß feststellbar ist, 
ob von dem Gefangenen Fotos gefertigt wurden, wie viele Abzüge exi
stieren, an welche Stellen sie weitergegeben wurden und wo sieb die 
Negative befinden. Die Verantwortlichkeit für die Aufbewahrungs- und 
Dokumemarionspflichten ist klar zu regeln und sollte bei der Stelle lie
gen, die die Gefangenenpersonalakte führt. Nach § 86 Abs. 2 StVollzG 
sind die erkennungsdienstliehen Unterlagen zu den Gefangenenperso
nalakten zu nehmen und nach Nr. 23 VGO dort in einem besonderen 
Umschlag aufzubewahren. In der Gefangenenpersonalakte sind auch 
das Negativ und sämtliche Abzüge sowie alle anderen Fotos, die zur 
Sicherung des Vollzuges gefertigt wurden, aufzubewahren. Hier ist die 
Zahl der Abzüge und jede Weitergabe von Abzügen zu dokumentieren. 

Die in· der JVA Tegel gewählte Verfahrensweise bei dem Umgang mit 
Fotos ist äußerst unübersichtlich. Nur in wenigen Gefangenenpersonal
akten haben wir überhaupt ein Foto gefunden, so daß die gesetzliche 
Regelung hier zur Ausnahme gernacht worden ist. Fotos befinden sich 
bei den verschiedensten Stellen der Anstalt, auf Karteien oder anderen 
Unterlagen; eine Dokumentation, an welche Stellen Fotos weitergege
ben wurden, existiert nicht. Nicht nur der Fotograf fertigt Fotos von 
Gefangenen an, sondern auch andere Stellen besitzen Polaroid-Kame
ras ftir Fotos von Qefangenen. Eine Kontrolle des Um,ganges mit den 
Fotos und eine Uberprüfung der Zulässigkeil von Uberrnittlungen 
sowie die Durcbsetzung des Anspruches der Gefangenen, daß alle ihre 
Fotos vernichtet werden (§ 86 Abs. 3 StVollzG), ist so nicht sicherge
stellt. 

Es ist bedenklich, daß die Gefangenen über ihr Recht , die Vernich
tung der Fotos zu verlangen, nur bei der Aufnahme durch einen Hin
weis im Formular informiert werden, im übrigen offenbar ftir Ausländer 
nicht in ihrer Muttersprache. Bis zur Entlassung aus der Haft ist dieser 
Hinweis - wenn er denn auf dem umfangreichen Formular überhaupt 
gelesen wurde- in der Regel vergessen. Um den Betroffenen die Durch
setzung ihres Rechtes zu ermöglichen, sollte auch bei der Entlassung 
ein ausdrücklicher Hinweis hierauf erfolgen. Da die Fotos nach der Ent
lassung nicht mehr ftir Vollzugszwecke benötigt werden, wäre auch eine 
Vernichtung zu diesem Zeitpunkt ohne Antrag des Betroffenen sachge
recht und entspräche dem Erforderlichkeitsgrundsatz. Auf jeden Fall 
sind den Betroffenen die in ihrem Auftrag gefertigen Paß- und Ausweis
fotos einschließlich der Negative bei ihrer Entlassung auszuhändigen. 
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Sammlerleidenschaften 
Knast-Sprache 
Im Knast gibt es nicht nur die Sprache der Herrschenden, 
die der Gefangene aus Orientierungsgründen zwar ver
stehen, wenn auch nicht selbst benutzen muß, sondern 
auch die Sprache der Beherrschten, der Einge
schlossenen, Abhängigen, Geächteten, eben der Knackis_ 
Wir wollen diese Sprache, soweit sie tatsächlich in Ge
brauch ist, wie in einem Wörterbuch dokumentieren und 
bitten um Mitarbeit aller. Hier eimge ~e: 

Bello Toilette 
Bombe Glas löslicher Kaffee 
Brett Zellentür 
Fahne schmeißen 
Haftsack 
Sehenzer 
SchHeßmuskel 
Schwinge 

Notruf betätigen 
Matratze/Bett 
Hausarbeiter 
Stationsbeamter 
Pornoheft 

J ustiziable Spruchweisheiten 
Wir wollen zur Dekoration von Hafträumen, 
Amtsstuben, Schwarzen und Grünen Brettern 
beitragen, indem wir " justiziable" Spruchweishei
ten als Vorlagen verbreiten. Es gibt deren viele, 
und vielleicht liegen sie auch schon gesammelt 
und veröffentlicht vor, wir kennen sie nux nicht. 
Also bitten wir um die .Hilfe unserer Leser: 
Schickt Sprüche - kluge, witzjge, bittere, skuriJe, 
aufmuntemde - am besten mit Angabe der Quelle, 
falls eine solche auszumachen ist. Ein Beispiel, 
aus dem unser Zeichner Andre demnächst eine gra
fisch gestaltete Vorlage machen wird. 

"Ich glaube eher an die 
Unschuld einer Hure, als an die Gerechtigkeit 

der deutseben Justiz.." 

Vormelder 
Der Kanzler liebt seinen Saumagen, der Bayer sein 
Bier, der Deutsche das Reisen. Und ein Beamter? 
Natürlich sein Papier. Da macht auch der VDL

tat ich doch schon vor neun Tagen! Nun gibt es 
mehrere Möglichkeiten, die allesamt Spekulationen 
sind. Wir haben uns zwar mehrfach um einen Ge-

Vertreter der TA I keine 
Ausnahme. im Gegen
teil. Für dieses Erzeug
nis scheint er eine be
sondere Vorliebe zu 
hegen und von dem, 
welchem er habhaft ge
worden ist, sich nicht 
mehr trennen zu wollen. 
Zumindest erweckt er 
diesen Eindruck, wenn 
es um die berühmten 
Vormelder geht, die auf 
seinen Tisch gelangen. 
Deshalb scheint auch die 
Devise ausgegeben wor-
den zu sein: ,, Wenn Du 
von Deinem Vormel-
der nichts mehr hörst, 
dann ist die Sache ge-
nehmigt". Aber ganz so 
unkompliziert scheint es 
doch nicht zu sein. In 
dem Glauben, daß einer 
Einbringung z. B _ von 
Schuhen nichts entge
gensteht, fo1gt die krasse 

0815 I Oll Berl!n, L Aprl! !996 
(Ort wrc ."" 

Antrag 
Mar::, Reinhold L ADrill-996 

(~~~ 

TtR&nstall _ ?=A....:.! _ __ S!Alloto_2_ 

An den VDL 

. . . "bitte wo bekommt man hior im Haus eine Antragsfor-

mulierunq, die die Nichtigkeit G,t)c:ll.rt . FOr die Vorlage 

dtr GOltigkeit. nee ha1s; t Das wor vtrkthr;. De s sen GtU-

tigkeitsbehörde im Erteilunotzustand liegt . .. Na ja, Sie 

wissen $Chon. so' n Zettel. wissen Sie. wo man den krieor ? 

Einen Antrac auf Erteilunq tints Ant;-aasfonr.ula r s , zur 

Bestä.t!auno der Sichticlc.eit des Durchschri!texe rr-olar.s. 

dessen GUlt.iolceitsver~rk von der Bezuosbehörde st.a.tt..~t, 

:um Behuf der Vorlage beim zustlndiotn ErS-ellungsa~t. • 

Vielen Dank 

(Dieser Tell darf vom Antrtvltelltr nicht beactwit ben wefdtn.) 

VG 51 A!Crt; ·Hr.»\100-(; M-1.77) 

• 

sprächstermin sowohl bei 
der amtierenden Teil
anstaltsleiterin der TA I 
als auch beim VDL
Vertreter bemüht, aber 
bis zum heutigen Tag 
keine Antwort auf unse
re Schreiben erhalte-n . 
So können wir allenfalls 
vermuten, daß der VDL
Vetreter diese Stücke 

DOPPEL 
NICHT 
VERGESSEN! 
so sehr liebt, daß er sich 
nur schwer davon tren
nen kann. In diesem Fall 
sollten wir Knackis 
unseren Vormeldern 
vielleicht immer em 
Doppel beifiigen. 
Bs könnte aber auch 
sein, daß die V erant
wortlichen mit der Be
arbeitung überfordert 

Realität Die "freundliche Beamtin.. im Sprechzen
trum weist darauf hin, daß derartige Sachen erst vom 
VDL zu genehmigen sind. Wie - wo - warum? Das 

sind, denn wir wollen doch ausschließen, daß bei 
den VDLn die Einstellung vorherrscht, beim Absender 
dc:r Vormelder handele es sich ja nur um Knackis. -lat-
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Haftvermeidung und Haftzeitverkürzung 
Nach Redaktionsschluß erreichte uns ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordneten
haus zur gegenwärtigen Krise der Berliner Justizpolitik Obwohl sich bereits die auf den Seiten 34 bis 36 
abgedruckte Kleine Anfrage mit dem Thema "Haftvermeidung und Haftzeitverkürzung" beschäftigt, ist 
uns die Sache verständlicherweise wichtig genug, auch diesen Antrag nachfolgend zu dokumentieren. 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
Das Abgeordnetenhaus fordert den 
Senat at.l( umgebend Vorkehrungen zur 
Reduzierung der Überbelegung derBer
liner Justizvollzugsanstalten zu treffen. 
Dabei sollen insbesondere folgende 
Maßnahmen umgesetzt werden: 
-Maßnahmen zur Venneidung der Voll
streckung von Ersatzfreiheitsstrafen. 
- Maßnahmen zur Vermeidung von 
Untersuchungshaft. 
- Nutzung der gesetzlichen Möglichkeit. 
die Vollstreckung von Strafen gemäß 
§ 455 a StPO aus Voll.zugsgiiinden zu 
unterbrechen oder Strafantritte aufzu
schieben, und die Strafen, wenn der 
Betroffene straffrei geblieben ist, ein 
Jahr später im Gnadenwege zur Bewäh
rung auszusetzen. 

- Maßnahmen 21lT Fntlastung der NA 
Moabit voo der großEn Anzahl der dat 
nadl § 230 (2) StPO (V~
beti-.hl ~ Nicbtmdleinens in der Haupt
verilandhmg) wrtcrgebrad!ten Gefimgmcn. 
Das Abgeordnetenhaus fordert den 
Senat at.l( die Förderung .freier Träger, 
die in diesen Bereichen in Berlin erfolg
reich tätig sind, nicht zu kürzen, son
dern auszubauen. 
Der Senat ist aufgefordert, dem Abge
ordncttenhaus bis zwn 1. September 
1996 über die Ergebnisse seiner Bemü
hungen zu berichten. 

Begründung: 

Sowohl der Gesetzgeber als auch die 
kriminologische Forschung sind sieb 
darüber einig, daß Inhaftierung mit 
erheblichen schädlichen sozialen und 
psychischen Folgen fur die Betroffenen 
und in der Folge auch mit schädlichen 
geselJschaftlicben Auswirkungen ver
bunden ist. Schon allein deshalb ist die 
Inhaftierung nur als Ultima Ratio staat
licher Reaktionen auf abweichendes 
V erhalten statthaft. ,,.Einsperren" ist 
eher ein Zeichen gesellschaftlicher Hilf
losigkeit als eine Lösungsmöglichkeit 
ft1r Konf1iktßlle. 

Hinzu kommt, daß die Justizvoll
zugsanstalten in Berlin seit langem 
überbelegt sind. Es ist absehbar, daß die 
Überbelegung in der nächsten Zeit wei
ter dramatisch runehm.en wird. In dieser 
Situation ist eine menschenwürdige 
Unterbringung und eine angemessene 
Umsetzung des Behandlungsauftrages 
des Strafvollzugsgesetzes kaum mehr 
möglich. Es ist zudem unzulässig, sich 
nur auf den gesetzlichen Zwang zur 
Strafvollstreckung zu berufen, d~ 
gesetzlichen Zwang zu strafvoll.zugsge
setzgemäßen Haftbedingungen aber 
fortdauernd zu ignorieren. Überfiillte 
Anstalten wirken sich negativ auf die 
Anstaltsatmosphäre und damit auf die 
Sicherheit der Anstalten und auf die 

Motivation der Vollzugsbediensteten 
aus. Ein Ausbau der Haftplätze kommt 
aus kriminalpolitischen Gründen höch
sten im offenen Vollzug in Frage. Aus 
den seihen Gründen verbietet sicll der 
Neubau von Haftanstalten, der aller
dings auch schon aus finanziellen Gnln
den nicht in Betracht kommt. Auf 
Grund der Haushaltslage hat sich die 
Koalition gezwungen gesehen, entspre
chende Projekte aufrosehieben bzw. 
gänzlich zu streichen. 
Da eine Ausweitung der Haftplätze in 
Berlin auf absehbare Zeit weder finan
zierbar ist noch wünschenswert wäre, 
müssen nurunehr dringend Maßnahmen 
ergriffen werden, mit denen die Berliner 
Justizvollzugsanstalten wirksam entla
stet werden können. 
Bei einer konsequenten Umsetzung 
solcher Maßnahmen können Einsparun
gen im Berliner Haushault realisiert 
werden. Ohne eine solche Umsetzung 
sind die geplanten Personale1nsparungen 
im Bereich der Justizvollzugsanstalten 
realistisch weder den Beschäftigten 
noch den Inhaftierten zumutbar. 
Haftvermeidung und ~
zung sind notwendig ... 
Berlin, den 30. April 1996 
Dr. Klotz Wieland ScheUberg 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion 
Büncbiis 90/Die Grünen 

Jugend mit Zukunft- ein Lotteriespiel? 
Wie sorgt man fiir genügend Kriminalität in der 
Zukunft? Indem man heute aus fmanziellen Grün
den auf notwendige vorbeugende Maßnahmen im 
Jugendbereich verzichtet Das ist zwar nicht die 
ganze Wahrheit, aber auch nicht so abwegig, als 
daß man die Empfehlungen einer "Unabhängigen 
Kommission Zur Verhinderung und Bekämpfung 
von Gewalt in Berlin" ignorieren könnte. Also 
fragte A Stöver vom Bündnis 90/ Die Grünen den 
Senat nach entsprechenden Reaktionen vor allem 
im Medienbereich. Dessen Antwort kann nur teil
weise befriedigen: Verschärfung der Jugend
schutzbestimmungen in den Rundfunkstaatsverträ
gen, Initiativen in der schulischen und außerschuli
sehen Medienpadagogik, strafrechtliche Vorkeh-

rungen gegen den Mißbrauch nationaler und inter
nationaler Datennetze. Vorbeugende soziale Maß. 
nahmen, die richtig Geld kosten, werden derzeit 
natürlich nicht umgesetzt Kommt Zeit, kommt 
Rat, Geld kommt sicherlich nicht. Dies wußte auch 
der CDU-Fraktionschef Klaus Landowsky als 
Mitglied des Stiftungsrates der Lotterie zu verhin
dern. Gegen die beabsichtigte Finanzierung des 
Projektes "Jugend mit Zukunft" aus Lottogeldem 
stimmten auch Dankwart Buwitt, Dieter Hecket
mann und Elmar Pieroth (alle CDU). Den seiner
zeit bewilligten Zuschuß von 20 Millionen Mark 
fiir den Stadionausbau des Tennisclubs Rot-Weiß 
setzte Clubmitglied Landowsky durch. Ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt. 
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Information für alle ausländischen 
Insassen der JV A Tegel 
Es gibt in der NA 'f egel einen Ausländerbeauftragten, 
der sich mit den Fragen und Problemen ausländischer 
Gefangener beschäftigt. Sollte jemand Fragen betreffs 
Abschiebung, VerbüBung der Reststrafe im Heimat
land oder Probleme mit der Ausländerbehörde haben, 
wende er sich bitte per Vormelder an den Ausländer
beauftragten der JV A Tegel, Herrn Helm in der TA V. 
Es kann allerdings bis zu vier Wochen dauern, ehe sich 
Herr Helm den Problemen annehmen kann. Es wird 
deshalb empfohlen, sich stets umgehend zu melden. 

Thong bao danh cho ngu6i nuoc ngoai 
tai nha giam JV A Tegel 
Co 6 nha giam Tegel m6t bo phan giup d6 ngu6i, chuyen 
tra loi nhung cau hoi ve van de cua nguoi nuoc ngoai. 
Nguoi nao muon hoi ve van de chuc xuat, voi viec thi 
hanh an con lai tai que huong hay Ia co van de Voi so 
ngoai kieu. Oe nghi viet don cho co quan giup do nguoi 
nuoc ngoai JVA Tegel, Herrn Helm tai nha 5. Thoi gian 
ch6 tra loi co the keo dai den 4 tuan, tren quan diem ngai 
Helm se nhan d6n cua cac ban. Boi vay van phong 
chung toi xin gioi thieu, cho cac ban biet. Van phong 
giup do danh cho nguoi nuoc Ngoai JVA Tegel . 

Informacion para todos los 
extranjeros de Tegel 
En Ia prision de Tegel se encuentra un delegado de 
extranjeria el cual se ocupa de los problemas y pre
guntas de los reclusos extranjeros. Si alguno tiene 
preguntas referente a su explilsion, p ago del resto de la 
pena en su pais de origen o problemas con las autori
dades de extranjeria, por favor dirigirse al delegado de 
extran jeri a en Tegel, seiior Helm en la casa 5 (TA V, Herr 
Helm). Puede durar hasta cuatro semanas para que el 
sefior Helm atienda su caso. Se recomienda por lo tanto 
reportarse siempre con tiempo. 

Informacja Dia Wszystkich 
Cudzoziemc6w w JVA Tegiel 
W JVA Tegiel znajduje sie Komurka do rozwiazywania 
Proplem6w i pytan cudzoziemskich wiezni6w. Kazde 
pytania dotyczace Wydalen odbywania kary w polsce 
oraz Problemy z Wladzarni wieziennymi prosimy przez 
napisanie prosby kierowac do Herr Helm, TA V. 
Odpowiedz bedzie Panstwu udzielona w Terminie 
do 4 tygodni. Prosimy zawsze swoje pytania kierowac 
poprzes Vormelder. 

Tegel hapishanesinde bulunan 
yabanci mahkumlara malumat 
Tegel hapishanesinde bir yabanc1lar vekili bulun
maktadlr. Bu vekil yabancllann her sorularlla ve tüm 
problernlerinlen ilgileniyor. Eger, 
- Yurt d1~ma sürülmekle ilgili 
- geri kalan cezay1 memleket 'de doldurmak istegi yada 
- Yabancllar makammlan ilgili. 
Problernlernleriniz oldugunda ön kay1tc1ya müracat 
edip Tegel hapishanesinin yabanc!lar vekili Herr 
Helm 'e danisa bilirsiniz. Dani~ma i~lemleri 4 hafta 
sürebilir o yüzden dani~manlZl lütfen mümkün oldugu 
kadar 9abuk yap1mz. 

AG Point TA I E 
Am 6., 7. und 8. April 1996 fand in der Fabriketage der 
T A I E ein Tischtennis-, Skat- und Backgammon
Turnier statt Die Siegerehrung wurde in Zusammenar
beit mit dem ' Iichtblick' organisiert und durchgefuhrt 
Die jeweils Erstplatzierten, die wir Euch nicht vorent
halten möchten, bekamen nicht nur eine Urkunde, son
dern auch einen Einkaufsgutschein in Höhe von je 
100,00 DM. Freuen konnten sich darüber Peter Pae
trow (Tischtennis), Marco Lukoszos (Skat) und flgas 
Tas (Backgammon). 
In der TA I E tut sich etwas. 
Die AG Point-Mitglieder sind vorbildlich aktiv. Eine 
Generalreinigung der Treppenhäuser und der Dusch
räume ist bereits abgeschlossen. Momentan wird ver
sucht, den Sportplatz einigermaßen spielbar herzurich
ten, damit auch externe Vereine zu Turnieren die An
stalt besuchen können. Die AG Point hat natürlich mit 
allerlei Schwierigkeiten fertig zu werd~ denn bei der 
angespannten Haushaltslage sind selbst Mittel (Gelder) 
für die kleinsten Reparaturen oder Anschaffungen 
nicht zu bekommen. Für Außenstehende ist es nicht 
nachzuvollziehen, daß Gefangene, die sich selbst ge
meinniizige Aufgaben stellen. diese ernsthaft verwirk
lichen wollen,sich jeden Spaten, jede Harke mühsam 
erbetteln müssen, um zum Beispiel ihren Sportplatz 
bespielbar zu machen. 
Eigeninitiative wird immer dort vorausgesetzt, wo sich 
etwas bewegen soll. Man kann nur hoffen und wün
schen, daß sich die Mitglieder der AG Point durch die 
vielen Hindernisse - die sich ihnen in den Weg stellen -
nicht die Lust am Weitermachen verlieren.Hier ist die 
Anstaltsleitung gefordert, schnelle und gute Schüt
zenhilfe zu leisten, damit externe Gruppen und V erei
ne gerne hierher kommen. Es wäre wünschen.c:;wert, 
wenn s.ich mehrere Gefangene bei der AG Point zum 
Mitmachen melden würden. 
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Es kann nur besser werden: 
PN und FU in einem Boot 
,,Es kann nur besser werden«, so lautet der Grundtenor 
anstaltsinterner Kommentare zum Thema "PN" und zu 
ihrem neuen Leiter Prof Dr. Norbert Konrad. Für Aus
senstehende: Hinter dem Kürzel "PN" verbirgt sich die 
,,Psychatrisch-Neurologische-Abtei1ung« des Kranken
hauses de.r Ber.line.r Vollzugsanstalten m de.r Justiz
vollzugsanstalt Tegel. 
Mit der Bestellung des neuen ärztlichen Direktors der 
PN verändert sich einiges. Nachdem Privatdozent 
Konrad am 1. April 1996 von der Freien Universität 
Berlin zum Professor für Forensische_Psychatrie beru
fen wurde, .trat zugleich eine im Sommer vergangenen 
Jahres getroffene Kooperationsvereinbarung zwischen 
der Senatsjustizverwaltung und der FU in Kraft. Von 
dieser bundesweit bislang einmaligen Zusammenarbeit 
von Justizvollzug und Wissenschaft versprechen sich 
beide Seiten einen großen Nutzen. "Die medizinische 
Praxis im. Vollzug werde von der wissenschaftlichen 
Forschung und Lehre unmittelbar und in weitaus grö
ßerem Umfang als bisher profitieren«, hieß es in einer 
Mitteilung des Landespressedienstes. Umgekehrt kä
men die empirischen Erfahrungen m de.r Vollzugspra
xis der universitären Forensischen Psychatrie zugute. 
Zwischen beiden Institutionen soll weiteres Personal 
ausgetauscht werden, gemeinsame Lehiveransta1tun
gen und andere Ausbildungsaktivitäten sind vorgese
he~ außerdem wird in der PN in Zukunft auch ge
forscht werden. 
Hoffentlich, so sei zum Schluß angemerkt, wird Prof. 
Konrad im Vollzugsalltag hier in Tegel nicht verdrän
gen, daß er außer Medizin und Psychologie auch Phi
losophie und Theaterwissenschaften studiert hat. Vor 
allem letztere könnte ihm noch zustatten kommen. 

Fernstudium im Strafvollzug 
Für das Studienjahr 1996/97 können Gefangene ein 

- Studium an der FernUniversität Hagen begonnen wer
den. Dies ist als Voll- oder Teilzeitstudium möglich. 
V oraussetzlmg ist, daß für die Zulassung das Abitur 
oder die Facbhochschuheife nachgewiesen werden 
kann. Der wöchentliche Studienaufwand fitr ein Voll
zeitstud.ium liegt bei ca. 40 Stunden, fur ein Te.il
zeitstudium bei etwa 20 Stunden. 

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, ein Studium 
als Gasthörer zu beginnen. Datur ist keine formale 
Zugangsberechtigung- wie z.B. Abitur- erforderlich. 
Über das Studienzentrum Berlin der FernUniversität 
Hagen, c/o Freie Universität Berlin, Rüdesheimer Stras
se 54, 14197 BERUN, Tel: (0 30) 8 38 52 05 können 

Informationsmaterialien angefordert werden. Karte 
oder Anruf genügt! 
Das Studienzentrum fuhrt am 20. Mai 1996 und am 
!.Juli 1996 jeweils um 17.15 Uhr in der Schulabteilung 
eine Beratung für interessierte Gefangene durch. An
meldungen zu diesen Veranstaltungen sind per Vor
melder nicht an den jeweiligen VDL (siehe Seite &) 
sondern mit mehr Erfolgsaussichten auf Berücksichti
gung an die Geschäftsstelle der Pädagogischen Abtei
lung der NA Tegel zu richten. 

St. Andreas Gemeinde 
Noch bevor am 23. Juni 1996 Papst Johannes Paul ll. 
den ehemaligen Gefangenen der NA Tegel (TA Ill), 
Bernhard Lichtenberg heilig sprechen wird, finden 
noch folgende Gottesdienste und Andachten statt 

Maiandachten 

13. Mai 1996 um 18.15 Uhr 
20. Mai 1996 um 18.15 Uhr 
30. Mai 1996 um 18.15 Vhr 

Gotte.sdienst.e 
17. Mai 1996 um 10.00 Uhr für spanisch sprechende 

Gefangene 
29. Mai 1996 um 10.00 Uhr für italienisch sprechen 

de Gefangene 
Jeden Sonntag um 10.1 S Uhr fiir alle interessierten 

Ge.fimgenen. 
Vom 24.- 27. Mai 1996 findetjeweils in der Zeit von 
8.00 - 20.00 Uhr das Hauptcorsillo statt. Für diesen 
Glaubenskurs werden persönliche Einladungen an die 
Interessierten ausgesprochen. 

K(l)eine Bibelstunde 
Nach der Sache mit Lukas- wir berichteten im letzten 
'Iichtblick' - testete der evangelische Pfarrer Röhling 
offenbar eine andere Textstelle aus der Bibel auf ihre 
Praxistauglichkeit. Zumindest erweckte er am 21. April 
diesen Eindruck. 
Etwas irritiert schienen die knapp einhundert in der 
Kirche versammelten Männer . schon zu sein, als ein 
Be8lllter mit dem schlichten Satz "Kein Pfarrer da" 
den sonntäglichen evangelischen Gottesdienst beende
te, noch bevor er begonnen hatte. Der Überrasclnmgs
effekt war immerhin so groß, daß die von zwei - drei 
Kirchenbesuchern erwogene Möglichkeit, selbst die 
Initiative zu ergreifen und ersatzweise wenigstens eine 
kurze morgentliche Andacht zu veranstalten, nicht in 
die Tat umgesetzt werden konnte. Solch ein Laien
Unternehmen hätte durchaus evangelischem Kirchen
verständnis entsprochen. Warum also nicht aus der Not 
eme Tugendmachen? Apropos Not: siemuß wirklieb 
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groß gewesen sein. wenn von den vier evangelischen 
Seelsorgern in Tegel niemand den Weg zur Kanzel 
gefunden hat. Ihre Abwesenheit vom Gottesdienst, 
Herr Pfarrer Röhling, hat Jesus bestimmt nicht ent
schuldigen wollen, als er zu Thomas sagte; "Selig sind, 
die nicht sehen und doch g/auben ".(Joh.20, 29} 
Ansonsten findet der evangelische Gottesdienst in der 
Regel sonntags um 9. 00 Uhr statt. 

"Das Nest" im Knast 
Zum vierten und voraussichtlich letzten Mal war das 
Tourneetheater des Berliner Ensemblesam 2. Mai 96 
im Gefängnis, nicht eingesperrt, aber doch hinter Git
tern. Die Sozialpädagogische Abteilung hatte es trotz 
Sparmaßnahmen ermöglicht, daß fi.ir nwd 100 Insassen 
der NA, die der Einladung folgten, das von Franz 
Xaver Kroetz 197 4 geschriebene Stück "Das Nest" im 
Kultursaal aufgefilhrt werden konnte. Anwesend aucb. 
Gäste von draußen. Vollzugshelfer, Vertreter des Be
mksamtes ·und von Kunst & Knast e.V .. Sie kamen 
nicht, weil sie sich draußen den Theaterbesuch nicht 
leisten .können, sandem um auch den Gefangenen zu 
demonstrieren, daß es noch Menschen gibt, die sich für 
die Belange hinter den Mauem engagieren. 

Eine Beziehungsgeschichte und ein Familiendrama 
zugleich. Lebensnah und voller Themen, die den Zu
schauern teilweise sehr bekannt vorkamen. 
Geldnot und Gewalt belasten die Ehe von Martha 
(Veronika Nickl) und Kurt (Hans Fleischmann). Die 
Geldgier von Kurts Chef bringt den Sohn Stefan 

(beide gespielt von Christoph Müller) in Lebensgefahr. 
Kurt übernimmt einen Spezialauftrag seines Chefs und 
leert einige Giftfasser im Badesee, in dem kurz danach 
Martha und Stefan baden gehen. Die lebensgeflihrli
chen Verletzungen, die sich Stefan dabei zuzieht, sind 
Ausgangspunkt fiir Gewalttätigkeiten von Kurt gegen 
sich selbst und seine Frau. 
Szenenapplaus überraschte die Schauspieler des Drei
personenstückes nicht nur an Stellen. an denen Texte 
zur Reaktion des Publikums heta\lSfOiderteu. Zeichen, 
daß die schauspielerischen Leistungen ankamen. Die 
spärliclle Kulisse tat de.r W.ir.ktmg .kemen Abbruc.h. 
Zeitweise lag eine erotische Spsmnmg in der Luft, 
während das Publikum gespannt und interessiert die 
AuffUbrung verfolgte. 
Ein geltmgenes, viel zu selten stattfindendes Ereignis, 
war die übereinstimmende Meinung nicht nur der Knak
kis, als sie l18Cb der Diskussion mit den Schauspie1em in 
die Isolation ihrer kargen Zellen zurückkehren mußten. 
Wie es aussiebt, wird es wohl die letzte A.uffiihrung des 
Towneetheaters in Tegel gem:sen sein. Denn auch da ist 
der Rotstift angesetzt worden. frag 

Schwedische Gardinen 
"Schwedische Gardinen" sind auch nicht me.br das, 
was sie einst waren. Wer frUher hinter ihnen Platz 
nehmen mußte. befand sich an gesichertem Ort. Gitter 
aus härtestem Stahl, härter als t'Ofl Krupp, verbindertea 
Durch- und Ausbrüche. 
Heute hängen die Gardinen in. schwedischen W obn
ziuunem, sind nicht aus Stahl, sondern aus Stoff, Tiill 
oder Klöppelspitze. Sie schmücken die Fenster der 
eigenen vier Wände, in denen Verurteilte mit geringen 
Freiheitsstrafen (zwei bzw. drei, demnächst vielleicht 
elf Monate) ihre Haft verbringen dürfen. Dadurch 
bleibt tauseudeu von Kleinkriminellen das Gefängnis 
als Schuie des Verbrechens erspart. 
Jt>.ne "Hame-Kn.adcis" tragt>.n t>.int>.n dektranisc.hen 
Spion unterm Hosenbein, werden mithin auf Schritt 
und Tritt überwacht Sie müssen ein Behandlungspro
gramm absolvieren, können aber, von Nachbarn und 
Kollegen unerkannt, ihrer angestammten Berufstätig
keil oder Ausblidung nachgehen. Alkohol- und Dro
genkonsum sind verboten, 'R'BS ggf auch persönlich 
überprüft wird . . 
Wer gegen die Au.flagen verstößt, läuft Gefahr, den 
Rest seiner Stra.k hinrer jenen Gardinen zu ~rbringen, 
die Schweden als Exporteur hochwertiger Gitterstäbe 
weltweit bekannt gemacht haben. Es sei denn, Schwe-
dens "Home-Knac.ki" erhält eine wirksame Gardinen
predigt. ob· diese "Gardine" leichter wiegt als die aus 
Gittern, dürfte von Fall zu Fall untet'3chiedlich beant
wortet werden. Kö 
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Die GIV ließ uns 
Informationen zukommen von denen 

wir folgende hier veröffentlichen 
Thema: Abfallentsorgung/Müllrecycling 
In der TA VI der NA Tegel findet ein einmonatiger 
,,Probelauf• einer wirtschaftlichen Müllentsorgung statt. 
Es werden Behälter aufgestellt, in die jeder Gefangene 
seinen Müll - entsprechend sortiert - einwerfen sollte. 
Bewährt sich dieses Beispiel, kann damit gereebnet wer
den, daß es in anderen Teilanstalten der NA Tegel eben
falls eingefiihrt wird Eigentlich ist es ja nicht schwer, 
seinen Müll- getrennt nach Glas, Kunststoff, Papier, Alu, 
Weißblech - einzuwerfen; nur muß man es wollen 

Neuer Ausländersprecher in der TA V 
Herr Aksoy ist nicht mehr Ausländersprecher der TA V. 
An seine Stelle ist jetzt Herr 0. Yücel getreten. 

Speisenplan 
Der neue Protokollführer der GIV - Herr Donath - bat 
aufgrund des sich ständig wiederbolenden Essenangebots 
in TegeL dem Leiter der Wirtschaftsabteilung - Herrn 
Mewes - einen Speiseplanentwurf fur drei Monate vorge
legt. In diesem Entwurf (fiir Gesundenkost) wird haupt
sachlich angeregt, zukünftig Innereien (Leber, Herz, 
Lunge, Nieren) auf den Speiseplan zu setzen. In der Kü
chenbelratsssitzung wurde bekanntgegeben, daß der An
stalts1eiter der NA Tegel, Herr Lange-Lehngut, keine 
Innereien mag und diese deshaJb unte.rsagt hat 
Für Moslem- md Vegetarierkost wurde ebenfalls eine 
größere Abwechslung im Speisenangebot gefordert. 

Beratung der GIV mit der Anstaltsleitung 
In der monatlich stattfindenden AL - Sitzung der GIV, 
wurde der Vollzugsleiter, Herr Zierep, wn Stellung
nahme zu folgenden aktuellen Themen gebeten: 
Automatenzug 
Ab Mai 1996 wird der monatliche Automatenzug bei den 
Sprechsnmden von derzeit 36.- DM (2 x 18.- DM) auf 
50.- DM (2 x 25.- DM) erhöht. 
Essenkübel 
Wegen der angespannten Haushaltslage ist eine Neuan
schaffung von Thermobehältern fur den Speisentransport 
von der Küche zu den Häusern tmd den Stationen der:reit 
nicht möglich. 
Zeitungen/Zeitschriften 
Die momentane Regelung, wonach bei Bestellungen von 
Zeitungen und Zeitschriften durch die NA eine Vorlauf
zeit von zwei Kalendermonaten notwendig ist, wird über
axbeitet. Vorweg wird darauf hingewiesen, daß bei einer 
evtl .lcür.zeren Wartezeit die jetzige Handhabung nicht 
mehr möglich sein kann. Bisher wurde gewartet, bis 

sämtliche Buchungen (Taschengeld, Lohnzahhmgen) auf 
dem Konto des Gefangenen gutgeschrieben waren. Zu
künftig wird es dann so sein, daß am Stichtag entschei
dend ist, ob Geld auf dem Konto des Bestellers ist; sollte 
kein Guthaben vorbaDden sein, kann die Bestelhmg nicht 
ausgefiihrt werden. 
Kartentelefone 
Die Anstaltsleitung hat bereits im Februar 1996 die Auf
stelhmg weiterer Kartentelefone in verschiedenen Teil
anstalten genehmigt. Wegen der momentanen Haus
haltsmittelsperrre ist eine Installation nicht möglich. (Die 
Aufstelhm.g und der Anschluß der Kartentelefone ist 
kostenpflichtig!) Sobald die Geldmittel freigegeben wer
den, wird die Aufstellung durcbgefiilirt. 
Besuche 
Auch von auswärts angereiste Besucher müssen sich an 
die auf dem Sprecbscbe.in angegebene Zeit zu halten. Es 
wird - wie bei jedem anderen Besucher - eine V erspä
tung bis zu 20 Minuten toleriert. Bei größeren V erspä
tungen - aus welchen Gründen auch immer - kann die 
Durchftibrung des Besuches nicht gewäbrleistet werden. 
Sondersprechstunde 
Die GIV hatte beantragt, analog zu der den Moslems an 
Ramadan gewäluten Sondersprecbstunde, den gefange
nen Christen eine Sondersprechstund an Ostern oder 
zwn pfingstfest zu gewähren. Dieser Antrag wurde abge
lehnt. Der Vollzugsleiter, Herr Zierep, ist der Auff~. 
daß die Moslems ohnehin erhebliche Nachteile gegen
über den Christen hätten. Die Sondersprechstunde zu 
Ramadan wurde als Entschädigung fur diese NBL'.btej]e 
gegeben. Es wurde nicht näher darauf eingegangen, wn 
welche Nachteile gegenüber Christen f}S sich bei den 
Moslems handeln könnte. 
Aufschlußzelten 
Durch die Kiirzung der Aufschlußzeiten in den Häusern 
konnten die vielen Überstunden der Bediensteten etwas 
abgebaut werden. Deshalb wird es bei der momentanen 
Regelung blel."ben. Die am Karfreitag unterschiedlich 
gehandhabten Au:tSchlußzeiten in den jeweiligen Teilan
stalten waren ein Irrtum. 
Wenn es tatsachlich stimmen sollte, daß durch die ver
karzten Aufschlußzeiten überstunden 'abgebaut werden, 
stelJt sich zwangsliiufig die Frage, ob dort, wo an Ostern 
nicht eingeschlossen wurde, von den Bediensteten Über
stunden gemacht wurden, oder ob der Anstaltsbetrieb mit 
weniger Personal trotzdem aufrecht erhalten werden konn
te. An diesem Irrtwn ist sehr deutlich erkennbar, daß der 
.,LANGE RIEGEL" eine Willkurmaßnahme darstellt. 
Am Pfingstsonntag und -montag ist kein ,,Langer Riege1". 

Die nächste AL-Sitzung der GN fmdet im Mai 1996 
statt. Bis zum Redaktionsschluß lagen um die dort zu 
behandelnden Fragen noch nicht vor. 
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Bedrängt -erniedrigt -ohnmächtig 
Olaf Heischel fungiert als "Rechtsanwalt im Nebenberuf", und in 

, der Tat wird er im Hauptberuf häufig ehrenamtlich tätig: als Mit
glied des Berliner Vollzugsbeirates oder als Geschäftsfli.hrer des 
Vereins "Kunst & Knast". Darüber hinaus ist er Halbtagsarbeiter 
in der Drogentherapieeinrichtung " Marx Projekt" und schreibt, 
nicht nur nebenbei, an seiner Doktorarbeit über Strafvollstreckung. 
In welcher Eigenschaft auch immer: Olaf Heischel hat Erfahrungen 
gemacht, die wir im letzten 'lichtblick' unter der Überschrift 
"Verteidiger-Ohnmacht gegen Vollzugsgewalt" thematisiert haben. 
Wir drucken im folgenden Auszüge aus einem eher nachdenklich 
stimmenden Manuskript ab, das der Autor uns ~zur 
Verfiigung gestellt hat: Erfahrungen, Überlegungen und Erkenntnisse 
eines engagierten Mannes, der eben kein engstirniger Jurist ist. 

Es ist eine ganz einfache Sache, die wir alle kennen, oo Gutachten fertig sei. Es gab keine Nachricht, noch 
hinter oder vor den Mauem: man will etwas, aber ein nicht einmal, ais das Gutachten im Frühsommer 1994 
anderer hindert einen daran, oder man will etwas nicht, und vorlag. Die Senatsverwaltung be.ratsch.Jagte und he
ein anderer zwingt einen dazu. Beschränkungen, innere 1md schloß, ein Ergänzungsgutachten anzufordern; sie teil
äußere, kennen wir alle. Manche Beschränkungen sind te dem Gefangenen weder dies noch die Ergebnisse 
Erniedrigungen. So .finde ich Knast schlimm, weil man dort des Gutachtens noch Grund und Thema des Ergim
in fast allen Verhaltensweisen, die sonst zu einem zungsgutachten mit 

Erwachsenenleben gehören, behindert wird Daß man sich Der Gefangene wartete weiter, er hatte mittlerweile 
um nichts kümmern muß, nicht um Essen, nicht um seine Lehre im Vollzug abgeschlossen, und nach der 
Wobmmg, nicht um Ameit, finde ich am entwürdigst.en. gültigen Vollzugsplanung hätte er längst seine Arbeit 
Es gebt mir an dieser Stelle um Erniedrigungen und die auch außerhalb des geschlossenen Vollzuges (T egel) 
Ohnmacht. Nicht die alltäglichen, sondern die im Knast fortsetzen sollen. Daß das Ergänzungsgutachten 1995 
üblichen; nicht die zwischen Gefangenen, auch nicht die, vorlag. wurde dem Gefmgenen nicht mitgeteilt (er erfuhr 
die gegen Anstaltsbedienstete wiiken. Es geht mir um die es, zugegebenermaßen, auf anderen Wegen), und auch 
selbstverständliche Ohnmacht, die aus dem "besonderen nicht, m welchem Ergebnis man dort gekommen war. 
Gewaltverhältnis" zwischen Knast tmd Gefangene,n Erst durch hartnäckiges Nachfragen bekam er im 
kommt_; die sich schon am Weglassen der gebräuchlichen Frühsommer 1995 das Gutachten und das Ergän
Höfuchkeitsformeln an- .--------------------. zungsgutach.ten zu Gesicht. 
kündigt: die Vollzugsge- ,,Die Vollzugsgewalt ist die einzige .. . , die in Inzwischen waren die 
walt ist die einzige mir Schriftstücken nicht von dem 'Gefangenen Berliner Wahlen zum Ab-
bekannte Staatsgewalt, Müller-Meier' oder 'Herrn Müller-Meier' handelt, geordnetenhaus Thema in 
die in Schriftstücken nicht sondern von 'dem Müller-Meier'.u der Öffentlichkeit Es gab 
von dem "Gefangenen 
Müller-Meier" oder "Herrn Müller-Meier" handeh, 
sondern von "dem Müller-Meier" . 

Ich will auch den konkreten Anlaß datur nennen, wes
halb ich mich hier mit Erniedrigungen und Ohnmacht 
im Knast befasse - nachdem ich mich schon 1 OOmal 
vorher damit hätte befassen können: Es geht um einen 
Gefangenen mit langer Haftstrafe und um ein Prognose
Gutachten zur (im Jargon) ,,Lockerungsprüfung". Das 
Gutachten wurde Mitte 1993 bei einem renommierten 
tmd daher vielbeschäftigten Gutachter in Auftrag ge
geben, das V erfahren zog sich hin. Der Gefangene 
wartete v.mächst mehrere Monate auf den Besuch des 
Gutachters, dann wartete er auf die Nachricht, daß das 

einige Fäll~ ilie Anlaß zu 
der Vermutung gaben, daß bestimmte "Sorten" von 
Gefangenen - wegen Kindesmißbrauchs verurteilten und 
solchen mit langen Haftstrafen - V ollzugslockenmgen 
nicht vor der W abl erlaubt würden. 

Im Falle des hier gemeinten Gefangenen wechselten die 
Anstalt und die Justizverwaltung in den Monaten vor den 
Wahlen mehzfach und uznständlich per Post Briefe, in 
denen es jeweils um irgendein neues Problem ging: mal 
um die Frage, welche Rolle Alkohol bei dem Gefan
genen spielte, mal darum, ob er eine Therapie briiucbte 
(der Gutachter hatte beides ausführlich beantwortet), wie 
es mit den konkreten Arbeitsplatzaussichten stünde usw. 
Dem Gefangenen wurde das nicht mitgeteilt, er erfuhr es 
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auf sonstigen Wegen. Da mit der Gutachtenerstattung, 
der Nachgutachtenerstattung und den geheimen 
Erörtenmgen der Justizverwaltung mittlerweile zwei 
Jahre mehr verstrichen waren als im Vollzugsplan 
vorgesehen, wurde auch das Problem kreiert, was der 
Gefangene wohl dazu sagen würde, wenn nun die Haft 
um zwei Jahre verlängert würde. Hierzu sollte der 
Gefangene von der Anstalt gefragt werden. Er hielt sich 
wacker. Nach den Wahlen im Oktober 1995 bekam er 
Vollzugslockerungen. 

Ich kannte den Gefangenen seit etlichen Jahren, nach
dem er mich damit beauftragt hatte, seiner bis dahin 
hoflhungslos verfahrenen Vollzugssituation eine Wende 
zu geben. Ein Auftrag, den man angesichts der Macht
verhältnisse im Vollzug als konekter Anwalt eigentlich 
gar nicht annehmen kann. Ich habe mich während der 
Jahre meines Mandates sehr damit befaßt, tmter welchen 
Bedingungen er und andere zu rationalem V eib.al:ten 
miteinander kommen könnten - bei ihm nennt das Gesetz 
dies Resozialisienmg, bei den anderen weiß ich es nicht. 
Ich habe es Anstand genannt. Mit der Zeit habe ich auch 
in der Justizverwaltung anständige Menschen kennen
gelernt, sogar ganz oben. Sie schienen mic aber 
manchmal dasselbe Problem zu machen wie Venuteilte: 
nicht über die Mauem schauen, persönliche Schwächen 
hinter Großgetue veJStecken, Unkenntnis hinter be
deutungsvollem Schweigen. Alltagsfrust an Macht
loseren austoben; ganz abgesehen von den kleinen 
Gemeinheiten, die wir alle so an uns haben. Das 
Unangenehmste und Penetranteste jedoch schien mir zu 
sein ,daß nie die Wirkung des real bestehenden 
Machtgefälles zwischen - hier Justizbehörde und 
Gefangenen, aber es triffi auch auf die Gefangenen tmter
einander zu- mitbedacht wurde. Und das geht aufKosten 
dessen, was das Grundgesetz Menschenwürde nennt. 
Dieses Machtgefiille, das dazu fiihrt, daß Gefangene sich 
ohnmächtig ausgeliefert ftihlen, wenn man sie monate
lang. jahrelang nicht informiert, was mit ihnen geschehen 
soll. Das dazu fUhrt, daß jedes nicht rechtzeitig- und von 
einer glaubwürdigen Person - begründete Nicht-Ein
balten von Versprechungen, ob es das Zuspätk.ommen zu 
einer Unterredung, das Verschieben eines Ausgangs, was 
auch immer, ist, als Willkür und Machtmißbrauch 
erscheint - und manchmal auch ist 

Mit den Jahren sah ich meine Aufgabe immer mehr 
darin, dem Gefangenen, der mich mit seiner Vollzugs
sache beauftragt hatte, das Gefuhl der Ohnmacht zu 
nehmen - selbst wenn es real begründet schien. Ihm zu 
sagen, Du hast keine Chance, außer der, die sie Dir 
verweigern. Die bösesten Angriffe gegen den Knast zu 
formulieren - nicht in dem Glauben, daß dieser dadurch 
zu ändern sei, sondern in der Hoffinmg, daß mein 
M.aodant dann nicht so viel Haß in sjch hincin.fresse.n 
müßte, wenn es eine Sprache gäbe. (Ich gebe zu, daß das 
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auch mir gut tat.) Es gab auch schon Entschuldigungen, 
nicht seitens der Justiz fUr das Hervorrufen von Ohn
macht, sondern von mir fUr bösen Wortgebraucb. 

Ich hatte mir \Dlter Anwalt sein einmal etwas anderes 
vorgestellt, aber so manchelr/m Gefangenen und so 
manchelr/m Justizangestellten gebt es ähnlich mit 
ihrem/seinem Job.. OlafHeischel 

Selbstversuch 
Partytime im Gerichtsmedizinischen Institut der Freien 
Universität. 30 Richter und Staatsanwälte, die sich 
tagsüber mit Trunkenheitsdelikten beschäftigen, testen 
am Abend bei Schweinebraten und Kartoffelsalat die 
Wirkung von Bier, Wein und Schnaps. So geschehen 
Ende Februar in Berlin-Dahlem. ,,Kontolliertes 
Trinken" auf Einladung des "Bundes gegen Alkohol im 
Straßenverkehr". 
Ein Uiblicher Selbstversuch, der Schule machen sollte. 
Strafrichter - vom Amtsgericht bis zum Bundes
gerichtshof - ab in den Knast, damit endlich die 
Wirldichkeit hinter Gittern kennengelernt wird! Eine 
Wirklichkeit, die jene Juristen hierzulande allzu locker 
begründen helfen. Unser Vorschlag: 30 Tage Tegel, 
Haus II - ohne Schweinebraten und Kartoffelsalat. 
,,Kontrolliertes Büßen" auf Einladung des ,,Komitees 
ftlr Grundrechte und Demokratie". Als Selbstversuch, 
versteht sich. Kö 

Robenzocken 
Ein gebrochenes V erhä11nis zu Recht und Gesetz hat die 
Berliner Anwaltskammer e.inigen .ihrer Mitglieder 
vorgeworfen. Berliner Anwälte ,,klanen Roben wie die 
Raben", klagte die Geschäftsfiihrerin der Kammer 
neulich in einer Pressemitteilung. Immer öfter 
verschwänden an den Berliner Gerichten Leihroben, die 
von der Kammer fUr Anwälte ohne eigene 
Berufskleidung angesc.b.affi worden seien. Allein 1995 sei 
auf diese Weise ein Schaden von rund 10.000 DM 
entstanden. Komm.entierte die taz: ,,Der Vertrauens
verlust wiegt um so schwerer, als das Robenzocken kaum 
als Indiz fiir die wachsende Verelendung des 
Anwaltsstandes gewertet werden kann. Zu befiirchten ist 
stattdessen: die Gelegenheitsdiebe klauen aus purer Lust t 
Was das Rechtsempfinden im Berufsleben empfindlich 
stört, mag im Liebesleben immetbln einen Zugewinn 
versprechen. Voilii! Was ist ein Kimono aus dem 
KaDeWe gegen eine Hoc.bgJanzrobe aus dem Kriminal
gerichtgericht? Nichts ist schließlich unerotischer als ein 
gesetzestreuerund buchstabengläubiger Liebhaber. Auch 
in Anwaltsfamilien ist es offenbar chic geworden, einen 
Dieb (in den Armen) zu halten. .. 
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Alles was Recht ist 
BVerfG erschwert Widerruf 
gewährter Vergünstigungen 
Der Widerruf von Vergünstigungen bedarf kon~ 
ter Anhaltspunkte für das Vorliegen einer realen 
Gefährdung der Sicherheit der Anstalt sowie einer 
auf den konkreten Einzelfan bezogenen Abwiguag 
des Interesses der Allgemeinheit gegenüber dem 
Interesse des Strafgefangenen am Fortbestand der 
ihn begünstigenden Rechtslage. Gerade angeslchts 
der Vielzahl vollzugsbedingter Beschränkungen 
vertraut der Gefangene gerade auf den For tbe
stand einer ihm von der Anstalt einmal eingeräum
ten Rechtsposition in besonderem Male, so lange 
er mit dem ihm entgegengebrachten Vertrauen 
verantwortungsvoll umgegangen ist und in seiDer 
Person keine Widerrufsgründe verwirklicht hat. 
Wird die eingeräumte Rechtsposition ohne hinrei
chenden AnJaB in sein« Pel'SOn wieder entzogen, 
empfindet dies der Gefangene regelmäßig ab 
höchst belastend und ungerecht. Eine solcherma
ßen empfundene Behandlung läuft dem Ziel des 
Strafvollzugs zuwider und bedarf schon deshalb 
einer sehr eingebenden Abwägang des schu1zwür
digen Vertrauens des Gefangenea gegen die Inte.r
essen des Allgemeinwobls. 
BVerfG, 2. Kammer des 1. Senats, Beschl. v. 28. 9. 
1995- 2 BvR 902/95- StVollzG § 70 

Aus den Griilldea: 
111 .... Der angegriffene Beschluß des OLG Hamm ver
letzt den Bf. in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG 
i. V. r:n. dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG). 

1. Wie das BVerfG bereits in seinem Beschl. v. 29. 10. 
1993 (2 BvR 672/93, NStZ 1994, S. 100 (= StV 1994, 
147]) dargelegt hat (vgl. auch Beschl. v. 10. 2. 1994, 
2 BvR 2687193, StV 1994, S. 432), kann das Grund
recht aus Art. 2 Abs. 1 GG verletzt sein, wenn das aus 
dem Rechtsstaatsprinzip folgende Gebot des Vertrau
ensschutzes nicht hinreichend beachtet wird (vgl 
BVerfGE 59, 128 [164 f.] m. w. N.; vgl. auch BVerf
GE 72, 200 [257]). Soll eine einmal gewährte Rechts
position nachträglich wieder entzogen werden, so stellt 
sich jeweils die Frage, ob das Vertrauen des Bürgers 
auf den Fortbestand der ihm - sei es auch zu Umecht 
eingeräumten Rechtsposition enttäuscht werden darf. 
Das Rechtsstaatsgebot und das aus ihm folgende Prin
zip der Beachtung des Vertrauensschutzes ftlhrt nicht 
in jedem Fall zu dem Ergebnis, daß jegliche einmal 
erworbene Rechtsposition ungeachtet der wirklieben 
Rechtslage Bestand haben muß; es nötigt aber zu der 
an den Kriterien der Verhältnismäßigkeit und da Zu
mutbarkeit ausgerichteten, im Einzelfall vorzuneh-

menden Prüfung, ob jeweils die Belange des Allge
meinwohls oder das Interesse des Einzelnen am Fort
bestand einer Rechtslage, auf die er sich eingerichtet 
hat und auf die er vertraute, den Vorrang verdienen. 
(vgl. BverfGE 59, 128 [166]). 

Diese von Verfassungs wegen gebotene Abwägung hat 
auch im StVollzG ihren Niederschlag gefunden. So 
kann nach § 70 Abs. 3 StVollz.G die einem Gefangenen 
einmal erteilte Erlaubnis zum Besitz eines Gegenstan
des zur Fortbildung oder Freizeitgestaltung auch bei 
Vorliegen eines Versagw1gsgrundes gem. § 70 Abs. 2 
StVollzG nachträglich nur im Ermessenswege widerru
fen werden. Zusätzlich zu den für eine erstmalige Ver
sagung gem. § 70 Abs. 2 Nr. 2 StVollzG erforderli
chen konkreten Anhaltspunkten für das Vorliegen ei
ner realen Ge.fiihrdung der Sicherheit der Anstalt (vgl. 
BVerfGE 89, 315 (323]) bedarf der Widerruf daher 
einer auf den Jronkreten Fall bezogenen Abwägung des 
Interesses der Allgemeinheit gegenüber dem Interesse 
des Strafgefangenen am Fortbestand der ihn begünsti
genden Rechtslage. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
nach dem Willen des Gesetzes (§ 2 Abs. 1 StVollzG) 
und von Verfassungs wegen das herausragende Ziel 
des Strafvollzugs die Resozialisierung oder Sozialisati
on des Gefangenen ist (vgl. auch BVerfGE 33, 1 (7 f] 
und Gefangene gerade angesichts der Vielzahl voll
zugsbedingter Beschränkungen auf den Fortbestand 
einer ihnen von der Anstalt einmal eingeräumten 
Rechtsposition in besonderem Maße vertrauen, solan
ge sie mit dem ihnen durch die Einräumung der 
Rechtsposition entgegengebrachten Vertrauen verant
wortungsvoll umgegangen sind und in ihrer Person 
keine Widerrufsgründe verwirklicht haben. Ein Gefan
gener wird, wenn ihm die durch Überlassung eines 
Gegenstandes eingeräumte Rechtsposition wieder ent
zogen wird, ohne daß er in seiner Person hierzu hinrei
chenden Anlaß gegeben hätte, dies regelmäßig als 
höcbst belastend und ungerecht empfinden. Eine sol
chermaßen empfimdene Behandlung läuft dem Ziel des 
Strafvollzugs zuwider und bedarf schon deshalb einer 
sehr eingehenden Abwägung des schutzwürdigen Ver
trauens des Gefangenen gegen die Interessen des All
gemeinwohls . ... 

2_ Diesem Maßstab wird die angefochtene Entschei
dung nicht gerecht. Die Anstalt hatte ihre Gefahren
pcognose hinsichtlich der in Rede stehenden Gegen
stAnde nicht auf konkrete Umstände von hinreichen
dem Gewicht gestützt, die außerhalb der Person des 
Bf liegen. Bei dieser Sachlage verfehlt das OLG mit 
seiner Ansicht, es bedürfe keiner Feststellungen dazu, 
ob gerade in der Person des Betroffenen ein Miß
brauch des streitgegenständlichen Gegenstands zu 
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befiirchten sei, den verfassungsrechtlichen Rahmen 
des der Anstalt zustehenden Ermessens. Die von 
Verfassungs wegen geforderte Abwägung zwischen 
dem schutzwürdigen Vertrauen des Gefangenen und 
dem Interesse des Allgemeinwohls liefe leer, wenn 
immer schon eine - nicht nur völlig abstrakte - Ge
fahr eines Mißbrauchs den Ausschlag geben dürfte. 
Gerade wenn eine solche Gefahr bereits zur Zeit der 
Gewährung der Rechtsposition bestand, .ist zu be
rücksichtigen, daß und gegebenenfalls wie lange der 
Gefangene sich in der Gefahrenlage bewährt hat 
Entsprechende Erwägungen wurden von der Anstalt 
nicht angestellt. Sie bezieht sich vielmehr im we
sentlichen auf Umstände, die vor der Genehmigung 
des Besitzes der Lautsprecherboxen lagen und zu 
dieser Zeit auch bekannt waren. Auf nach der Ge
nehmigung liegende Umstände stellt die Behörde nur 
insoweit ab, als sie auf die Erhöhung der Gefange
nenzahlen bei längerstrafigen und schwerkriminellen 
Insassen sowie auf den zunehmnden Drogenkonsum 
in der Anstalt verweist Beide Umstände liegen nicht 
in de.r Person des Bf begründet und Jassen eine kon
krete Mißbrauchsgefahr nicht erkennen, zumal die 
Anstalt einräumt, daß es keinerlei Anhaltspunkte für 
einen Bezug des Bf zur Drogensubkultur in der 
Anstalt gibt. Auch soweit die Anstalt auf die Per
sönlichkeit des Bf, insbes. seinen aus der Seefahrt 
und der Fremdenlegion übernommenen >Codex< 
abstellt, handelt es sich um Tatsachen, die bereits 
bei der Einräumung der Rechtsposition bekannt wa
ren. Daß ein solcher Ehrencodex zu einer konkreten 
Mißbrauchsgefahr führe, ist nicht nachvollziehbar, 
zumalsich der Bf seit 1990 in der Anstalt beanstan
dungsfrei führt. Der Widerrufsbescheid war somit 
ermessensfehlerhaft. 

Leitsätze einschlägiger 
Gerichtsen tsch ei dun gen 
Verwertungsverbot bei unterlassener An
waltsbenacbricbtigung nach Belehrung 
(StPO §§ 136, 137, 163a) 
1. Verlangt der Beschuldigte nach der Belehrung, vor 
der V emehmung mit seinem V crte.idiger zu sprechen, 
so ist die V ernebmung zu diesem Zweck sogleich zu 
unterbrechen. 
2. Will der Vernehmungsbeamte in einem solchen Fall 
die Vernehmung fortsetzen, so ist dies ohne vorange
gegangene Verteidigerkonsultation nur zulässig, wenn 
sich der Beschuldigte nach erneutem Hinweis auf sein. 
Recht auf Zuziehung eines Verteidigers mit der Fort
setzung der V emehmung einverstanden erklärt. Dem 
müssen allerdings ernsthafte Bemühungen des Polizei-
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beamten vorausgegangen sein, dem Beschuldigten bei 
der Herstellung des Kontakts zu einem Verteidiger in 
effektiver Weise zu helfen. Dies alles ist deshalb geh~ 
ten, weil der Beschuldigte insbesondere im Falle der 
vorläufigen Festnahme durch die Ereignisse verwirrt 
und durch die Wlgewohnte Umgebung bedrückt und 
verängstigt ist. 

3. Unzulässig ist es, dem Beschuldigten die Bereit
schaft zur Hilfe bei der Kontaktantilahme zu einem 
Verteidiger durch bloße Scheinaktivitäten vorzuspie
geln und die von vomherein erwartete Erfolglosigkeit 
sowie die damit verbundene Entmutigung des Be
schuJdiBten zur Fortsetzung des Vernehmungsversu
ches suszonutzen. Die bloße Überlassung des Bran
chentelefonbuches mit einer großen Zahl von Eintra
gungen von Rechtsanwälten wird in der Regel keine 
Hilfe sein. U.U. kann es geboten sein, dem Beschuldig
ten die Telefonnummer eines anwaJtlichen Notdienstes 
mitzuteilen. 

4. Bei einem Verstoß gegen diese Grundsätze ist die 
Aussage des Beschuldigten unverwertbar, sofern der 
Verwertung der Vernehmung in der Hauptverhandlung 
widersprochen wurde. 

BGH, Urteil v. 12 l. 1996- 5 StR 756/94 (LG Hamburg) 

Strafzumessung bei Ausländern 
(StGB § 46) 

Die strafschärfende Erwägung bei Ausländern, in ih
rem Heimatland sei mit deutlich höheren Strafen als in 
der Bundesrepublik zu rechnen und die verhängte Stra
fe müsse auch eine abschreckende Wirkung in der 
Hinsicht haben, daß Ausländer es unterlassen, in der 
Bundesrepublik Straftaten zu begehen, in der Hoff
nung, sie würden hier milder besrtaft als im Heimat
land, ist unzulässig. 

BGH, Bescbl. V. 15. 11. 1995 - 3 StR 484195 (LG Duisburg) 

Verschweigen von Hintermännern kein Straf
verschärfungsgrund 
(StGB § 46) 

Das Bestreiten einer Tat und daraus folgend die Wei
gerung, Hintermänner der Tat zu be.nennen,- dürfen 
auch dann nicht zmn Nachteil des Angeklagten be
rücksichtigt werden, wenn der Schuldspruch bereits 
rechtsmftig und nur noch über d.ie Strafe zu befinden 
ist. Auch dann, wenn der Angeklagte nach rechtskräf
tigem Schuldspruch nunmehr hinsichtlich seiner eige
nen Tatbeteiligung ein Geständnis abgelegt hat, ist 
allein der Umstand, daß er seine Hintermänner nicht 
nennt, nicht geeignet, sich strafschärfend auszuwirken. 

BGH,Bescbl V. 7.1L 1995-1 StR657/95(LG~ 
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Verteidigungsverhalten kein 
fungsgrund 

Strafverschär- stoß hiergegen rechtfertigt daher nicht den Widerruf 
der Strafaussetzung zur Bewahrung. 

(StGB § 46) 

Proze.ßverhalten (hier: Leugnen der Tat), mit dem der 
Angeklagte den ihm drohenden Schuldspruch abzu
wenden versucht darf grundsätzlich nicht strafer
schwerend berücksichtigt werden. Dieser Grundsatz 
reicht weiter als das aus dem nemo-tenetur-Prinzip 
folgende Verbot, dem Angeklagten mangelnde Mitwir
ktmg an der Sachaufklärung strafschärfend anzulasten. 
Daher gibt selbst der Umstand, daß er die Tat hart
näckig leugnet, keinen zulässigen Straferschwerungs
grund ab. Dies gilt nicht nur dann, wenn er eine un
richtige Einlassung unverändert aufrecht erhält son
dern auch, falls er dem Anklagevorwurf unter Anpas
sung an die Entwicklung der Beweislage mit wech
selndem, jeweils wahrheitwidrigen Vorbringe.n zu be
gegnen sucht. 

BGH, Beseht v. 8. 11.1995-2 StR527/95 (LG Koblenz) 

Keine Haftfortdauer bei voraussehbarem Bear
beitungsengpa.Ll der Strafkammer 
(StPO § 121 Abs. 1) 

Die Belegung sämtlicher Termintage der Kammer fur 
die Dauer eines gesamten Monats mit einer Nichthaft
sache, in der der Eintritt der Verfolgungsverjährung 
droht und die im Hinblick auf andere Haftsachen über 
einen Zeitraum von 2 Jahren nicht tenniniert werden 
konnte, stellt einen absehbaren Bearbeitungsengpaß 
dar, der die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft 
über 6 Monate hinaus nicht rechtfertigt. 

OLG Frankfurt/M. v. 8. 5. 1995 -1 Hes 87/95 

Erlaß der Bewährungsstrafe 
(StGB §§ 56a, 56[, 56g) 

Die zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe ist zu 
erlassen, wenn anstelle des Widerrufs der Strafausset
zung die Verlängerung der Bewährungszeit als mildere 
Maßnahme geboten wäre, diese aber wegen Erreichens 
des Höchtsmaßes der Bewährungszeit ausscheidet. 
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25. 7. 1994- 1 Ws 470/94 

Kein Bewährungswiderruf bei Nichtmitteilung 
des Wohnungswechsels 
(StGB § 56c~ 56f) . 

Die Anordnung in dem Bewährungsbeschlu.ß, daß der 
Verurteilte jeden Wohnungswechsel während der Be
währungszeit dem Gericht mitzeuteilen habe, stellt 
keine Weisung im Sinne des§ 56c StGB dac. Der Ver-

OLG Köln, Beseht. v. 13. 4. 1994-2 Ws 137/94 

Voraussetzungen rür Bewährungswiderruf we
gen erneuter StraffäJJigkeit 
(StGB § 56f Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 2) 

Auch wenn der Verurteilte im wesentlichen geständig ist, 
sich in der Bewährungszeit erneut strafbar gemacht ru ha
ben, ist von dem Widerruf der SU:afaussemmg abzusehen, 
solange nicht mverlässig beurteilt werden kann, ob weniger 
einschneidende Maßnahmen i.S.d § 56f Abs. 2 StGB aus
reichen. 

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 12. 8. 1994- 1 Ws 431/94 

Anhalten eines Briefes mit beleidigendem Inhalt 
(StPO § 119 Abs. 3; StGB § 185) 

1. Enthält der Brief eines Untersuchungsgefangenen 
eine Beleidigung, darf er nach§ 119 Abs. 3 StPO nur 
dann angehalten werden, wenn seine Beförderung eine 
konkrete Störung der "Ordnung in der Vollzugsanstalt" 
bedeuten würde; diese Voraussetzung erfüllt nicht 
jeder beleidigende Gefangenenbrief 
2. Zur "beJejdlgungsfreien Sphäre" im brie.flic.be.n Ver
kehr zwischen dem Gefangenen und einer Vertrauen
sperson. 

B~ OLG, B<:&:h1. v. 22. 2. 1995-2 Ws 3&'95 

Eintreten ohne Anklopfen 
verletzt die Intimsphäre 
Jedenfalls bei Vo.llzugsa.nstalten mit hohem Sicher
heitsbedürfnis kann eine Verpflichtung der Justiz
vollzugsbediensteten zum Anklopfen und angemes· 
senen Zuwarten vor dem Betreten der Hafträume 
nicht gefordert werden, ohne daß es hierbei auf 
eine jeweilige Einzelfallprüfung ankommt. 
OLG Fraokfurt/M., Beschl. v. 22. 2. 1994- 3 Ws 738 

Dazu die folgende Anmerkung von 
RA Prof. Dr. Cbristoph Nix, Berlin 

1. Bürgerliche Konventionen dienen nicht nur der Höf
lichkeit Sie sind zugleich ein Schutzmechanismus der 
Konventen vor Grenzverletzungen und Grenzüber
sc.hreitungen. Sie regeln Nähe und Distanz in der zwi
schenmenschlichen Begegnung. Bürgerliche Konven
tionen oder Anstandsregeln können etwas archaisches 
oder schlichter, ein Ritual in sich tragen, dann kommen 
sie, zeitlich und räumlich betrachtet, von weit her. Die 
zum Händedruck geöffnete Hand ist zugleich ein 
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Zeichen der W affenlosigkeit, aber auch die Garantie fiir 
die Verbindlichkeit des Augenblicks. Zwar schlltZt der 
Bruderkuß nicht vor V errat, doch wiegt er schwerer. 
Soweit zum wissenschaftlichen Vorverständnis. 
li. Der 3. Strafsenat am OLG Frankfurt hat in einer lapi
dar anmutenden Entscheidung "Über das Anklopfen an 
Zellentüren" begonnen, seine eigene Kultur- l.Uld Zivili
sationstheorie zu offenbaren. Wie geht es zu in den An
stalten einer Gesellschaft 50 labre nach der Zeit der gro
ßen Lager und Lagerordnungen? 
Die Auffassung der Anstahsleit\mg der N A m Butzbach 
wird referiert: Da in vergleichbaren (totalen) Institutionen 
au.ßer:balh des Vollzugs, etwa in einem Krankenhaus, 
auch nicht angeklopft werde, gebiete der Angleichungs
gnm.dsatz aus § 3 Abs. 1 StVollzG ein solches V erhalten 
auch nicht in der Haft. Der 3. Senat, etwas weniger hospi
talisiert als die beschwerdefiibrende NA, macht es sich 
da einfacher, ohne zugleich sein Bild von dem Umgang 
auf Kranken- und Irrenstationen offenbahren zu müssen.. 
Es geht beim Anklopfen an Zellentüren wn die Frage der 
Menschenwürde im Vollzug. Richtig und pathetisch ru
gleich.. Es geht bei der Auslegung der Sicherheits- und 
Ordnungsvorschrift des § 4 Abs. 2 StVollzG wn die Fra
ge, wie weit der Eingriff, wie tief er in die Intimshäre des 
internierten Individiums gehen darf 
Die Subswntion des Senats innerhalb der Entscheidungs
gründe stellt eine Mischung aus Erfahrungswissen ("aus 
seiner langjährigen Tätigkeit"), Alltagstheorie (das 
Panoptikum verhindert eine räumlich differenzierte Un
terbringung) l.Uld Alltagsängsten dar, sie ist der Rationali
tät weit entfernt. 
Unter methodischen Gesichtspunkten ist an keiner Stelle 
der Entscheidung nachvollziehbar, warum der Anglei
chungsgnmdsatz im Ergebnis fiir die vorliegende Ent
scheidung bedeutungslos sein soll. Der Angleichungs
gnm.dsatz bat nach seinem Wortlaut lDld den Intentionen 
des Gesetzgebers die Funktion, die .,Besonderheiten des 
Anstaltslebens, die den Gefangenen lebensuntüchtig ma
chen können", zurückzudrängen (RegE, S. 46). Die An
gleichungsmaxime wird als Konsequenz des Behand
lungsgedankens betrachtet, wonach auf das Leben in 
Freiheit nur innerhalb realistischer Trainingsfelder vorbe
reitet werden könne (Feest in AK-StVollzG, § 3 Rdnr. 4). 
Letztlich beruht der Angleichungsgedanke jedoch darauf, 
daß die Strafe im Freiheitsentzug selbst besteht, nicht in 
der Art md Wcise des Vollzuges (Hugo Brandt, BT
Protokoll, 7. Wahlperiode, 58. Sitzung, Seite 3.370 f). 
Sämtliche Nebenstrafen im untechnischen Sinne, sonstige 
ÜbelzufUgungen sind daher nur dann legitim, wenn sie 
eine notwendige, also zwingende Folge des Freiheitsent
zuges sind Das aber kann man vom AnJdopfen Bl1 Zellen
türen nicht behaupten, entweder man tut es oder man tut 
es nicht. Alle anderen Argumentationen, die im Ergebnio; 
die Angleichuogsmaxime suspendieren, sind nichts wei-
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ter als die Renaissance des Instituts "vom besonderen 
Gewaltverhältnis", kurzwn Gedanken einer Juristengene
ration, die vermutlich, ohne es selbst zu wissen, stille 
Forsthoff-Schwer md damit Mtidemokratisch sind 
ID. § 4 Abs. 2 S. 2 ist ein normatives Einfallstor fiir re
pressive Maßnahmen gegenüber Strafgefangenen. Die 
Legitimationsgnm.dlage ist das altbekannte Zauberpaar 
von Sicherheit und Ordm.mg. Das Beßriffspaar lc.ann nur 
ver:fussu.ngskonform ausgelegt werden. Sicherheit im 
Strafvollzug ist sowohl die äußere Sicherheit (Sichenmg), 
als auch die innere, die V ethindenmg von Schäden fUr 
Personen lDld Sachen innerhalb der Anstalt. §4 Abs.2 S.2 
StVollzG qualifiziert das Schutzgut Ordnung nur Wlter 
dem Aspekt der "schwerwiegenden Störung" derselben, 
also nur in besonders gravierenden Fällen liegt das Tat: 
bestandsmerkmal vor. Ohne einer spekulativen Kasuistik 
Tür m d Tor m öffnen, könnte man hier an Gefangenen
befreiungen Wld ähnliche Umstände denken. Solche hat 
aber wedeT die B.fin vorgetrngen, noch hat der Senat s1e 
im Falle des ASt. gesehen. Anstelle also einer konkreten 
Prüfung muß man die Verhältnisse in der NA Butzbach 
athmosph.ärisch aufladen. Der Senat spflcht von der 
Mebrfachbelegung Wld meint die Überbelegung der 
Haftanstalten., das Argumentation<mlOdel der ,.,Macht des 
Faktischen" ist hier die Mutter des Gedankens, mit juri
stischem Handwerk hat es nichts zu tun ... 

Der gesamten Auseinandersetzung mag etwas Absurdes 
anhaften, wenn erwachsene Menschen mn elementare 
HöflichJceitsre-.geln judizieren, .fiir Gefangene aber ist es 
häufig eine notwendige Überlebens- lDld Identitätsfrage, 
ob ihnen eine Restintimsphäre bleibt oder nicht. 

(Aus: Strafverteidiger, Nr. 8/1995, S. 430-31- gekürzt) 

Sicherungsverwahrung 
Die ersatzlose Streichung des berüchtigten § 66 des 
Strafgesetzbuches. in dem die rechtlich unbestimmte 
Dauer der sog. Sicherungsverwahrung vorgesehen 
ist, sowie die Streichung der entsprechenden Be
stimmungen des Strafvollzugsgesetzes ( §§ 129 -
135) und aller Verwaltungs- und Ausfiihrungsvor
schriften fordert die PDS im Deutschen Bundestag. 
Mit der Vorlage ein~ Gesetzentwurfes wird die 
Angleichung der deutschen Rechtslage an die west
europäische Entwicklung angestre-bt. Die Siche
rungsverwahrung stehe im Widerspruch zu dem vom 
Bundesverfassungsgericht postulierten Rechtsan
spruch aller Strafgefangenen auf Resozialisierung. 
Wir werden die begrüßenswerte Initiative der PDS 
weiteF verfolgen und das wichtige Thema in einer 
unserer nächsten Ausgaben ausführlicher behandeln. 



Eigentum macht frei 
Kam doch vorgestern ein Mensch in die Redaktion, 
der erst seit Jcurzem hier ist und wissen wollte, ob, 
wann und wo die Bausparkasse W hier in Tegel 
Sprechstunde abhalte. Irgendwie kamen wir uns ver
arscht vor und verwiesen auf Bonnies Ranch täglich 
ab 11.11 Uhr. Aber dann wurde es ernst. Der Kegel
bruder seines Schwiegervaters, inzwischen Pensionär, 
habe bis Ende des Jahres noch in der Justizverwal
tung gearbeitet und dort von Plänen zur Privatisie
rung der Berliner Knäste erfahren, aus Kostengrün
den natürlich. Nur so seien die leeren Kassen mit 
vollen Knästen zu sanieren. 

Herr F., in der Senatsverwaltung zuständig fiir die 
Gefängnisse, habe nW' die Idee gehabt, einige Häuser 
in Eigentumswohnungen zu verwandeln und Zellen an 
solvente Knackis zu verkaufen. Die Bausparkasse W 
habe ein spezielles Knastprogramm aufgelegt, nach 
dem man sein Überbrückungsgeld in einen Bauspar
vertrag einbringen könne. Geeignet ist das Modell 
natürlich nur for Langstrafer. Unter fonfJahren läuft 
gar nichts, weil die Banken sonst nicht zwischenfi
nanzieren. Es wird demnächst wohl eine Zweiklassen
gesellschaft im Knast geben. 

Staatsanwälte in Moabit verblüffen bereits mit eher 
niedrigen Strafmaßen. Wissen sie doch, daß Eigentum 
grundrechtlich geschützt ist, Handlungsfreiheit, bürger
liches Ansehen und Selbstbewußtsein schafft. Lang
strafer in Eigentumszellen würden den Knast grundle
gend verändern. HefT F war wohl ein 68er, oder? 

(Mitgeteitt von M K, TA I) 
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Wildfang 
Als Udo sich neulich den Fuß angebrochen hatte, 
mußte er nachts im Notarztwagen ins Krankenhaus 
transportiert werden, beide Hände mit Handschellen 
auf dem Rücken gefesselt. Den Höhepunkt bildete da
bei die Belehrung des ihn begleitenden Beamten, 
wenn er fliehen werde, müsse er ihm einen Fangschuß 
geben. Da Udo mit seinem lädierten Fuß kaum auftre
ten konnte, hätte er nur einbeinig abhauen können, 
sicherlich ein. schwieriges Unterfangen. 
Wie dem auch sei. Als Vo!ker die Story härte, konnte 
er kaum an sich halten. Dem Freund der Adoptivtoch
ter seiner zweiten Frau sei im Stammheimer Knast, in 
den er aufgrundeiner Verwechslung mit seinem 
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Zwillingsbruder eingeliefert worden sei, doch glatt 
folgendes passiert: Der Mann habe wegen des Ver
wirrspiels mit seinem Bruder überraschend einen 
Termin beim Justizstaatssekretär bekommen und nun 
dorthin ausgefohrt werden müssen, was fiir die An
stalt offensichtlich eine Staatsaktion gewesen sei. 
Weniger fiir den Gefangenen, der mit langen Haaren 
und unrasiert zur Ausfahrt nach Stuttgart erschien. 
"Sie sehen aus wie ein Wildschwein", so der Beamte 
erbost, "ich mÜß Sie darauf aufinerksam machen, daß 
Sie im Falle der Flucht den Blattschuß erhalten". 

(mitgeteilt von U K, JVA Plötzensee) 
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"Papa soll Gnade machen" 
Marco ist ein junger Chilene und kocht abends gern 
Spaghetti. Vor einigen Wochen konnte er die Nudeln 
kaum um die Gabel wiclwln, so aufgeregt war er. 
Marco ist nämlich gläubiger Katholik und war schon 
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in Deutschland, als der Papst seine Heimat Chile be
suchte. Dort hat der Heilige Vater for die Gefangenen 
gebetet und beim katholischen Staatspräsidenten auf 
dem Gnadenwege ein Jahr Straferlaß jUr alle erwirkt. 
"Papa soll auch hier Gnade machen, habe mit Freund 
zusammen an Vatikano geschrieben", so Marco voller 
Optimismus. Dazu muß man wissen, daß Johannes 11. 
im Sommer nach Berlin kommt. 

Die Antwort aus Rom, so habe ihm Sonntagam Rande 
der Hl. Messe der Bro.der einer Pfarramtsgehilfin, 
deren Schwager im Bischöflichen Ordinariat arbeitet, 
zugeflüstert. sei halbwegs positiv ausgefallen. Das 
Gnadengesuch des Papstes werde sich aufkatholische 
Häftlinge erstrecken und sei im übrigen daran gebun
den, daß der Berliner Gnadenherr, der protestantische 
Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen. zum Ka
tholizismus übertrete. "Das tut er bestimmt for uns. " 

Was Marco noch nicht wußte, war die Absicht des 
Papstes, außer Protestanten auch Chilenen unberück
sichtigt zu lassen. Die waren ja schließlich schon frü
her bedient worden. 

(mitgeteilt von MA. TA 111) 

Hoheitliches Einschweißen 

Das Einbringen von Büchern ist so eine Sache for 
sich, wenn man mit der Gefangenenbibliothek nicht 
auszukommen glaubt. Als mein Zellennachbar sich 
neulich über den dritten diesbezüglich gescheiterten 
Versuch mokierte und in der Anstaltsbürokratie den 
Schuldigen fand, wußte unserHausarbeiter-ich mei
ne den mit der Glatze - ihn zu trösten. 

Er habe von der Schwester der Freundin seiner Ver
lobten, die Buchhändlerin sei, gehört, daß sich die 
Senatsverwaltung for Justiz gerade darum ernsthaft 
bemühe, in einigen ausgewählten Berliner Buchhand
lungen knastgeschädigte und knastmüde Beamte zu 
plazieren. Sie sollten dort die von Knackis. bestellten 
Bücher in Plastilifolie einschweißen wul die auf diese 
Weise gesicherten Buchsendungen zum nächstgelege
nen Postamt transportieren. 

Noch stellt sich aber der Beamtenbund quer, der ein Pro
blem darirt sielt(, die neue A«.fga1Je seiner Mitglieder irt der 
freien Wirtschqft als hoheitlich zu bezeichnen. Atij)erdem 
kennt das Dienstrecht im Justizwesen zwar die Ben,ifsbe
zeichnung "Schließer': nicht aber "Schweißer'~ 

(mitgeteilt von R P., TA I) 

®©© 
Freiheitsberaubung 

Keule, was mein Bruder is, als der im Knast war vor eini
gen Jährchen. also Keule sein damaliger Kumpel Kalle 
hat ihn vor so 'n I.m:kciffen gewarnt, weißte, so 'n Typ, der 
seinen besten Freund beim Schließmuskel anscheißt, nur, 
um einen Tag .früher Hausarbeiter zu werden.. Also dieser 
Lackqffe hat doch glatt eines schönen Sonntagmorgens, 
als er von Kalle kurz vor dem Kirchgang beim Pennen 
gestört wurde - unabsiclttliclt, versteht sielt -, dieser 
Lackaffe hat dem Kalle den Riegel vorgeschoben, daß 

· er nicht mehr wie alle anderen auf'em Flur rumtur
nen konnte, sondern in seiner Burg eingeschlossen 
war. Der Typ hat erst mal weitergepennt, dann ge
frühstückt und so den Gefängnisdirektor gemimt. 

Den Rest vom Tage konnte der Lackaffe dann im 
Bunker auspennen Der Stationsbeamte hatte die 
Sauerei nämlich nach 'em Kirchgang geschnallt und 
war stocksauer, daß der Typ, noch nicht mal H ausar
beiter, sich schon als Schließer betätigte. "So nicht", 
soll der Beamte getönt haben, "ßir Freiheitsberau
bung istnun mal unsereins zuständig". 

(mitgeteilt von MK, TA I) 
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Aus deutschen Gefängnissen (2) 

Einschließen und Schlüssel wegwerfen 
Langstrafenknast Diez wieder ordentlich im Gerede 

Nur wenige kennen das Hochsicher
heitsgetangnis Diez besser als Klaus 
Jünschke, der dort nelDl Jahre als 
vC7Ul'feiltes RAP-Mitglied vetbrachte. 
In seinem Buch "Spätlese" über die 
Haftzeit schreibt er 1988: ,,Das Diezer 
GefBngnis ist 1912 gebaut worden 
\Dld seither unlDlterbrochen in Be
trieb. Im Gang des ersten Stocks im 
Verwaltungsgebäude hängen sämt
liche Gefängnisdirektoren seit 1912 
nebeneinander, ohne jede zeitliche 
LOcke: Kaiserreich, Weimarer Re
publik. Nazi-Regime, Bundesrepu
hlik.( ... ) In Diez gt"bt es drei verschie
dene Vo1Izugsformen: geschlossener 
Vollzug, halboffener Vollzug und 
offener Vollzug. Auch in dieser 
Dreiteilung ist das, was das Straf
vo.llzugsgesetz anstrebte, nämlich die 
Einfiibnmg des offenen Vollzugs als 
Regelvollzug, unterlaufen \Dld ein 
Dreh gefunden worden, den ge
schlossenen Vollzug für die Mehr
beit auf Dauer zu praktizieren.( ... ) 
Zum Teil sind die Sicherheitsmaß
nahmen so grotesk und überzogen, 
daß selbst die Mehrlleit der Beamten 
dagegen ist." 

LEERE VERSPRECHUNGEN 
Solohe Klagen verurteilter Schwer
krimineller lösen bei manchen geset
zestreuen Bürger spontan zwei Re
aktionen aus. Erstens: selbst schuld; 
zweitens: einschließen lDld den 
Schlüssel wegwerfen. Nur bat sich 
der Rechtsstaat Bundesrepublik ein 
Strafvollzugsgesetz gegeben. Und 
das definiert als Zweck der Haft 
nicht nur den Schutz der Gesellschaft 
vor dem Täter, sondern einen Erzie
hungsprozeß, an dessen Ende der 
Gesetzesbrecher wieder als nützli
ches Mitglied in diese Gesellschaft 
ZU[1ickkebren kann. 

Im Diezer Gefängnis, der einzigen 
Langstrafen-Anstalt des Landes, ist 
man von diesem ZieJ auch sechs 

Jahre nach Jünscbkes Buch weit 
entfernt Dabei mangelt es nicht an 
Absichtserldärungen. Im sogenann
ten ,,Konzept fiir den gesch1ossenen 
Vollzug, Pilotprojekt Diez'' wird gar 
,.eine am. Mitmenschen interessierte 
Einstellung des Personals" gefordert. 
Das Interesse, so klagen nicht nur 
Gefangene, richtet sich jedoch 
hauptsächlich darauf, lästige Regun
gen dieser Mitmenschen möglichst 
auszuschließen. Für Sicherheitsmaß
nahmen scheint kein Au:tWand zu 
hoch. während lDlZureichende psy
chologische und soziale Betreuung 
der Gefangenen und der Wärter 
nnmer wieder mit Personal- und 
Geldmangel hegyündet wird. 

EISIGES KLIMA 

Der Franktfurter Rechtsanwalt Niko
laus Krebsbach-Nolte ... weiß aus Ge
sprächen mit seinen Mandanren, was 
diese Sicherheitsphilosophie konkret 
bewirlct, wenn etwa die Gefangenen 
zum Anwaltsbesuch gefilhrt werden: 
.,So zum Beispiel, daß sie sich nackt 
ausziehen mußten, daß ihnen in den 
After geschaut wurde \Dld die gleiche 
Zeremonie nach dem Anwaltsbesuch 
wieder durchgefWnt worden ist. 
Solche Dinge, wie ich sie eben sagte, 
sind mir von anderen V ollzugsanstal
ten nicht in dem Maße bekannt wie 
hier." 
Das ohnehin eisige Klima zwischen 
Gefangenen lDld Aufsehern wird 
durch dernrt entwürdigendes Verbal
ren nicht wärmer, eine Resozialisie
rung der Langzeit-Gefangenen damit 
nicht wahrscheinlicher. In einer Peti
tion an den rheinland-ptalzischen 
Landtag verlangten im August 304 
Insassen des Diezer Gefiingnisses• 
Praktiken der Sicherheitsabteilung 
überprüfen zu lassen. Aufgelistet 
werden darin verkürzte Umschluß.. 
zeiten, Freizeitverlust durch täglich 
mehrfache Zählappelle, Einschrän-

kungen beim Sport, reduzierte Tele
fonmöglichkeiten, Verbote persönli
cher Anschaffungen - Begründung
j~: Sicherhe.itsbedenken. 

MASSENPETITION 
Im Strafvollzug besteht die Tendenz. 
den Z\DD. Teil häufigen und oft Wlhe
holfenen Beschwerden von Gefan. 
genen von vambere.in weniger Glau
ben zu schenken als den Aussagen 
der Bediensteten. Selbst im Konzept 
des vielzitierten ,,Pilotprojekts Diez", 
das noch auf Entspannung abzielt, 
heißt es ... , der größte Teil der Be
schwerden sei von vornherein oder 
nach Überprüfung als unbegründet 
anzusehen. Rechtsanwalt Krehsbach
No1te dagegen .findet Massenpetitio
nen alarmierend. ,,Das, muß ich sa
gen, ist aus meiner Kenntnis von 
diversen Geßngnissen hier in der 
Bundesrepublik sicherlich ein ganz 
außergewöhnlicher Vorgang. - Das 
muß wohl so sein, denn wie könnte 
sonst fast die Hälfte aller Gefange.
nen sich über Mißstände beklagen, 
wenn nicht im Kern Erhebliches an 
diesen Mißständen dran ist." 

Der stellvertretende Frnktionsvorsit
zende der Grünen im theinland
plalzischen Landtag, Dietmar Rieth, 
ist Mitglied der Strafvollzugskom
mission des Landes. An ihn wenden 
sich viele Insassen des Diezer Ge
t8ngnisses, die auf Beistand hoffen. 
Rieth: ,,Ein Problem, das auch in 
Diez immer wieder zutage tritt, sind 

PSYCHIATRIE STATI KNAST 

die psychisch schwer geschädigten 
Menschen, die auch nach Äußerun
gen der Anstaltsleitung eigentlich 
nicht in den Strafvollzug gehören, 
die eigentlich in eine psychiatrische 
Betreuung kommen müßten. Sie 
laufen auch in diesem V erwalnvoll
zug, in dieser Einschließ-Mentalität 
.mjt, und Briefe, die ich zum Teil von 
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diesen Menschen bekomme, sagen 
mir auch ganz klar: die gehören nicht 
in den Strafvollzug, die müssen psy
chisch betreut werden, möglicher
weise ein Leben lang." 
Solch ein psychisch kranker Mensch 
war der Gefangene Richard Heieck. .. 
Heiecks Leben tmd Sterben werfen 
ein Schlaglicht auf die Mischung aus 
Überfordenmg und menschliche 
Kälte, die in Diez offener zutage tritt 
als in anderen deutschen Strafanstal-

FALL BEIECK 

ten. W aon immer der psychisch 
kranke tmd gewalttätige Heieck wie
der e.inmal ausrnstete, gab es .tUr ihn 
in Diez nur eine Therapie. Rieth: ,,Er 
wurde dann nach Andemach in die 
Landesnervenklinik gefahren, dort 
wurde er medikamentös einjustiert, 
um es mal etwas technisch ausm
drücken. Dann wieder zuxückge
bracht, und das hat sich mehrfach 
wiederholt. Der Zustand hat sich 
nicht verbessert, er fing an zu randa
lieren. .. , was dazu fiihrte, daß das 
Petsonal auch relativ hililos mit dem 
schwerkranken Heieck umgegangen 
ist bis .zu dem Zeitpunkt, als er dann 
sich in völlig hiilloser Situation ir
gendwann in einer Beruhigungszelle 
befand, verwundet, krank, durchge
dreht." 

FREMDVERSCBULDEN? 

Es existieren wenigstens vier im 
Kern übereinstimmende schriftliche 
Aussagen von Mitgefangenen dar
über, wie Heieck in die Beruhi
gungszelle gebracht wurde. Diese 
Berichte liegen vor. ln einem davon 
heißt es: ,,Zuerst hörte ich lautes 
Hilfegeschrei. Als dieses näherlcam, 
schaute ich durch den defekten Spion 
und sah zwei Beamte mit Helm, 
Schutzschild und Schlagstock So
dann wurde von mehreren Beamten 
eine an Händen und Füßen gefesselte 
Person so über den Boden geschleift, 
daß das Gesicht auf dem Boden war 
( ... )Trotzdem wurde auf den Gefan
genen eingetreten, obwohJ er zu 
keiner Gegenwehr .im Stande war." 
Verwundet wird Heieick am 

10. Februar 1993 nach mehreren 
Tagen aus der Beruhigungszelle 
geholt und wegen der Schwere seiner 
Verletzungen in ein Haftkrankenhaus 
gebracht. Am 28. Februar 1993 stirbt 
Heieck im Krankenhaus an Blutver
giftung. Die Obduktion ergibt keine 
Hinweise auf Fremdverschulden, die 
Ennitthmgen gegen Diezer Justiz
vollzugsbeamte werden ergebnislos 
eingestellt. Fälle wie der von Richard 
Heieck sorgen fUr bittere Legenden 
unter den Gefangenen und legen 
Feuer an e.ine Lunte, die .in der V~
gangenheit bereits zu Explosionen in 
Form von Revolten, im Knast-Jargon 
,,Bambulen" fiibrte. Denn das GefUhl 
des Ausgeliefertseins wächst. Diet
mar Rieth: ,.Alle Leute, die auch 
von den Gefangenen der Sch.ikane 

OHNE KONSEQUENZEN 

beschuldigt wurden, sind nach wie 
vor in Amt und Würden in der NA 
Diez, und ich halte das fiir nicht sehr 
klug. daß man hier von Seiten des 
Ministeriums eine solch starre Politik 
fahrt gegenüber den Gefangenen, 
weil ich befiirchte, daß sich die Si
tuation zwischen der Anstaltsleitung, 
den Bediensteten und den Gefange
nen weiter verhärten wird. Ich hielt 
es rur erforderlich, daß man hi~ 
wirklich die genannten Personen in 
größerem Umfang auswechselt" 
Daß alles bleibt, wie es ist, wird in 
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der Politik als ,,Kontinuität" be
zeichnet und - je nach Machtver
hältnis - angepnmgert oder ange
strebt. Schon 1987 schrieb ein junger 
sozialdemokratischer Oppositionfiih
rer im rheinland-pfiilzischen Landtag 

KONTINUITÄT 

an den Anwalt des Diezer RAP
Gefangenen Klaus Jünschke: "In 
Rheinland-Pfalz klafft ein großer 
Spalt zwischen dem Sinn des Straf
vollzugsgesetztes und seinem Voll
zug in der Praxis.( ... ) Bedrückend ist 
aber auch die Tatsache, daß sich in 
der Öffentlichkeit kein Interesse fUr 
diese Problematik mobilisieren läßt 
Deshalb bat es eine Oppositionspar
tei in diesem Fall natürlich besonders 
schwer. Aber. Opposition muß ja 
nicht Opposition bleiben." 

Die Prophezeiung des Briefautors 
traf ein. Rudolf Scharping, so sein 
Namt\ wurde 1991 selbst Minister
präsident in Mainz und gab dieses 
Amt erst im Oktober 1994 an seinen 
SPD-Parteifreund Kurt Beck ab. 
Justizminister blieb bis heute, wie 
schon im CDU-Kabinett Vogel. der 
Liberale Peter Caesar. 

(Dieser Artikel erschien in 
erweiterter Fassung am 
19.1.1996 im "Kömer 
Volksblatt". Wir bedanken 
uns für die Nachdruckge
neb.migung.) 

... :·:§ ·~:J:i.~i'tsm den sietm~Kf'~·benehtete d~,~~,-~;·::t_'·Y?· 
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Willkommen in Berlin-Tegel, 
leider nicht auf dem Flughafen, sondern hinter den dicken Mauem der 
NA, in der du die nächste Zeit, Monate oder Jabn; vetbringen wirst 
Kaum hast du die Minna verlassen, wirst du schon wieder eingeschlossen. 
Warten ist ein Zustand. an den du dich schnell gewöhnen mußt, deon dein 
Tagesablauf wird immer dJ.zroh Warten bestimmt Warten auf einen 
Termin bei der EWA (kann lange dauern), Warten auf Arbeit (oft aus
sichtslos), Warten auf die Beantwortung deines Vonneiders (kamn m 
c:rwartea), WartcnaufdcnEinbuf(eiomalimMonat)usw .. 
Dein erster Weg fUhrt dich in die Ha.uskammer, wo dir die zugestan
denen Sachen aus deinem Handgebäck und die Standardausstattung 
eines Tege1er Knackis ausgeMndigt werden. Gut, wenn du dich schon 
in Moabit mit verschiedenen Dingen eingedeckt hast, denn hier be
kommst du weder Einwegrasieret noch Hygieneartikel, Badelatschen, 
kleine Mülltüten, Thermoskannen ... Alle deine Utensilien, sowohl dein 
Handgepäck als auch die übrige Habe. die ein paar Tage später 
konnnt, wird dir -in eigens dafiir zur Verfügung gestellten Müllsäcken, 
nicht in eigenen Taschen und Koffern, mitgegeben. Am Beginn deines 
Weges .ldemmt man dir noch deinen Haftsack (Matratze) unteT den 
Arm, der dich bis an das Ende deiner T egelzeit begleitet, in der du 
noch öfters Gespräche der folgenden Art hören wirst. 
Neuling:f.U,kannick? 
Pascal: Klar, willst 'nen Kaffe? 
Neuling: Logo, ick bin übrigens der Bruno. 
Pascal: Ick bin Scali. Kommste aus Moabit? 
B: Ja, war im Haus I. Da sind die Löcha hier echt finsta. 
P: Ick hab, wie ick kam vor fUnf Monaten, dreimal nachjemessen, 

aber es blieb bei 3m Länge und 1,67 m Breite. Krieg heute im 
ma noch richtige Depris. 

B: W at machste denn arbeitsmäßig? 
P : Nischt. Habe schon zig Vormelder jeschrieben, aber keene 

Antwort jekricht. Det is hier Luxus. 
B : Und wat machste denjanzen Tag? 
P : Ick sitz in meene 5 qm. Bett, Schränke, Tisch, Stuhl Toilette, 

Waschbecken, Rejal, wo sollste d8 noch treten? 
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B: Da werde ick verrückt. Nich mal 'en 
Lautsprecher mit Hausfimk und keene 
Steckdose. 

P: Ick hab seit zwee Wochen 'en Sozial
radio. Noch Kaffe? 

B: Ja. Wann is'n eijentlich Einkoof? 
P: Hatten wa jerade, also in een Monat 

wieda. 
B: Scheiße, ick hab jar nischt mehr. 
P: Du kannst 'nen Zujangs~inkoof 

machen. Wenn dein Jeld aus Moabit d8 
is, jehste einfach zum Sozi. 

B: Det is jut, ick hab' noch fast 300 Pie-
pen Eigeqjeld. 

P: Det nützt dir hier nischt. 
B: Wieso? 
P: Nur det HausjeJd kannste allet aus

jeben. 
B: Und Eigenjeld? 
P: Hier haste 'nen 'lichtblick', die ham'n 

det mal uffjeschrieben. 
B: Jut, danke. 
P: In Moabit sollte man imma vom Eigen

jeld einkoofen und det Hausjeld spar'n 
für Tegel. 

B: Wat mache ick denn nu? 
P: Laß dir einfach 'en Jahrespaket 

schicken. 
B: Hatte ick doch schon in Moabit 
P: Ejal, det prüfen se hier nich nach. 
B: Det is jut, da kann mir meene Kleene 

gleich 'ne Telefonkarte, Kosmetik und 
'ne Thennoskanne mitschicken. 

P: Nee, nee, nur Nahrungs- und Jenuß
mittel darfste schicken lassen. 

B: Telefonkarte kann ick mia ja in'n Brief 
rinlejen lassen. 

P: In Moabit ja, hier nich. Die jestatten 
nur zehn Brie.finarlcen. Telefonkarte is 
nich, die kannste nur beim Stationer be
stellen. 

B: Ick hab doch ke~n Hausjeld. 
P: Mensch vom Eigenjeld, würde ick 

sowieso allet ausjeben. 
B: Wieso? 
P: Wer mehr als 39 Märker uffn Konto 

hat, bekommt keen Taschenjeld. Haste 
schon 'nen Taschenjeldantragjestellt? 

B: Nee. 
P: Mach det gleich, im.ma bis zum 24.in 

jedem Monat. 
B: Machick. 
Es hupt 
B: Wat, schon wieda Einschluß? 
P: Ja- Bis nachher! 
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1. HIIIISkammn 
Bewahrt alle Habe auf, die man nicht ausgehändigt 
bekommt Hier werden alle technischen Geräte regi
striert und zur Kontrolle dem TKD zugeleitet. Wenn 
der VDL die Aushändigung genehmigt hat, erfolgt 
diese jeweils mittwochs. 

2. Station 

Wer Glück hat, bekommt von den Hausarbeitern Zahn
bürste, Seife, dann hört es meist schon langsam auf Hy
giene- und Reinigungsmittel scheinen Mangelware zu 
sein. Beim Stationsbeamten bekommt man Vormelder, 
Taschengeldantrag. Schreibpapier, Umschläge sowie 
mehr oder weniger gute Auskünfte. Bei ibm bestellt man 
bis zum 22. des Monats auch Telefonkarten und Brief
marken. 

3. So;iaJIITbeiter 
Zu ihm kann man ohne Vormelder einfach hingehen. 
Hier gleich die Rundfimkgebührenbefreiung beantragen, 
auch wenn schon eine von Moabit vorllanden ist. In wic.bti
gen Angelegenheiten kann man bei ibm auch telefonieren. 

4. Einkauf 
Zugangseinkauf Wer über Hausgeld verfUgt (nachdem 
es aus Moabit überwiesen wurde- dauert ca. 14 Tage), 
kann fUr den gesamten Betrng einkaufen. 
Wer nur über Eigengeld verfUgt, kann nur fUr 58,44 DM 
einkaufen. Nach Abgabe des Einkaufsscheines dauert es 
noch ca. eine Woche. 
Regeleinkauf Arbeiter können fiir ihr gesamtes Haus
geld einkaufen. Nichtarbeiter fiir das zur VerfUgung 
stehende Bigen-fraschengeld max. in Höhe von 59,- DM 
plus 35,- DM extra vom Eigengeld fiir Kosmetik und 
Schreibwaren. Jeder kann tmbegrenzt Batterien und eine 
Thermoskanne vom Eigengeld bezahlen. 
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5. Telefon 

Jeder kann in der Woche zwei Ortsgespräche von je 5 
Minuten vom Apparat im Stationszimmers fUhren. Wäh
rend der Aufschlußzeiten (im gesamten Haus) stehen drei 
Kartentelefone zur Verfiigung. Zweimal in der Woche 
kann jede Station abends eine Stunde lang diese Telefone 
nutzen. Monatlich können entweder eine 50-Mark- oder 
drei 12-Mark-Telefonkarten bestellt werden. Diese kön
nen vom Eigengeld bezahlt werden. 

6. Radio. Fernsehen. ZeitJmgen 

Radio, TV -Gerät müssen beim VDL hemltraBt werden, 
sowohl die Einbringung als auch die Ausbändigung - beides 
getrennt. Die Geräte müssen fiir Haus I batterietauglich sein. 
Netzkabel verbleiben auf der Hauskamme.r, damit nicht 
1Dlerlaubt Strom von der Lampe gezapft wird. Radios ( auclJ. 
Kombigeräte mit CD- und/oder Cassettenteil) dürfen nicht 
größer als 10.000 ccm sein. 
Zeitungen, Magazine ... können über das Briefamt bezogen 
werden. Bestellungen im voraus bis 2ll!Il 20. des V ormo
nats. Der Bezugper Post ist nur direkt von Verlagen, nicht 
·von Privat möglich, wenn die Be:zahlung gesichert und die 
Zusendung vom VDL genehmigt ist. 

7. Ar;t 

Täglich von 6.30 - 7.45 Uhr ist die Arztgeschäftsstelle 
allgemein zugänglich. Jeden Montag und Doonerstag 
kann man sich dem Arzt vorstellen. V orm.elder mrtnehmen 

8. Wllschetausch 
Aller zwei Wochen wird montags die Bettwäsche, jeden 
Freitag die sonstige Anstaltswäsche getauscht. 
Zur Herausgabe bzw. Einbringung von privater Kleülung 
ist vorher ein Wäschezettel auszufiillen. Dinge wie z. B. 
Hosen, Jacken ... , die nicht auf dem Schein stehen, müs
sen vorher beim VDL beantragt und genehmigt werden. 

9.Besuch 

Seinen Sprecher beantragt man per Vormelder im 
Sprechzentrmn. Monatlich werden zwei Regelsprecher 
mit Automatenzug (seit 1.5.96 je 25,- DM) und zwei 
Sondersprecher ohne Automatenzug jeweils fiir 30 Minu
ten Dauer genehmigt. 

1 O.Btlcherei/Sonstiges 
Für jede Station sind zwei 
Tage in der W ocbe für den 
Büchertausch Vor7l.lgSWeise 

reserviert. Die Zeiten häugen 
auf den Stationen aus. 
Jede Einbringung und sonsti
ge Angelegenheiten sind beim 
VDL zu beanttagen. Lebnt 
dieser Anträge und Bitten ab, 
wendet man sich an den 
TeilimstaltsJeiter (TAL). -lat-
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Laut Strafvollzugsgesetz soll der 
offene Vollzug Regelvollzug sein. 
Dies ist jedoch mehr Schein als 
Sein, denn von den ca. 70.000 Ge
fangenen in Deutschland sitzen 
83% im geschlossenen Vollzug ein, 
also ca. 58.000 Memclm Der Grund 
hierfitr liegt in erster Linie nicht in 
der besonderen Gefiihrlichkeit von 
Straftätern, sondern er ist eher im 
cllronisch leeren Geldbeutel <b' Lan
deskasse zu finden. Den offenen 
Vollzug einzurichten, heißt Sicher
heitsmaßnahmen abzubauen und 
die Personalstruktur der Bedien
steten zu verändern. Das ist zu
nächst mit Kosten verbunden, und 
da es fUr den Staat meistens keine 
Konsequenzen zeitigt, wenn auf
gnmd leerer Kassen eine gesetz
liche Vorschrift nicht erfUllt wird, 
bleibt die weitere Umwandlung des 
geschlossenen in den o.tfmen VoD
zug eine Illusion, 8lrh wem dec Betrieb 
nachher kostengünstiger arbeitet. 

Dabei ist der offene Vollzug durch
aus besser geejgnet, Gefangenen 
einen Start in das "Leben danach" 
zu ermöglichen, als es in Anstalten 
mit hohen Sicherheitsstufen, in 
denen außerdem Rückf"alle en gros 
produziert werden, in der Regel der 
Fall ist. In Zusammenarbeit mit 
kommunalen und landesstaatlichen 
Einrichtungen, wie z. B. der "Bera
tungsstelle für Straffällige" Wld 
der "Freien Hilfe", lassen sich 
Möglichkeiten einer einigermaßen 
sicheren Lebensfi1hrung nach der 
Haft finden, wenn der Entlassene 
mit seinem Pappköfferchen end
lich vor den Anstaltsmauem steht. 
Schon allein der freie und un
beschränkte Zugang zum {Münz-) 
Telefon und die weitgehend unbe
wachte Art des Briefverkehrs er
möglichen es dem Gefangenen, im 
Vorfeld der Entlassung etliche sei
ner Angelegenheiten selbst zu 
regeln, ohne gleich einen Sozial
arbeiter vorschalten zu müssen. 
Ausgangsanträge zu Behörden Wld 
Institutionen werden in der Regel 
zügig bearbeitet und auch kurz
fristig genehmigt, so daß z. B. der 

Leistungsbezug des Arbeitslosen
geldes bereits vom Tag der Ent
lassung an geregelt sein könnte. 

Hier in Plötzensee kann sich der 
Gefangene bei jedem Besuch Le
bensmittel und Tabak im Wert von 
bis zu 250,- DM schenken lassen 
und bei Ausgängen und Urlauben 
sich nahezu unbegrenzt seine 
Wurst, seinen Tabak oder was er 
sonst noch braucht, mitbringen. 
Gepäckkontrollen finden nur stich-

probenartig statt - und was soll's 
auch: Wer sich Wlbedingt die Birne 
mit Schnaps zuschütten will, kann 
dies auch beim Wochenendausgang 
tun. Und wer meint, er müsse den 
absolut coolen Typen spielen, sich 
'ne Flasche Johnnie Walker mitbrin
gen tmd dann abends um 11.00 Uhr 
den Stationer lallend auffordert 
(Originalton: ,.Hey Alter. mach die 
Tür zu, sonst kriegste eine ge
bongt ... "), ist selbst schuld, wenn er 
postwendend nach der Ausnüchte
rung seine Haft in Tegel fortsetzt. 

Die Bediensteten des offenen Voll
zugs sind natürlich genauso ein Teil 
der allmächtigen V CIWahung, wie 
dies im geschlossenen Vollzug der 
Fall ist. Trotz des weitgehend nor
malen menschlichen Umgangstons 
~chen Cie~enen tuld deren 
,,Aufpassern" tauchen schon gele
gentlich Irritationen auf So kann es 
passieren, daß ein Bediensteter 
meint, es sei fiir ihn ,,zu viel Arbeit", 
einen abends abgegebenen Antrag 
drei Schritte weiter in das Fach der 
Gruppenleiterin zu legen. Und 
ebenso kann es passieren, daß ein 
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Beamter dem Gefangenen seinen 
Namen verweigert, so daß er bei 
Dienstaufsichtsbeschwerden mög
lichst eine akribische Beschreibung 
des Betreffenden vorlegen sollte, 
damit es nachher nicht heißt: ,,Der 
Bedienstete konnte leider nicht 
ermittelt werden". 

Leider nimmt die Zahl der Rechts
radikalen im offenen Vollzug in 
Plötzensee zu. Zwar hängt im 
Dienstzimmer eine Liste der Ab
senderorganisationen, die als ex
trem fremdenfeindlich und rassi
stisch einzustufen sind, zwar ach
ten vor allem die Stationsleiter 
durchaus darauf, den Neonazis 
keinen Zugang durch die Hintertür 
zu gewähren, aber gegen die kon
krete Hetze von Haftraum zu Haft
raum sind auch sie machtlos. Sie 
sind gezwungen, die einzeln abon
nierte "National-Zeitung" des 
Münchner Faschisten Gerhard Frey 
auszuhändigen, denn dieses rassi
stische Hetzblatt erscheint unter 
dem Schutzschild der verfassungs
mäßig verbürgten Pressefreiheit tmd 
nicht als Organ irgendeiner verbo
tenen faschistischen Organisation. 

Trotz aller Schwierigkeiten stellt 
der offene Vollzug eine Haftart dar. 
in der die Gefangenen eine wesent
lich bessere Startchance zu einem 
Leben außerhalb von Mauem er
halten, als das im "Festbau" je der 
Fall sein wird. Entscheidend dafür, 
was aus dem offenen Vollzug wird, 
ist jedoch nicht alleine die Ausge
staltung seitens der Länder, son
dern auch das persönliche Enga
gement des einzelnen Gefangenen. 

Wer mit der Verlegung vom 
,.Festen" in den "Offenen" die 
Schwierigkeiten des Strafvollzuges 
vergißt, wer nach dem Motto "Aus 
den Augen - aus dem Sinn" die 
unmenschliche Haftart "geschlos
sener Vollzug" verdrängt, wird im 
offenen Vollzug lediglich seine 
Fähigkeit zum Verdrängen von 
Mißständen erweitern, statt für sich 
und für andere zu einem menschen
würdigeren Leben beizutragen. -Ulß-
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UNSERE BUCHVORSTELLUNGEN 

Intelligenter Anwaltsroman 
Dieses Anfang des Jahres im Scherz-Verlag erschienene Buch des 
amerikanischen Bestseller-Autors Steve Martini hält, was sein 
Klappentext verspricht: "Eine perfekte Mischung aus intelligentem 
Anwaltsroman voll psychologischer Raffinesse und mörderischem 
Thriller, der den Atem stocken und Seite um Seite mitfiebern läßt" . 
"Kreuzverhlir", so der Titel des 380 Seiten starken Buches, beschreibt 
in trickreicher Auseinandersetzung zwischen Staatsanwaltschaft und 
Verteidigung die Aufklärung eines nicht alltäglichen Frauenmordes. 
Dabei kommt auch die ganze Fragwürdigkeit des amerikanischen Straf
prozesses zm- Sprache, seine Geld-, Beziehungs- und Medienabhängigkeit 
Strafen als V erbandlungssache, Gerechtigkeit als Begriff der Marktwirtschaft 
Das Buch ist spannend wie ein guter Krimi, darüberhinaus noch 
informativ und kritsch, geeignet fiir die Gefangenen-Bibliothek 
Steve Martini: Kreuzverhör. Roman. Deutsch von Ulrike W asel und 
Klaus Timmermann. Scherz-Verlag, München, Bern, Wien 1996, 
378 Seiten, Leinen, 44,- DM 

Rätselhafte Romantik 
Barbara Micbaels Roman " Die Spur der Rose" erschien kürzlich im 
Scherz-V erlag. Seit den sechziger Jahren stehen ihre romantischen 
Spannungsromane auf den Bestsellerlisten in den USA. 
Visionen, rätselhafte Träume und Melodien, die aus dem Nichts er
klingen, lassen die junge Anwältin Diana Randall an ihrem Verstand 
zweifeln. Oder ist es die geheimnisvolle Atmosphäre des alten herr
schaftlichen Landsitzes, die ihr so unter die Haut geht? Eine innere 
Stimme warnt sie vor den unsichtbaren Gefahren des alten Hauses, aber 
sie will bleiben: Hier hat ihr Bruder als Verwalter gearbeitet, und nur 
hier kann sie die Antwort auf sein mysteriöses Verschwinden vor acht 
Monaten finden. Die alte Herrin des Hauses ist inzwischen gestorben, 
und die neuen Besitzer unterstützen Dianas Nachforschungen nach allen 
Kräften - sie ahnen nicht, welch schauerliches Geheimnis ihr Heim vetbirgt. 
Barbara Michaels: Die Spur der Rose. Roman. Deutsch von Gerhard 
Beclanann. Scherz-V erlag, München, Bern, Wien 1996 
381 Seiten, Leinen, 39,80 DM 
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CCJ Wir sind für Sie da bei 

)> Alltagsbewältigung in der Haft 
Partner und Familienstress 

Schulden 

C Rechtlichen Unklarheiten 
Wohnraumerhalt 
Wohnungssuche 

::::! Urlaub und keine Bleibe? 

S 
Unsere Ur1auberwohnung steht fOr Sie bereit 

• #flil Da ist noch eine Geldstrafe? 
~ . , Unser Projekt ARBEIT STATT STRAFE rn u.J bietet Auswege an. • ~::?! Auf den anstehenden Freigang vorbereiten? 

~ • Arbeiten Sie mit in der 
ARGE -ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALE ARBEIT 

Sie wissen nicht wohin nach der Entlassung? 
Unser BETREUTES ÜBERGANGSWOHNEN 
stellt EinzelZimmer und Wohnungen zur Verfügung. 

Arbeitsplätze nach der Haftentlassung? 
Unser Betrfeb SOZIALE BAU- UNO WOHNHILFE 
bietet Ihnen Trainingsjobs im Baunebengewerbe 

ZB Zentrale Beratungsstelle der freien Straffälligenhilfe 
BundesaHee 42 10715 Bertin 
Telefon: (0 30) 8 64 71 30, 8 61 05 41 
Telefax: (0 30) 86 47 13 49 
t;J Caritasverband fOr Bertin e. V. 
~~ Diakonisches Werl< Bertin- Brandenburg e. V. 
~ Straffälligen- und Bewährungshilfe Bertin e. V. 
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Menschen in Note. V. 
ist ein gemeinnütziger V er ein, in 
dem sich Christen zusammenge
schlossen haben, um dabei mitzu
helfen, die Schwierigkeiten und 
Nöte von Familien von Strafgefan
genen 211 beheben. Um die Beziehun
gen zwischen Kindem und ihren 
inhaftierten V ätem wiederherzu
stellen, bzw. zu erhalten und zu 
festigen, will 'Menschen in Not' e. V. 
helfen, die schwere Zeit ohne Ehe
mann und Vater besser zu über
stehen. Mit Hilfe des Vereins ist es 
möglich, Mütter und Kindem einen 
spannenden Urlaub anzubieten. 
'Kanu-Freizeit' fiir männliche Jugend-
1rlle(14-17 Jm)vom29.7. m3.8.1996 

Menschen in Note. V. 
Oberhombach 1 

57537 Wissen 
a (O 21 47) 1s 53 

Menschen in Note. V. 
ist Kooperationspartner von 

PRISON FElLOWSlUP Intematiooa1 

DILAB e.V. AKTION SOZIALE HILFE e.V. - A S HF 
Informationen zur Schuldenpro
blematik in Deutschland und 
Berlin, zum Geschäft mit den 
Schulden, zur Situation über
schuldeter Jugendlicher, Schul
den durch Kreditvermittlung, 
Haustürgeschäfte oder evtl. fahr
lässig eingegangener Bürgschaften. 

DILAB e. V. 
Rigaerstr. 1 02 

10247 Berlin- Friedrichshain 
a (o 30) 1 o1 so 74 

Adresse: 

Für Gefangene und deren Angehörigen setzen sich engagierte Mitarbeiter 
ein. Ob es sieb um Briefkontakte, Schuldenregulierung oder sonstige Pro
bleme aus dem Knastalltag handelt - die Mitarbeiter der ASHF helfen gerne. 
Paten für die Betreuung eines Strafgefangenen oder des Kindes einer 
Problemfamilie werden weit~rhin bundesweit gebraucht und gesucht. 

Kontaktadressen : 
Mario Preusche, Postfach 27 01 01 , 01171 Dresden 

Kerstin Delitz, Franz-Mehring-Straße 10,09112 Chemnitz 

.... 

AKTION SOZIALE HILFE FFM. e. V. 
Postfach 50 08 12 

60396 FRANKFURT /MAIN 
tit (06 11) 81 15 80 

Öffnungszeiten: 

Freie Hilfe Berlin e. V. OREIE HILFE BERLIN e . V. Di. u . Mi. 9.00 - 16.00 Uhr 

Brunnenstraße 28 Projekte der Straffälligenhilfe Do. 9.00-18.00 Uhr 

10119 Berlin-:\litte Fr . 9.00- U.OO Uhr 

I 
I I I I I I I I 

Betreutes Integration Arbeit otall Externe Beratungs- Jugend- Alkoholfreie Freizeitein-
Wohn· durch Strafe :\litarbeiter stelle rür projekt / carestube richtung 
projekt Arbeit im Straf· Straffällige Jugend· Club b/ 

\'OUzug wohn· 
projekt 

Kontaktadrtsn: 
Brunntn.)tr. 18 Urunut'lbtr.l8 IJrunotd,.tr. 28 Srunntnstr. 2.8 Urunnt'rutr. 1tJ Ryktstr. Sl OanJijltr Scr. 157 D•n:d&t'r Scr. 151 

10119 ßtrlln 10119 Bulin IUI19 Btrlln 10U9 ßer·lln 10119 Berlln 10405 Berlln 104117 Btrlln 10401 Bulin 

Ttl.: 44967-'l T•l·' 449 6742 T~l.: 4496741 Ttf., 2385472 Ttf,, 4496742 Ttl., 4428454 lt-1. : 4l~Otl4 Ttl., 4ZS01l4 
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V An d i e Redaktion: 

Wir erhalten erfreulicherweise sehr viele Leserbriefe. Nicht alle sind zur Veröffentlichung bestimmt oder ge
eignet, weil sie z. B.presserec:htiich nicht verantwortet werden können und/oder ihre Veröffentlichung dem 
Absender höchstwahrscheinlich schaden würde. Manche Leserbriefe sind auch einfach zu lang, so daß sie 
anderen Verfassern den Platz wegnähmen, würden wir sie ungekürzt abdrucken. 
Deshalb unsere Bitte: 

Überlegt Euch bitte genau, was Ihr schreibt; vor allem prüft die Fakten vorher. Es gilt nämlich 
auch bei uns der presseethische Grundsatz: Tatsachen sind heilig, Meinungen hingegen frei. -
Schreibt kurz und bündig, schon um der Wirkung willen. Wir behalten uns ansonsten Kür
zungen vor und berichtigen im übrigen, wenn nötig, die gröbsten sprachlichen Unzuläng
lichkeiten, damit wir - Absender des Briefes und Redaktion - uns gemeinsam nicht blamieren. 

Das war's. Auf geht's und vielen Dank. 

",Aus deutschen Gef4ngnissen 11 

Das muß bei vielen Lesern ein 
Reizthema gewesen sein. Dies ist 
zumindest der vielen Post zu die
sem Thema zu entnehmen. 

Sagt mal, seit Thr in Eurer Redaktion 
besoffen gewesen. als Ihr den Artikel 
über die deutschen Kniiste geschrie
ben habt? Ihr solltet keinen Knast aus 
dem Fantasialand darstellen, sondern 
so wie er wirklich aussieht. 
... es ist leider schwer, den ' lieht
blick' hier immer ausgehändigt zu 
bekommen. 

M. Schulz - JV A Straubing 

Welcher Teufel hat Euch da geritten? 
Wir kämpfen hier um die einfachsten 
Dinge, wie z.B. Steckdosen und Ihr 
schreibt da von Farbfernsehern auf 
jeder Zugangszelle und Kabelfernseh
anschluß, stellt den Knast wie ein 
Hotel dar. Aus welchem Märchenbuch 
habt Ihr denn die Geschichte? 

Heinz-B. Lange - JVA. Wittlidt 

Ihr wißt doch wie es im Knast ist. 
Warum schreibt Thr dann so einen 
Schwachsinn? Farbfernseher auf jeder 
Zelle, Billardtische ... Ha, ha. Dabei ist 
mir gar nicht zum lachen, wenn ich 
meine kleine Zelle in der TA I hier in 
Tegel ansehe. Kein Fernsehen, kein 
Radio, dafür S qm Wohnklo mit Tisch 

und Stuhl. Schon vergessen? Also 
etwas ernsthafter! 
Gut finde ich die Sache mit dem offe
nen Treff. Bin gespannt ob sich das 
durchsetzen läßt bei der prüden An
staltsleitung. 

Dieter T. - JVA Tegel- TA 1 

Ich lese den 'Iichtblick' eigentlich sehr 
gern. Aber in der letzten Ausgabe seit 
Thr wohl über' s Ziel hinausgeschos
sen. Wird in der Öffentlichkeit immer 
von Hotelvollzug geredet, gebt Thr 
den Leuten mit Euren Hirngespinsten 
noch Nahrung fur diese falsche Mei
nung. Thr wißt doch ganz. genau, daß 
hier fast alles zusammenbricht und 
dann schreibt Ihr so einen Mist. 
Schreibt lieber wie es hier zugeht und 
keine Phantasiegeschichten. Denkt 
mal darüber nach. 
Die Geschichte mit der Zerrissenheit 
fand ich toll. Solche Projekte gibt es 
viel zu selten, so was müßte es viel 
öfter geben. 
Naja und die Fluchtgeschichte ist 
wohl schon wieder vergessen. Ob es 
wohl überhaupt ein Verfahren gegen 
'Panzer' geben wird? 

Hartmut W.- JVA Tegel - TA II 

Ich habe gedacht, ich lese nicht rich
tig, als ich den letzten 'Iichtblick' 
(Arun. d. Red.: Hoffentlich nicht der 
letzte.) aufschlug. Ich war selbst .ein 

mal in Tegel und weiß daher, daß es 
dort weiß Gott nicht angenehm ist, 
eher finster. Um so erstaunter war ich 
über Euren Bericht ,.Aus deutstheu 
Gefiugnissea". Aber laßt Euch sagen 
liebe Zweifler, das stimmt wirklich, 
was Thr da im ' lichtblick' zu lesen 
bekommen habt. Ich W8I nämlich 
selbst einmal in der betreffenden 
JVA, in Oldeaburg und im Vergleich 
zu den anderen Knästen, die ich in 
Deutschland schon kennengelernt 
habe, denke ich an die Zeit dort gern 
zurück. Die Oldenburger beweisen, 
daß es auch anders geht. Da hat man 
manchmal ein klein wenig das Gefuhl, 
daß es wirklich ein Strafvollzugsge
setz gibt, das auch mit Leben erfüllt 
wird. Aber die JV A Oldenburg ist da 
wohl die ganz große Ausnahme. Ich 
habe von keinem anderen Knast ge
hört, in dem auch nur annähernd der
artige Gegebenheiten anzutreffen sind. 
Wie heißt es doch so schön im 
Grundgesetz? ,,Die Würde des Men
schen ist unantastbar." Haben Knäste 
ein anderes Grundgesetz? 

Heiko Engel- JVA Wer/ 

Euren Artikel "VoUe Knäste - Leere 
Kassen" fand ich sehr gut. Man müßte 
mal alle Politiker fur ein halbes Jahr in 
den Knast stecken. damit sie selbst 
merken, wie es hier zugeht. Kein Wun
der werm Gefangene flüchten, wie der, 
der auf der Flucht erschossen wurde. Ist 
Flucht nicht straffrei? Steht doch im 
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Gesetz. Was ist mit dem Beamten? Ist 
er noch im Dienst? Ich glaube, das wird 
ausgehen wie immer, war doch nur ein 
Knacki und eine Krähe hackt der ande
ren kein Auge aus. 
Wo ist der der beschriebene Knast ,,Aus 
deutschen Gefängnissen"? Da lasse ich 
mich gleich verlegen. 

Jörg W: - Santa Fu 

Jeder strebt doch nach Macht und 
Reichtum. Warum? Der große Traum 
von Freiheit ist meistens die Motivation. 
Daß ein Gefangener von Freiheit träumt, 
ist doch nur zu verständlich. Wie kann 
da ein Justizbeamter einen Häftfing auf 
offener Straße erschießen, wenn dieser 
sich den Traum von Freiheit durch eine 
Flucht er:fiillen win? Ich kenne mich 
zwar in Gefangnissen nicht aus, aber in 
meinen Augen ist das einfach Mord. 
Man gibt den Leuten eine Waffe, mit 
der sie töten können. Nach meinem 
Verstand pure Berechnung und den Tod 
eingeplant. Dieser Mann konnte sich ja 
noch nicht einmal wehren. Wie sollte er 
denn Widerstand leisten? Ist der betref
fende Beamte denn angeklagt? Er hat 
doch einen Menschen getötet. Vielleicht 
können Sie mich ja auf dem Laufenden 
halten oder mir in Zukunft Thre Zeitung 
regelmäßig zu senden. 

Marita Felke - Berlin 

Vor einiger Zeit hatte ich einen Artikel 
über Schwule im Knast gelesen und 
dann Euren Artikel. Ich hatte mir vorher 
über dieses Thema überhaupt keine 
Gedanken gemacht, so daß ich jetzt erst 
aufgerüttelt wurde. Manchmal braucht 
man schon einen Anstoß, um irgendeine 
Initiative zu ergreifen. Diese habe ich 
durch Euren Artikel erhalten. So habe 
ich nun seit geraumer Zeit einen Brief
freund in der JV A Tegel, den ich in der 
kurzen Zeit sehr liebgewonnen habe. 
Es gibt bestimmt noch andere Menschen 
wie mich. die vorurteilsfrei gerne bereit 
sind, Kontakte ru Gefangenen ru knüp
fen. Und ich hoffe doch sehr, daß diese 
unterstützenswerte Aktion und Euer 
"Offener Treff' Erfolg haben werden, 
denn oft sind es die kleinen Dinge im 
Leben, die etwas bewirken. 

Christin A. - Bochum 

Mit großem Interesse habe ich Euren 
Bericht über Schwule 1m Knast gelesen. 
Als nicht im Knast lebender, jedoch 
öffentlich zu seinem Schwulsein stehen
der Mann, kann ich Euch fur Bericht nur 

herzlich danken. Es wird höchste Zeit, 
daß wir, die wir schwul sind. auch her
austreten und versuchen, etwas fur uns 
zu erreichen. Daher ist es so wichtig, 
daß diese Gruppe, gemeinsam mit dem 
Mann - 0 -Meter, entsteht. Und je mehr 
Leute daran teilnehmen, um so interes
santer ist es doch, einen Erfahrungsaus
tausch vorzunehmen. 
Ich kann Eure Leser daher nur auffor
dern, nehmt dieses Angebot an. Redet 
miteinander über Eure Ängste, Sorgen, 
Hoffnungen und Vorstellungen. Wer 
keine Hoffnung mehr in sich trägt, hat 
sich selbst aufgegeben. Habt Mut, zu 
Euch selbst zu stehen. 
Ich würde mich freuen, in einem der 
nächsten 'Iichtblicke' über Eure Gruppe 
·und deren Aktivitäten zu lesen. 1n diesem 
Sinne wünsche ich Euch ganz viel Erfolg 
und werde Euch unterstützen. so gut wie 
es geht. 

Jochen Kaempf- Ber/in 

Eine schöne Ausgabe habt Thr da ge
macht. Frage ich mich nur, was bedeutet 
auf Seite 24 (Buchbesprechung) der 
blaue Fleck unter dem e\.ngera~rten 
ebenfalls bla.uen Schriftzug ,,Der Justiz
irrtum""? Wie ich Euch kenne, werdet Thr 
Euch wohl was dabei gedacht haben. 
Vielleicht habt Ihr Euch bei dem Thema 
schon vor Erscheinen des ' lichtblick.' 
einen "blauen Fleck" geholt. 

H Zimmer - Sh1hgart 

Haben wir nicht! 
Vielleicht ist es der manchmal sichtbare 
Fleck auf der ansonsten rein erscheinen
den Weste so mancher Richter und 
Staatsanwälte. Wer weiß', wer weiß? 
(Anm.d.Red.) 

Die GIV -Seiten könnt Thr Euch echt 
sparen. Null Info! 

Bernd St.- JVA Tegel - TA IV 

Adorf ist hier 
Gefängnisfilme haben Saison. Wenn 
dabei Nützliches fur Gefangene abfallt, 
mag' s vertretbar sein. Nachfolgend ein 
Leserbrief aus der JV A Wittlich in 
Rheinland~Pfalz. 
In der Vorwoche kurzfristig angekün
digt, und das fur den l. April, eine Le
sung mit Mario Adort; ausgerechnet in 
der JV A Wi:ttlich. Gerücht, Aprilscherz? 
Nein Wahrheit. Am I. und 2. April Film
aufuahmen ru einer Serie von SAT 1: 
Mario Adorf ood wer weiß, wer sonst 
noch alles, mit Filmteam in der NA 
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Eine Zelle im toten Flügel wird reno
viert. In welcher Zeit wird der Film 
spielen? Hoffentlich haben sie nicht 
vergessen, zur Schau noch eine Steck
dose zu setzen. Strom in den Zellen, 
hier immer noch nicht. Licht ja, aber 
keine Schalter. Kann ein Knacki über
haupt einen Schalter bedienen? Egal, 
Adorf ist hier. Wo? In der Anstaltskir
che. Teilnahme nur mit Voranmeldung 
möglich. Bedenkzeit 12 Stunden, also 
Vormetder ausfiillen 

Gegen 19.00 Uhr ab in die Anstaltskir
che. Gespannte, erwartungsvolle Schwe
re liegt über dem breit en Kirchenschiff, 
nervöse ZucJrungen in den Gesichtern 
der Beamten. Wer darf nicht fehlen7 
Natürlich P{arrer Wax. Die Ruhe kann 
nicht stiller werden. Dann, was sehen 
unsere durch das düstere Licht der Zelle 
getrübten Augen? Minister Cäsar, das 
Urgestein rheinland-pf"alzischer Voll
zugspolitik. Was will der hier? Hat er 
nichts Besseres zu tun, die Wahlen und 
der Wahlkampf ist doch vorbei. Trotz
dem, da ist ja ein Kamerateam, warum 
sich nicht in Gesellschaft eines Wel.tstars 
präsentieren? Wem gilt der Beifall? 
Sicher nicht Cäsar, denn da kommt 
Marie Adorf. Cäsar kann' s nicht lassen, 
er muß reden. ,,Nur ein paar Worte", 
was hätte er uns auch zu sagen? Kein 
Wort über die Situation 1m Vollzug. 
Läßt nur sein schlechtes Gewissen ihn 
darüber schweigen? 

Mario Adorf liest aus seinen Büchern. 
Geschichten aus der Heimat, sie ist nicht 
weit, nur ca. 50 km bis Mayen, auch 
Eifel. Ein Rundblick durch die Welt von 
Montreal nach Mainz, nach Cannes, in 
die Karibik. Der ,,Mausetöter": lustig, 
interessant, kurzweilig vorgetragen, 
Abwechslung im Knastalltag. Hierfiir 
aufs Fernsehen verzichtet. Was so11's, 
gab nur einen Film mit Götz George, 
dann lieber Adorfin Natur. Viel Beifall. 
Premiere eines neuen Werkes des 
,.Schattenmannes", die ersten Kapitel 
a.us ,,Der Fenstersturz". Welche Ehre 
fur Knackis. Jetzt schon 90 Minuten 
und dann Schluß, Ende, aus vorbei. 
Abschiedsworte von Cäsar, natürlich 
wieder kein Wort über den Knast. Ist ja 
ganz normal. Vmsch1ußräume auch 
belegt, der Knast ist übervoll, was 
soll 's? Noch ein paar Fragen an Adort; 
Autogramme und dann zurück in die 
Zelle. Ein weiterer Tag im Leben eines 
Knackis ist vorbei. Zellenalltag. Wie 
geht' s weiter, was kommt? Abwarten, 
Zeit totschlagen. 

H C. Ra. - JV.A Wittlidt 
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In Eurer März! April - Ausgabe habt Thr über die Lohnerhö
hungen fur das Jahr 1996 berichtet. Nun sind ja solche Infor
mationen wichtig, aber Eure Meldung war sehr leicht mißzu
verstehen. Es la.s sich so, als ob die angegebenen Beträge die 
Erhöhung wären, und das ist ja wohl nicht der Fall. Die von 
Euch abgedruckten Beträge sind die Arbeitsentgelte fur einen 
ganzen Arbeitstag. Die Lohnerhöhungen fur die einzelnen 
Vergütungsstufen liegen zwischen 12 und 21 Pfennige, wie 
gesagt pro Tag. Aber man kann wohl kaum von Lo\merhö
hungen reden. Das haben sich die Justizgewaltigen mal wieder 
fein ausgedacht. Im Januar geben sie den Knaclcis mal 'nen 
Groschen mehr und im März .ziehen sie cWiir mehr !lb. So 
habe ich schon über zwei Jahre die Lohnstufe 4 und eine Lei
stuitgJ>-zulage von 30 %. Nun werden seit März I 996 nur noch 
25 % Leistungszulage gezahlt. Dafur haben sich die Bürokra
ten aber auch gleich noch ein neues Formular ausgedacht und 
drucken lassen (kostet ja nichts), das als Anlage .zum Beschäf
tigungsnachweis ausgefullt werden muß. 
Ich habe Euch mal eine Tabeile mitgeschickt, aus der Ihr die 
finanzjellen Einbußen der Gefangenen entnehmen könnt, im
mer vorausgesetzt, daß der Arbeitsfleiß, wenn auch mit einem 
Hungerlohn, doch aber zumindest bis Februar 1996 mit 30 % 
Leistungszulage honoriert wurde. 

Verg.- bb Dez. ab Jan. abMän Dift'ertm Diiiermz 
stufe 1995 1996 1996 zu 1995 zoFeb.96 

I 9 50 9 66 9 29 0 21 0 37 
n 11,14 11,34 10,90 0,24 0,44 
m l2,66 l2,88 l2,39 0!27 0,49 
IV 14,18 14,43 13,88 030 0 55 
V 15,83 16,11 15149 0!34 ,062 

Die absolute Frechheit und glatter Betrug, der leider nicht 
bestraft wird! 

Peter W. -JVA Tegel TA V 

In eigener Sache 
Wolfgang W. aus Straubing schrieb uns zu Ostern 
einen Brief, .fUr den wir uns 1eider nur auf diese Weise 
bedanken können. Darin bedankte er sich fiir die re
gelmäßige Zusendung des ' lichtblick', beklagte sich 
über den "unbegreiflichen Bayerischen Rachevollzug" 
und legte Kopien von Zeitungsausschnitten u.a. von 
Johann Mittermeier bei. 
Unsere Antwort wurde ihm nicht ausgehändigt, weil 
ihr Inhalt angeblich das Ziel des Vollzuges gerahrdet. 
Dielt. AnhalteverfUgung beanstandeten Absclmitte lauten: 

I. 
Lieber Wolfgang, 
recht herzlichen Dank für die lieben Ostergrüße, die 
der 'Iichtblick'- Redaktion und mir zugegangen sind. 
n. 
Zwei Dinge sprechen aus Deinen Zeilen, die mich sehr 
bewegen. Die berechtigte aufgestaute Wut aber dieses 
Juslizsystem. Dan Worten von Johann Mittermeier kann 
man da kaum etwas hinzufügen. Im letzten 'Iichtblick · 
haben wir der Thematik "Justizirrtum " breiten Raum 
geschenkt. Es ist der Arroganz der Macht geschuldet, 
daß derartige Dinge kaum Aufklärung eifahren. Wichtig 
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ist in diesem Zusammenhang, daß man nicht aufgibt, sich 
selbst auch nicht aufgibt. 
m. 
Und das ist die zweite Seite, die ich aus Deinen Zeilen zu 
lesen glaube. Ein wenig Verzweiflung und Resignation. 
Wolfgang, Du hast keine Strafe erhalten, nur ein unrech
tes Urteil. Strafe Ju:mn nur jemand emP.finden, der Schuld 
auf sich geladen hat. 
IV. 
Dann meinen manche, wenn alle Rechtsmittel eifolglos 
geblieben sind, es bliebe noch der Gnadenweg. Lasse 
Dich nicht darauf ein. Nicht Du sollst Gnade beantragen, 
es ist an Dir, einmal Gnade walten zu lassen. Denke 
immer daran, daß Du noch in der Lage sein mußt, Dir 
- beim Blick in den Spiegel - in die Augen schauen zu 
können, ohne Scham zu empfinden. Das erhalte Dir, 
dann wirst Du auch nicht an dem .. unbegreiflichen 
bayerischen Rachevollzug" zerbrechen. 
Durch den Inhalt des Briefes und die Darstellungen 
von Justiz und Recht würde der Gefangene bei einer 
Aushändigung iu seiner ohnehin negativen Einstdlung 
bestärkt und gefahrdet. Auf den Brief wird Bezug ge
nommen: Absatz I - II - lll - IV. 
Anzumerken ist, daß es sieb bei dem Strafgefangenen, 
dessen Vollzugsziel bei Aushändigung des Briefes 
gefabrdet sein soll, um einen nicht mehr jungen Mann 
handelt, der zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit beson
de.re.r Schwe.re de.r Schu1d venutejjt wurde. Er wird 
wahrscheinlich die Anstalt nur in der Kiste verlassen 
können. Ist dieses Vollzugsziel gefährdet? 

Frank Oiesen - 'der liclttblick' 

Auf die lange Bank geschoben 
Die gesetzliche Vorgabe, Strafgefangene, die zur Arbeit 
verpflichtet sind, tarifgemäß zu entlohnen und sie in die 
gesetzliche Kranken- und Rentenversichenmg einzube
zi.ehe~ scheitert weiterhin an der Finanzknappheit der öf
fentlichen Kassen. So lautet im Kern die Antwort des Peti
tionsausschusses des Deutschen Bundestages auf eine ent
sprechende Vorlage unseres Mitgefangenen Ingo Müller 
aus Haus IV. Zwar wird dem Anliegen des Pedenten 
Verständnis entgegengebracht. , .. daß in dieser Angele
genheit bereits vier Wahlperioden verstrichen slnd, ohne 
daß ein Gesetzgebungsverfahren zum Abschluß gebracht 
worden wäre", zu konkretem Handeln sehen sich die 
Bonner Politiker aber nicht in der Lage. Sie verweisen auf 
die Zuständigkeit der Volksvertretungen der Bundeslän
der, in Berlin a1so des Abgeordnetenhauses. Der Petiti
onsausschuß erwartet, daß bei einer Entspannung der 
Haushaltslage die Länder eine entsprechende Geset
zesiinderung zugunsten der Strafgefangenen mittragen 
werden. lngo Müller und mit ihm über 65.000 Inhaftierte 
in Deutschland werden also weiterbin auf ihr gutes Recht 
warten müssen, weil weder eine Gesetzesändenmg noch 
die Entspannung der Haushaltslage vorgesehen sind. 
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Im Kittchen ist kein Zimmer frei 
Die Anzahl der Inhaftierten in den 
Berliner Justizvollzugsanstalten hat 
einen Höchststand erreicht. Vorige 
Woche zählte die Senatsvetwaltung 
für Justiz in den sieben Knä,sten 
4.420 Gefangene. Zur :Verfügung 
stehen aber nur 4.366 Plätze. .,Alle 
Bereiche im Männervollzug sind voll 
bis überfüllt". sagte Abteilungsleiter 
Chrisfoph Flügge zur taz . .,Das ist 
besorgniserregend." Besonders be-

die tageszeitung 
troffen sind die Justizvollzugsanstal
ten Moabit und Tegel. Um die der
zeit über \ .f:ro Gefangenen in der 
JVA Tegef mit inren 1.518 Plätzen 
unterzubringen. werden zusätzliche 
Betten in die Zellen gestellt. Auch 
Personalräume wurden bereits zu 
Zellen umfunktioniert. Als .,drastisch" 
bezeichnet Flügge die Überfüllung 

der Jugendstrafanstalt Plötzensee 
mit ihren 388 Plätzen. Derzeit sitzen 
dort 427 Jugendliche ein. 
Neu ist daß auch der offene Voll
zug mit seinen 770 ftätz:en mit der
zeit 855 Getangenen überfüllt isl. 
Vor zwei Jahren gab es noch freie 
Plätze. So ist derzeit der offene 
Mönnervollz.ug in Halr.entelde, der 
über 207 Plätze verfügt, mit 245 
Gefangenen belegi. ., Das macht 
uns Sorgen", so Flügge. 
Der Abteilungsleiter sieht in der der
zeitigen Überbelegung eine 
.,ausgesprochen gefährliche Situa
tion", die ,.Unzufriedenheit und Ge
walfbereifschaff" fördere. Geisel
nahmen wie in anderen Bundes
ländern. von denen Berlin bisher 
verschont geblieben ist, hätten 
oftmals ihre Ursachen in überfüllten 
Gefängnissen ... (29.4.96} 

Möbel aus der Tischlerei im Knast 
6ne Gefangene hat für das Projekt 
"Zeitung in der Schule" die TISChlerei in 

. Plötzensee beschrieben: 
ln der Tochlerei werden Regale. Kom
moden und Hocker hergestellt. Die 
Arbeit ist nicht immer einfach, aber 
das TISChlern macht Spaß, weil mon 

Der Tagesspiegel 
sich dabei kreativ entfalten kann. 
Wenn man persönliche Wünsche hat 
oder die Idee. etwas anderes zu 
bauen, etwa Holzspielzeug, kleine 
Kisten oder dergleichen, w'lrd das 
möglichst berücksichtigt. 
Die fertigen Arbeiten werden meist zu 
Spottpreisen an Beamte verkauft. da 

zwor das Material. aber nicht die 
Arbeit bezahll wird, die in den ferti
gen Holzprodulden sfecld. Doch 
auch die Inhaftierten können sich 
etwas kaufen oder nach draußen 
veJSChiden. Die TISChlerei wi-d vom 
Arbeitsamt finanziert. Einmol pro Wer 
cne l:ommt von dort jemand in die 
Vollzugsonstalt und unternölt sich mit 
den Frauen darüber, was sie nach 
der Entlassung mal beruflich machen 
wollen. Ott isi uns der Mann vom 
Arbeitsamt dabei behilflich. droußen 
Jobs zu finden und Formalitäten zu 
klären. Also: Wenn frou hier im Knast 
landet. ist die Tischlerei sehr zu emp
fehlen. (3.5.96) 
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Tunnelplan 
Vom 16. April an müssen sich fünf 
mutmaßliche Tunnelgangster vor der 
2. Großen Strafkammer in Moabit 
wegen Geiselnahme, Menschen
raubs und schwerer räuberischer Er
pressung verantworten. Bn sechster 
Angeklagter steht wegen Beihilfe vcr 
Gericht. Ihm wirft die Staatsanwalt
schaff vor, beim Bau des Tunnels unter 
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die Commerzbanlc an der Breis
gauer Straße in Schlachtensee ge
holfen zu haben. 
Noch Auffassung der Anklage hatte 
der 46jährige Khaled 8. die Idee zur 
To1. als wegen Drogenhandels in der 
Voflzugsansfalf Plötzensee einsaß. Er 
gewann den 38jährigen Dergham I. 
ffr den Plan. Beide arbeiteten ihn of
fenbar aus und holten sich weitere 
Helfer, die halfen, den rund 1 EO Meter 
langen Tunnel zu groben ... (19.3.96} 

Privatwacht 
Die Ankündigung des Thüringer 
Justizministeriums. doß die ange
spannte Personalsituation ab März 
durch den Einsatz von zunachst fünf 
Mitarbeitern privater Wachdienste 
in zwei Justizvollzugsanstalten ver
bessert werden soll, hat heftige 
Reaktionen der Gewerkschaft Öf
fentliche Dienste. Transport und 
Verkehr (Ö'TV) ausgelöst... 
Sie bleiben unbewaffnet und dür
fen hoheitliche Aufgaben wie Fesl
nahmen nur in Zusammenarbeit mit 
den Justizbeamten erfüllen. Kritil< an 
dieser Lösung kommt auch aus den 

Neues Deutschland 
Reihen des Bundes der Strafvollzugs
bediensteten, der an schlechte Erfalr 
rungen beim Bnsatz. pnvater Wochle\r 
te in Nordrttefn-Westfaten erinnerte. 
Das Thüringer Justizministerium wies 
diesen Bnwand zurück und berief 
sich darout daß solche Einsätze in 
anderen Haftanstalten sehr erfolg
reich gewesen seien. Diese Argu
mentation und der Hinweis, daß für 
den Wachdienst im Außenbereich 
keine so hohe Ausbildung erfcrder
lich ist. wie sie Vollzugsbedienstete 
erhalten. nähren bei Kritil<em den 
Verdacht. daß aus dem 2unöchsl bis 
zum Herbst befristeten Einsatz wer 
möglich eine Dauerlösung werden 
könnte, die das Entstehen neuer 
Arbeitsplätze behindert ... (6.3.96) 
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Lebenslänglich 
Der scheidende schleswig-holsteini
sche Justizminister Klaus Klingner (SPD) 
hat sich für die Abschaffung der IEr 
benslangen Freiheitsstrafe eingesetzt. 
Er begründete seinen Vorstoß am 
Donnerstag in Bonn damit, daß sich 
der Strafvoltzug für .. Lebens
längliche" nicht rational gestallen 
lasse, eine reine Verwahrung des 
Häftlings stattfinde und gutachterlieh 
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erwiesen sei. daß eine lebenslange 
Strafe nicht abschreckender wne als 
langjähriger Freiheitsentzug. KJingner, 
der dem neuen Kie\er Kabinett nicht 
mehr angehören wi'd, führte für seine 
Initiative vor allem humanitäre A!
.gumente ins Feld. Auch Strafgefan
gene, die schweme Schuld out sich 
geladen hätten, müß1en zumlndes1 
eine Chance auf ein leben ln Freiheit 
haben. Die nachträgliche Umwand
lung des .. Lebenslänglich" in eine 
Freiheitsstrafe von 15 Jahren ,.ersetzt 
keine auf ein berechenbares Verbüs
sungsende ausgerichtete Vollzugs
planung und Enttassungsvorberei
tung" sagte Klingner ... (29.3.96) 

Spritzenautomaten 
ln hessischen Gefängnissen scheinen 
Drogenhandel und Rauschgiftkonsum 
sehr viel weiter vert:feitet z.u sein, als 
bisher angenommen wurde. Das lößf 
sich aus einer Formurterung von Justiz
minister Rupert VOfl Plottnitz schließen, 
wonach .,mit hoher Wohsscheinlich
ke«" ooz.unehmen sei, "daß bei G& 
fongenen der r:rozentuale Anteil der 
Drogengetroucher im Vefhältnis z.u 
vergleicht:x:ren Nk:htinhattlerten Grup
pierungen überp-oportional ist". 
Der erste güne Justizrninista- in der Bun
desrepublik Jä8t deshalb .. im Rahmen 
der Fa'leniwidlung der Infektionspro-
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phylaxe" prüfen. ob künftig in hasst
sehen Gefängnissen auch sterile Ein
wegspitzen 2.\X Verfügung geslellt 
werden lcönnen. Gerade dieneueren 
Erkenntnisse über cfe Vertre«ung der 
Hepafftlc;infeldlonen im Voltzug gebiEr 
ten nach Meinung des Ministers ein 
Umdenken im Ba-eich der Infektions
prophylaxe. ln seinem Hause würden 
daher ÜbeOegungen z.ur weiteren 
Verminderung der !nfekfionsgefahr im 
Ba-eich der Gesundheitsfürsorge der 
Gefangenen angestellt ... (26.4.96) 
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Drogen hinter Schloß und Riegel 
Adressen von Justizvollzugsbeamten 
sind Gold wert. Jedoch nicht, um sich 
nach der Entlassung für erlittene Pein 
hinter Gittern z.u revanchieren. Dort, 
wo der Beamte wohnt, steht auch 
sein Auto. Und ist dieses kaputt und 
wi'd in der Werl<statt der JustizvoU
z.ugsanstalf Teoe! repariert. ist der 
Drogendeal schon fast perfekt. Denn 
jetzt muß nur noch jemand gefunden 
werden, der den sogenannten Stoff 
an der Unterseife des Autos versteckt 
und dieses dann - ganz. offiziell - die 
Gefängnistore passiert. 
Der Phantasie, Drogen in den Knast 
z.u schmuggeln, sind keine Grenzen 
gesetzt. Das weiß auch Justlzsenafor1n 
Lore Maria Pesehel-Gutzeit (SPD). 
Nach ihrer Bnschötzung gelangt ein 
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Großteil der Drogen über Freigän
ger und Insassen, dle Ur1aub haben, 
in die Anstalten . .,Oie werden von 
drinnen unter Druck gesetzt", so 
P~schei-Gutzeif. Weil viele im Knast 
einen enormen Schuldenberg on
häufen, vetWeigert kaum jemand 
diese .,Bitte". 
Einen erheblichen Teil der Drogen 
brtngen nach Ansicht der Senafolin 
aber auch Besucher in die Voll
z.ugsanstalt. Dabei würden sämtli
che Körperöffnungen zum Einsatz 
kommen . .,Wir sind nicht berechtigt, 
Gäste z.u röntgen", so Peschei
Gutzeit. Auch über die Anstaltskost 
würden Drogen in die Haffanstalten 
gelangen. Den Mythos vom mit 
Drogen gefüllten Tennisball, der 
Ober die Anstaltsmauern fliegt, kann 
Pesehel-Gutzeit indes nur belä
cheln: .,Dann müßte der ganz.e Hof 
voller Bälle sein." 
Die Justiz.senatolin kann nicht ein
mal für die Bediensteten ihre Hand 
ins Feuer legen: "Ich kann nicht 
ausschließen, daß Bedienstete Dro
gen reinschmuggeln." Gerade 
deshalb sei eine ,.systematische 
Aufdeckung unmögllch", so die 
Senatorin. Ende IetLien Jahres wur
de ein Justizbeamter der JV A Teget 
z.u 34 Monaten Haff verurteilt, weil er 
Heroin in den Knast geschmuggelt 
hatte ... 
Nach Ansicht von Renate Künast. 
rechtspolitische Sprecherin der 
Fraktion ßündnis 90/Die Grünen, 
müsse man sich angesichfs der 
Möglichkeiten, die das Strafgesetz
buch und das BetäubungsmittelgEr 
setz bieten, die Frage stellen, ob 

Drogenabhängige überhaupt ins 
Gefängnis gehören. Wegen der 
schlechten Arbeifslage, nur etwa 
jeder zweite Gefangene ist be
schäftigt, seien d!e Insassen "hoch
motiviert, 24 Stunden am Tag dar
über nachzudenken, wie sie an 
Drogen kommen". Künast hält eine 
Aufstockung der derzeit etwa ein
hundert Plötze in der Drogenthera
piestation in Tegel für wenig sinnvoll: 
.. Bne Therapie hinter Gefängnis
mauern ist mit Zweifeln zu genies
sen", meint Künasf. die selbst ein
mal als Sozialarbeiterin in T egel 
gearbeitet hat. (3.5.96) 

Einbruch 
Nicht einmal im Gefängnis sind die 
skandinavischen Rocker vor ihresglei
chen sicher. Während der verurteilte 
.,Bandidos"- Roclcer Morten Christian
sen (27) in der Nacht z.um Donnerstag 
in seiner Zelle im Horser0Cl - Staa tsgEr 
fängnis nördlich von Kopenhogen 
schlief. flog um vier Uhr morgens 
plötzlich eine Handgranate durch 
sein Zellentenster. Sie explodierte, in 
der Zelle enstond ein Brand ... 
Sofort nach dem Anschlag stellte 
die Polizei fest, daß es sich wahr
scheinlich um einen gezielten An
griff der Rockergruppe .,Hell's Angels" 
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handelte. Der oder d ie Täter hatten 
den Zaun zum Gefängnis durchgEr 
schnit1en und von diesem Loch aus 
gezielt eine Handgranate in Merlen 
Chnstlansens Zelle geworfen. Neben 
dem loch im Zaun fand die Poliz.ei 
ein automatisches Gewehr, Kaliber 
75. Das Staatsgefängnis in Horseroo ist 
ein offenes Gefängnis. Die Gefange
nen leben in fast idyllischen Holzhäu
sern, die nicht von einer Mauer. son
dern nur mit einem Zaun umgeben 
sind. Müssen verurteilte Bandenmit
glieder in Zulcunff in Gefängnissen 
~ schwef bewacht Wefden? 
Ein Justizsprecher. .,Die Roder, die 
einsitzen, haben bisher nie gesagt, 
daß sie Angst vor i"gend etwas hät
ten. Allerdings haben wir in der letz
ten Zeit bei zwei Rockern ~ugelsichere 
Westen beschlagnahmt." Der Rolc
kermeg zwischen den .,Hell's Angels" 
und den .,Bandidos" eslca lierfe am 
10. März. als ein .,Bandido" vor dem 
Kopenhagener Flughafen ermordet 
wurde ... (27.4.96) 
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Aus dem Berliner Abgeordnetenhaus 

Kleine Anfrage dcs.AbgeordnctenNOibertSchellberg (Bündnis90/DieGrünen) vom 14.2.1996 über 
"Belegungssituation in den Berliner Haftanstalten und 

Einsparmöglichkeiten beim Strafvollzug" 
mit der Antwort des Senats, hier Justi.zsenatorin Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit, vom 28.2.1996 

1. 
Frage des Abgeordneten: 
Beabsichtigt der Senat, lrurzfiistige Ma6nabmen zur ßehe.. 
buog da katastrophalen BelegmJ8ssituation in den Berliner 
Hafumstalten m ~? Wmn ja, welche? 

Antwort des Sena1s: 

Der Senat bat schon in der vorigen Wahlperiode ein Pro
gramm entwickelt und dem Abgeordnetenbaus vorgelegt, 
aufgnmd dessen die früheren Haftanstalten Pankow und 
Lichtenberg saniert md weitere Haftplatzkapazitäten 
durch Neubauten geschaffen werden sollten (offener 
Vollzug Hakenfelde. Jugenduntersuchungshaftanstalt 
Lichtenrade, geschlossener Männervollzug Pankow, 
Krankenhaus der Berliner Vollzugsanstalten Buch}. Lei
der kann der Senat nicht feststellen, daß die Fraktion des 
Fragestellers seinerzeit die drohende und zum Teil bereits 
zu verzeichnende Überbelegung zum Anlaß genommen 
hätte, das Sanierungs- und Neubauprogramm des Senats 
zu unterstützen, viehnebr wurde die Schaffung zusätzli
cher Haftplatzkapazitäten kritisiert. 
Der Senat hält es angesicbts dieses Vorlaufs iUr nicht 
akzeptabel, wenn seitens des Fragestellers nun die 
,,katastrophale Belegungssituation" in den Berliner Haft
anstalten beklagt und nach einem Verzicht des Staates 
auf die Strafvollstreckung gerufen wird. Der Senat hält 
solche Regeltmgen gnmdsätzlich nicht fiir gangbar. 

Anmerkung der Redaktion 
Politische Scheingefechte auf dem Rücken der Gefan
genen. Als ob rue Fraktion des Fragestellers aus der 
Opposition heraus die Justizpolitik der Großen Koalition 

je hätte beeinflussen können. Verantwortlich für die 
katastrophale Belegungssituation sind allein CDU und 
SPD, die seit Jahren den Senat stellen. Aber so ist das: 
Vogel friß oder stirb; stimm dem Sanierungs- und 
Neuhauprogramm der Senatsmehrheit zu oder halt die 
Klapper Das Bündnis 90/Die Grünen das Überbele
gungsproblem konzeptionell anders, nämlich durch 
Haftvermeidung lösen woll(t)en, fällt dabei unter den 
Tisch. Eine intellektuell unredliche Argumentation, 
Frau Senatorin, rue Ihnen da .ihr Referent untergescho
ben hat! Aber das ist wohl höhere Politik. 
Verräterisch auch die Feststellung, daß der Senat 
"einen Verzicht des Staates auf die Strafvollstreckung 
... grundsätzlich nicht fttr gangbar (hält)«. Sieht doch 
die Strafprozeßordnung md mit ihr das Strafvollzugs
gesetz genau dieses als Kann-Bestimmung in der Form 
des Aufschubs und der Unterbrechung von Freiheits
strafen vor, zum Beispiel bei Überbelegung. Der Senat 
mag ja eine andere Politik verfulgen- das ist bedauer
lich., aber dafür hat er die Mehrheit. Begründen sollte 
er diese Politik jedoch nicht mit rechtsstaatlich frag
würdigen Unterstellungen. 

Antwort des Senats {Fortsetzung): 
Im einzelnen kann der Senat jedoch noch folgendes 
mitteilen: 
Ende Februar/Anfang März 1996 werden die So
zialtherapeutische Abteilung sowie eine weitere Station 
des offenen Frauenvollzuges von Haus 6 der jetzigen 
Justizvollzugsanstalt fur Frauen Berlin in das Gebäude 
de.r ebemalige.n Jugendarrestanstalt Berlin in Neukölln 
umziehen. Die dadurch freiwerdenden 30 Haftplätze 
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des Hauses 6 der Justizvollzugsanstalt fiir Frauen Ber
lin erhält die Jugendstrafanstalt Berlin, so daß dieser 
dann im Haus 6 insgesamt 4 5 Haftplätze zur V erfii
gung stehen. Gleichzeitig wird von der Jugendstrafan
stalt Berlin das Freigängerhaus Friedrich - Olbricht -
Damm 36 geräumt und der Justizvollzugsanstalt Plöt
zensee fUr den offenen Männervollzug zur Verfügung 
gestellt, das dann mit ca. 35 Gefangenen des offenen 
Männervollzuges der Justizvollzugsanstalt Plötzensee 
belegt werden kann. Durch diese kurzfristigen Maß
nahmen erhält die Jugendstrafanstalt Berlin zusätzlich 
5 Haftplätze im offenen Jugendvollzug und die Justiz
vollzugsanstalt Plötzensee zusätzlich 35 Haftplätze im 
offenen Männervollzug. 

Eine Entspannung der Belegungssituation in den Berli
ner Haftanstalten wird Anfang 1997 eintreten, wenn 
der Frauenvollzug den heutigen Standort räumt und die 
neuen Standorte fiir den Frauenvollzug in Reinicken
dorf, Lichtenberg und Pankow bezieht. Dadurch 
werden dezn gesclUossenen Männervo~ zusätzlich 
270 Haftplätze der jetzigen Justizvollzugsanstalt für 
Frauen Beri.in zur Verfugung stehen. Darüber hinaus 
erhält die Jugendstrafanstalt Berlin zusätzlich die rest
lichen 15 Haftplätze im Haus 6 der Justizvollzugsan
stalt fUr Frauen Berlin, die heute noch den Frauen zur 
VedUgung stehen, so daß die Jugendstrafunstalt Berlin 
Anfang 1997 über das Haus 6 mit insgesamt 60 Haft
plätzen des offenen Vollzuges verfugen wird. Vor die
sem Zeitpunkt, namtich gegen Ende diesen Jahres, 
wird auch die noch im Bau befindliche Nebenanstalt 
der Jugendstrafanstalt Berlin in Lichtenrade bezugs
fertig sein, wo dann insgesamt 80 junge Untersu
chungsgefangene untergebracht werden können. 

Schließlich werden mit dem Bezug des Neubaus 
der Justizvollzugsanstalt Hakenfelde Anfang 1997 
40 zusätzliche Haftplätze fiir den offenen Männervoll
zug zur Verfügung stehen. 

AIUIU!Tkung du Redßktion (ForlseJ:Jmg): 

Die Überbelegungssituation in den Berliner Haftan
stalten schrumpft zur Rechenaufgabe. Unter dem 
Strich kommen im laufenden Jahr günstigstenfalls 
40 neue Haftplätze heraus, 35 im offenen Männer
und S im offenen Jugendvollzug. Der Rest verliert 
sich im Verschiebebahnhof. Für 1997 summieren 
sich die Ankündigungen auf stolze 405 Haftplätze, 
davon allerdings nur 55 (=15 %) im Offenen, wobei 
angesichts leerer öffentlicher Kassen dieses üppige 
Dauprogratntn termingerecht wohl kauzn verwirkliebt 
werden kann. Vollkommen untergegangen scheint 
bei den Rechenkünstlern die Tatsache zu sein, daß 
bei einer Normalbelegung der TA VI der NA Tege1 
ca. SO Gefangene - die dort in Doppel- und Drei
fachbelegung untergebracht sind - einen Anspruch 
auf 50 von den neu geschaffenen Haftplätzen haben. 
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Viel schlimmer aber ist die Reduzierung der Vollzugs
problematik auf die Frage der Quantität. Kein Wort zur 
mangelhaften Qualität der Arbeit im Knast: zu wenig 
Fachpersonal, zu geringe Beschäftigm1gs- tmd Arbeitsan
gebote, fehlende bzw. zurückgedrängte externe Mitarbeit 
usw. All dies fOrdert T endeuzen eines restriktiven Straf
vollzuges. Vielleicht hört der Senat gelegentlich auf den 
Berliri.er Vollzugsbeirat, der eine Lösmtg dieser Krisensi
tuation schon mebnnals angemahnt hat. 

2. 
Frage des Abgeordneten: 
W anun wird angesichts der öffentlichen Mittelknappheit 
tmd der Überbelegung von Haftanstalten nicht von der 
gesetzlichen Möglichkeit Gebrnucb gemacht, die Voll
streckung von Strafen gemäß § 45Sa Strafprozeßordnung 
(StPO) aus Vollzugsgründen zu unterbrechen oder Straf
antritte aufzuschieben, obwohl man z. B. in den Jahren 
1979 bis 1985 die Erfahrung gemacht hat, daß bei 77% 
der aufgeschobenen Vollstreckungen die Strafen 1 Jahr 
spater zur Bewährung ausgesetzt werden konnten, weil 
die Betroffenen straffrei geblieben waren? 

Antwort des SI!Nlts: 

Eine Strafunterbrechung nach§ 455a StPO ist nur zuläs
sig, wenn dies aus vollmgsorganisatoriscben Gründen 
erfurderJich ist lUld überwiegende Gründe der öffendi
chen Sicherheit nicht entgegenstehen. Der Senat beob
achtet die Belegung in den Berliner Justizvollzugsanstal
ten sehr genau. Im übrigen verweist er auf die Eingangs
bemerkung in dieser Antwort. 

Anmt!J'lcung der Redolrtion: 

Seit wann ist es üblich, eine rechtspolitische Frage 
scheinbar wertfrei, nämlich unter Rückgriff auf den Ge
setzestext, zu beantworten? Lesen kann schließlich fast 
jeder. Gefragt wird der Senat nach den Gründen, wanun 
er die gesetzlich mögliche Strafuntetbrechung nicht 
ernsthaft erwägt, trotz größter vollzugsorganisatorischer 
Schwierigkejten (Überbelegung fast aller Anstalten, gro
ßer Ausländeranteil, Person.al.mange\, Übersttmdenstau, 
hoher Krankenstand bei den Bediensteten, Stellenstrei
cbungen, Sac.bmittel.kützungen, Baustop ... ). Hinzu kom
men die ausgesprochen ermutigenden Erfabnmgen, die 
zwischen 1979 und 1985 mit Vo~stop tmd Vo~
unterbrechung gemacht worden sind. Der Senat möge 
Roß tmd Reiter nennen und konkret darlegen, welche 
"überwiegenden Gründe der öffentlichen Sicherheit" dem 
entgegenstehen. Wir sehen nur Gründe der ,,irmeren Si
cherheit", die hier im Knast den gesetzlichen Anspruch 
auf Resozialisierung eines jeden Gefangenen gemhrden. 

Die "Verteidigung der Rechtsordnung", da sind sich die 
Komznentatoren der Strafprozeßordnung einig, kann es 
verbieten, bei Überbelegung einen allzu weitgehenden 
Vollzugsstop anzuordnen. Abwarten und Teetrinken 
reichen aber nicht. 
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3. 
Frage des Abgeordneten: 

Ist dem Senat bekannt, daß das Statistische Landesamt 
in den vergangenen Jahren auswies, daß etwa% der zu 
Freiheitsstrafen ohne Bewährung Verurteilten Frei
heitsstrafen bis zu 2 Jahren zu verbüßen hatten? Wie 
viele Gefangene in den Berliner Haftanstalten 

a) würden derzeit unter die 1982 - 1985 geltenden 
Regeln zur V Ollstreckungsunterbrechung gemäß 
§ 455a StPO fallen, 

b) könnten derzeit im Wege einer Vollstreckungsunter
brechung entlassen werden. wenn die gesetzliche Grenze 
fUr Strafaussetmngen zur Bewährung von 2 Jahren ge
mäß § 56 Strafgesetzbuch (StGB) als Maßstab genom
men würde Wld allenfalls die Ausschlußgründe .in Anleh
nung an die heute geltenden Ausfuhnmgsvorschriften zu 
den§§ 10 ffStrafvollzugsgesetz (StVollzG) gälten? 

Antwort des Sl!IUitt: 

Ja. Dem Senat ist bekannt, daß das Statistische Landes
amt bis 1993 .in der Verurteiltenstatistik auswies, daß 

etwa% der zu einer unbedingten Freiheitsstrafe Verurteil
ten Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren zu verbüßen hatten. 
Für die Jahre 1.994 und 1995 ist die Verurteiltenstatistik 
noch nicht erstellt. 
Die Fragen 3a) und 3b) können wir nicht beantworten, da 
die Ermittlung von aussagekräftigen Zahlen einen nicht 
zu vertretenden Verwaltungsaufwand bedeuten würde. 

AnllfDkNng der Redtlktioll 

Wer nicht will, der hat schon, nämlich gegen den V oll
streckungsstop entschieden. Was interessieren da noch 
Einzelheiten, deren Zusammenstellungen etwas Mühe 
machen oder - .in der Sprache der Executive - "e.inen 
nicht zu vertretenden V erwaltungsaufwand" bedeuten? 

4. 
Frage des Abgeordneten: 

Wird in der Senatsverwaltung fur Justiz über eine Löstm.g 
wie unter vorstehend 3b) nachgedacht, Wid 

a) wenn ja, warum wird sie noch nicht durchgefuhrt, 

b) wenn nein, welche Gründe und welche kriminoJogi
schen Erkenninisse sprechen gegen eine solche Lösung? 

5. 
Frage des Abgeordneten: 

Ist bezüglich des ebenfalls bis zur Schmerzgrenze 
überbelegten Jugendstrafvollzuges an eine entsprechen
de Anwendung des § 455a StPO gedacht? Wenn nein, 
aufgrundwelcher kriminologischen Erkenntnisse nicht? 

Antworten des Senats: 

Insoweit verweisen wir auf die Ausführungen in der 
Einleitung und zu Frage 2. 
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Anmerkung tkr Redaktion 

Wenigstens zum Jugendstrafvollzug hätte der Senat 
sich was einfallen tassen können. Kriminologische 
Erkenntnisse? Fehlzcige. 

Frage des Abgeordneten 
Werden fur den Jugendstrafvoilzug andere Maßnahmen 
ZlDil Abbau der aktuellen Überbelegung erwogen, etwa 
die - gnadenweise oder geseU'bche -Aoordnung ambulanter 
Maßnahmen an Stelle der Vollstreclamg in Zusammenmbeit 
mit freien Trägern? Welche finanziellen Mittel stehen der 
Senatsverwaltung fiir Justiz zur V er.fii8ung. um insbesonde
re Sacbmittel - gegebenenfalls auch Personalaufwand -
bei freien Trägern fiir solche Maßnahmen zu ersetzen? 

Antwort des Sl!IUitt 
Über die in der Antwort m Frage 1 dargelegten Maßnah
men zur Kapazitätserweiterung von Haftplätzen im Ju
gendstrafvollzug hinaus werden weitere Maßnahmen der in 
der Fragestelhmg bezeichneten Art mangels gesetzlicher 
Grundlage sow.ie im Hinblick darnu.( daß sie e.ioer Regelung 
im Gnadenwege nicht zugänglich sind, nicht erwogen. 

Anmerkung der Redaktion 
Der Offenbarungseid! Was fiir denMänner-und Frau
envollzug schon schwer erträglich ist, erweist sich im 
Jugendstrafvollzug als Skandal: außer Knasterweite
rung wird nichts erwogen. Wo ist sie geblieben die 
einst fortschrittliche sozialdemokratische Jugend-, 
Sozial- und Justizpolitik? Vom Winde verweht. 

Offener Vollzug - geschlossen 
,,Wenn im übrigen der offene Vollzug in der Praxis 
bisher nicht zum Regelvollzug geworden ist, so hat 
das nicht am Fehlen der entsprechenden Rätimlich
keiten gelegen, sondern datan, daß die ganz über
wiegende Zahl der Gefangenen die Eignungsvoraus
setzungen für den offenen Vollzug nicht erfüllt«. 
Diese deprimierende Feststellung traf Justizsenato
rin Pesehel-Gutzeit jetzt im Berliner Abgeordneten- · 
haus als Teil ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Schellberg vom Bündnis 9{)/Die 
Grünen. Die Senatorin sagte leider nicht die ganze 
Wahrheit. ffier in Tegel warten derzeit über 50 be
reits eingewiesene Gefangene auf ihre Überstellung 
in den offenen Vollzug, und diese Zahl steigt von 
Tag zu Tag. Ihnen allen sind jene von der Senateein 
angesprochenen Eignungsvoraussetzungen bereits 
offiziell bescheinigt worden. Und die anderen? Sind 
sie tatsächlich überwiegend ungeeignet, oder liegt es 
vielmehr an der hiesigen Justizpolitik, daß der Regel
vollzug m Berlin nur zu 20% praktiziert wird und 
somit zur Restkategorie verkommt? 
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OK belebt das Geschäft 
Bestraft für unkonventionelle Förderung der deutschen Wirtschaft 

Organisierte Kriminalität, das ist soziale Marlctv.1rtschaft in 
Reinkultur. Sie belebt das Geschäft, sichert Arbeitsplätze 
und stärkt die ordnende Hand des Staates. Nehmen wir das 
Beispiel uosaes Mitgefimgenen A B., verurteilt m 5~ Jah
ren Haft wegen A.utosclriebere~ ein Delikt, das symptoma
tisch fur die Organisierte Kriminalität ist. Man könnte auch 
sagen: verurteilt wegen seines unkonventionellen Engage-
ments am deutschen Wntschaftswunder. Der Versiche
nmgsschaden, den B. dureh. Mittäterschaft beim Export von 
14 PKW verursachte, betrug 700.000 DM; eine Summe, die 
"Otto NOJllla}ve:rbrnuc.ber" .in Form von höheren Be.iträgen 
letztendlich wieder an die V ezsiche:nmgen zurückzah\te, 
aber auch eine Smmne, die der Automobiibraoche zugute 
.Jcam. Den Steuerzablem kosten ~ 5 ~ Jahre etwa 
400.000 DM zusätzlich an Haftlrosten. Der ,,Staats
gefangene" B. tut aber noch mehr ,.Gutes", denn mit ein 
paar tausend~ trägt er täglich dazu bei, daß 
die Justiz ihren gesamten - immer größer ausgebauten - Ap
parat erba1ten und ihre Arbeitsplätze sichern kann. ,,Der Be-
griff der Organisierren Kriminalität urn.tlJBt Stratiateu, die 
von mehr als zweistufig gegliederten V abindungen oder 
von mehreren Gruppen in nicht nur voriibergehendem ar
beitsteiligen Zusamlnenwirl<en begangen wm:len, um~ 

Justiz kontra Technik 
rie11e Gewinne zu e.czie1en oder Bin11uß im öffentficben Le
ben m nehmen'"'" (Demokratie und Recht 1992, S. 374). Of
fensicbtlich besteht eine Wecllselbeziclmng zwischen dem 
~ Verbremen und der jeweiligen Bedilcf.. 
nisstruktur einer Gesellschaft. Seit mit deutscher Gründlich
keit m definieren versuclu. wird, was Organisierte Kriminali
tät ist, ßl1t aut: wie sehr sich diese Definition an den legalen 
Unternebmen unserer Wirtschaft orientiert. Ja, es scheint 
eine Wechselbeziehung mit dem Firumzsystem und der 
Wirtschaftsstruk unserer Gesellscbaft zu geben. Eines 
von vielen Beispielen: Die T eclmik erlaubt es \UlS, zmn 
Mond 2ll ffiegen \md die Erde Wochen -und mooate\ang 2ll 

umkreisen; abec sie ist nicht imstande, die Serie von jährlich 
130.000 AutodielNäble:o .zu stoppen Es grenzt .in e.iner Ge
sellscbaft von ,,Macheni' wirldich an ein WlJDder, daß Die
be Jahr fiir Jahr über 130.000 Wagen so einfach wegfahren 
kämen. Beim näheren Hinse.hen erweist es sich rasch, daß 
zum einen die Wegfahrsperre dann nichts nutzt, wenn der 
Eigentümer selbst der Dieb ist, und zum anderen die Inter
essen der 1ndustrie d8gegea ste:ben. Rund 40% der etwa 
130.000 PKW, die 1992 als gestohlen gemeldet wurden, 
haben die Eigentiimer - nach einet Scbät2lmg des ßuodes.. 
kriminal.amres - selbst verschwinden lassen. Eigendich ge
hören diese Zahlen in die Rubrik V ersichenmgsbetrug. Am 
19 .ll.\993 traf sicll das ,,S~forum Auto" . Nehen 
dem .8tmdesinnen- und Bundesverlc.ehrsminister nahmen 

daran auch Vertreter der Automobilindustrie teil. Ein Er
gebnis dieses Treffens der Autolobby war der Beschluß der 
.Autohern.eller, vom ka:mne.nden Modelljahr an seriemnä
ßig Wegfuhrsperren in die Neuwagen einzubauen. Kripo
Beamte, die jahrelang hinter Autoschiebern her waren, 
könmen vor Zorn in den Teppich beißen, wuroen doch ihre 
Forderungen nach genau jenen Wegtabrsperrm jahrelang 
ignoriert. A1s es 1994 der Versi~ ricllti.g 
ans Geld ging, bedurfte es nur eines einzigen Treffens in 

Rasantes Wachstum 
Bonn, und die Automobilindustrie reagierte sofort. Die 
V~ bat diesen Dru::i: niclJt nur BUSge

Ubt, weil der Kfz-Diebstahl von 1989 (50.000) bis 1992 um 
mehr als 160 % anstieg. Die Zahl der auf Dauer abbauden 
gelrommenen P.krw stieg von 1989 bis 1992 um mehr als 
2500/o (von 17.000 auf 61.000 PKW). Zuletzt erreichte die 
Schadenshöhe annähernd zwei MilliaJ:den DM 
Das Desinteresse der Automobilindustrie an Wegfahr
sperren liegt auf der Hand: Autos, die gestohlen sind, 
müssen ihren Besitzern von den V ersichenmgen ersetzt 
werden. Die Konzerne der Nobelkarossen wissen. wo 
ihre ,,Liebhaber" unter den Bevölkerungsschichten zu 
finden sind. Bei Unfa11en oder Reparaturen werden auch 
diese ,Liebhaber'· die so sehr begehrten Karossen nicb1 
einfach stehen lassen, sie W\::rden sie aufbauen tmdloder 
reparieren lassen, d.h. produzierte Ersatzteile kaufen. Ein 
Riesenumsatz mit einem Riesengewinn. Auf ihn müßte 
die Automobilindustrie verzichten, wenn es nicht Perso
nen gäbe, die ti\glich - oft ooter sehr hohem Einsatz - da
fiir sorgten, daß genügend Fahn.euge der Typen MADE 
IN GERMANY auch dortbin kommen, wo sie ooter we
nige.r schJe.c.bte.n Be.din8Jmge.n nor.b e.inen P.ar.kplatz .fin
den. Von Klndern \md Erwachsenen werden sie glei
chermaßen bestaoot. Ihre neuen Besitzer glauben, zu de
nen zu zählen, die es wirtschaftlieb endlich geschafft ha
ben. Personen, wie unser Mitgefangener A B. die der 
Automobilindustrie ood den ,Liebhabern" - sehr oft auch 

Keine Belohnung 
den V otbesitzem. - zu Gewinnen, Ansehen und Wohlstand 
vedzelfen, werden dazm meist der Ot-ganisierten Kriminalität 
zugeordnet Obwohl durch sie die Albeitsplätze in der Au
tomobilindustrie und bei den Zulieferem vezbältnismäßig 
sicb.er sind, obwohl sie - um dies alles zu em::iclk-n - ihre 
kostbare Freiheit aufs Spiel setzen, werden sie noch lange 
nicht belohnt. Das Bundesventieostkreuz. wurde schon 
Menschen verliehen, die bei weitem wirtschaftlich nicht so 
erfolgreich waren. Fazit: Bei dieser Art von unkonventionel
kl WirtschaftsfOTderung gibt es am M.dall-~nur 
in GiuafCIID. -Siegfiied Süokel-
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Wertvolle V erbrech er 
Ein Philosoph produziert Ideen, ein Poet Gedichte, ein 
Pastor Predigten, ein Professor Kompendien usw. Ein 
Verbrecher produziert Verbrechen. Betrachtet man näher 
den Zusammenhang dieses letzten Produktionszweiges 
mit dem Ganzen der Gesellschaft, so wird man von vielen 
Vorurteilen zurückkommen. Der V erbreeller produziert 
nicht nur V erbrechen, sondern auch das Kriminalrecht 
und damit auch den Professor, .der Vorlesungen über 
Kriminalrecht hält, und zudem das unvermeidliche Kom
pendium, worin dieser selbe Professor seine Vorträge als 
"Ware" auf den allgemeinen Markt wirft. Damit tritt 
V ennehrung des Nationalreichtums ein. Ganz abgesehen 
von dem Privatgenuß, den [ ... } das Manuskript des Kom
pendiums seinem Urneher selbst gewährt. 
Der Verbrecher produziert ferner die ganze Polizei und 
Kriminaljustiz, Schergen, Richter, Henker, Geschworene 
usw.; und alle diese verschiedenen Gewerbszweige, die 
ebenso viele Kategorien der gesellschaftlichen Teilung 
~ Arbeit bilden, entwickeln verschiedene Fähigkeiten 
des menschlichen Geistes, schaffen neue Bedllrfuisse und 
neue Weisen ihrer Befriedigung. Die Tortur allein hat zu 
den sinnreichsten Erfindungen Anlaß gegeben und in der 
Produktion ihrer Werkzeuge eine Masse ehrsamer 
Handwetksleute besc.häfugt 
Der V erorecher produziert einen Eindruck, teils mora
lisch, teils trngisch, je nach dem, und leistet so der Bewe
gung der 1D013lischen und ästhebsehen Ge.fiiliJe des Pu
blikums einen ,,Dienst" . Er produziert nicht nur Kom
pendien über das Kriminalrecht, nicht nur Strafgesetzbü
cher und damit Strafgesetzgeber, sondern auch Kunst, 
schöne Literatur, Romane und sogar Tragödien, wie nicht 
nm Müllnets ,,Schuld" und Schillers ,,Räuber", sondern 
selbst "Ödipus" und ,,Richard der Dritte" beweisen. Der 
Verbrecher unterbricht die Monotonie und Alltagssicher 
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heit des bürgerlichen Lebens. Er bewahrt es damit vor 
Stagnation und ruft jene unruhige Spannung und Beweg
lichkeit hervor, ohne die selbst der Stachel der Konkur
renz abstumpfen wUrde. Er gtbt so den produktiven 
Kräften einen Spom Während das V erbrechen einen Teil 
der üherz.ähligen Bevölkerung dem Arbeitsnwkt entzieht 
und damit die Konkurrenz unter den Arbeitern vermin
dert, zu einem gewissen Punkt den Fall des .Arbeit~ohnes 
unter das Minimum verhindert, absorbiert der Kampf 
gegen das Verbrechen einen anderen Teil derselben Be
völlcenmg. Der V etbrecher tritt so als eme jener natürli
chen ,,Ausgleichungen" ein, die ein richtiges Niveau her
stellen und eine ganze Perspektive ,,nützlicher" Beschäf
tigungszweige auftun. 
Bis ins Detail können die Einwirkungen des Verbrechers 
auf die Entwicklung der Produktivkraft nachgewiesen 
werden. Wären Schlösser je zu ~r jet:zigen Vollkom
menheit gediehen, wenn es keine Diebe gäbe? Wäre die 
Fabrikation von Banknoten zu ihrer gegenwärtigen Voll
endung gediehen, gilbe es keine Falschmlln.zerei? Hatte 
das Mikroskop seinen Weg in die gewöhnliche kommer
zielle Sphäre gefunden ... ohne Betrug im Handel? Ver
dankt die praktische Chemie nicht ebensoviel der Waren
falschung und dem Bestreben, sie anb:ndecken, als dem 
ehrlichen Produktionseifer? Das V erorechen, d\lfch die 
stets neuen Mittel des Angritls auf das Eigentum, ruft 
stets neue V erteidigungsmitteJ ins Leben und wirlct damit 
ganz so produktiv wie strikes auf Erfindung von Maschi
nen. Und verläßt man die Sphäre des Privatverbrechens.: 
Ohne n.ationa1e Verbrechen, wäre je der Weltmarlet ent
stap.den? Ja, auch nur Nationen? Und ist der Baum der 
Sünde nicht zngleich der Baum der Erkenntnis seit 
Adams Zeiten her? 
Quelle: Theorien über den Mehrwert, Marx-Engels/Werke, Bd.26. 
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Bemer~ert 0 ~*...--.. ~ko en rdiese Leute n'F.[_28,-DM? Ich hoffe, ich 
... und fiir iSMatliebJ&ikr ~be , ist mf\ s~hej · m·~Dif?Jle~ 
letzter Zeit erheblich verbessene Ges 'veaul Dode. . , ~, in Z w. 1 . 71 [f~•• ~o • 4171, s. 26) 

der von der.K~lr(' g~ferte@.alateU J \...J L.J.. j U 
0 

\ \J j 
0 

~~ 
Da nicht anzunehmen ist, daß sich die QualiW der -:4nmer ng mcht~for" 1pdtder 
Zutaten verbessert hat, dürfte dies ausschließlich auf Eigentlich wären wie beim Arbeitsentgelt 5% des Re
das Können und das Interesse des zubereitenden Sala- gelsatzes ausreichend gewesen, macht genau 1,75 DM. 
tierszurückzufUhren sein. Jedenfalls aberi. d~e=.::-.Pas ~sblut war eindeutig überbewertet, auch 
sen, daß sich auch aus wenig mehr mach~ ·1 Be f fl J~ ~ ~rübst\\ck schon~ fehlte ... 
das oft geschmacklose .Essen dmchaus niCJI rJnr ~ .tyfan ~tl das Problem schließlich dadurch gelöst, daß 
mangelnden .rngn,den.zien zu entscb.uldigen ist~ ~J!.t~ganzo auf Häftling_sblut verzichtet und keine 
Vielleicht wäre es qebracht, im Küchenbereich mehr Blutspendetermme mehr anbietet. 

Leute mit dem nötigen fachlichen Können und Intetes- Insassen aller Hlluser fragen: 
se zu beschäftigen. ('li<:b1blidt' 4t16, So 30) 

Im Mai des vergangeneu Jahres wurde von der An
staltsleitung die Herausgabe eines Informationsblat
tes :fi1r alle Neuzugänge in Erwägung gezogen. Was 
ist orhaben gewo 

erltiingen ei Insiders 
He · e Ausrede la ist es uns 

H4ftlings/J/ut weniger wertt durch die Streichung finanzieller Mittel noch nicht 
Gerade lese ich in der heutigen Ausgabe der B.Z., daß möglich gewesen. den Neuzugängen ein Infurmati
sich 500 Häftlinge der Strafanstalt Tegel zum Blut- onsblatt zukommen zu lassen. Wir setzenjetzt auf die 
spenden gemeldet haben. Aber nun kommt meine Fta-0 kostengünstigere Mundpropaganda" 0 

ge: "Warum ist das '.Ha:ftJingsblut' weniger yert als Der;fie4tblick' hat sich der Sache angenommen und 
das Blut eines 'freien Bürgers"r Ich beko~e1~ ve~~auf die Informationen auf den Seiten 24/25, 
35,- DM und ein kräftiges Frühstfick, L'Watmn damit~s 'cht noch einmal2S Jahre dauert. - ) 
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